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Der Nachtragsbericht über die VÖEST 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

7. April 1959 

Die Anfrage der Abgeordneten Dr.' Mal eta und Genossen vom 

25.6 .1958 , betreffend den Nachtragsbericht des Rechnungshofes über die 

bei den Vereinigten Österreichischen Eisen-und Stahlwerken (VÖEST) durch­

geführte Überprüfung,beantwortet Bundeskanzler Ing. Raa b wie folgt: 

In Entsprechung der Aufforderung des Nationalrates vom 25.6.1958, 

die im VÖEST-Bericht noch nicht klargestellten Punkte zu unt ersuchen und 

darüber einen Bericht zu erstatten, wurde am 10.2.1959 von mir ein Entwurf 

dem Ministerrat vorgelegt. Der Ministerrat setzte für die Ausarbeitung 

eines gemcdnsamen Berichtes der beidEm Regicrungspartei9n ein Minister­

komitee ein, das seinerseits für die Redigierung dieses gemeinsamen Be~icht3s 

ein Beamtenkomitee bestimmte. Dieses Komitee hat in zahlreichen Besprechunr'Jn 
/ 

die gesamte Materie bearbeitet und einen Bericht vorbereitet, in dem alle 

Vorgänge, über die eine gemeinsame Auffassung erzielt werden konnte, auf­

genommen wurden und den ich,hiemit als Anlage I vorlege. Die Vorgänge t 
die , 

über die vc,rschiedenro Ansichten nicht koordiniert werden konnten, wurden L: 

Ginem separaten, als Anmerkung b Gzeichneil.on Teil aufgenommen und werden al; 

Anlage 11 vorgelegt. Die für die Aufstellung des Berichtes erforderlichen 

wesentlichen Unterlagen sind in Anlage 111 angeschlossen. 

Die sozialistischen Vertreter im Beamtenkomitee machten aber die Zu 

stimmung zu dem gemeinsamen Bericht davon abhängig, dass ein Schreiben 

des Sektionschefs Dr. Steiner-Haldenstätt, das dieser am 10.12.1958 als 

persönliche Rechtfertigung an Sektionschef Dr. Chaloupka geschrieben hat, 

und nachträglich von der VÖEST eingeholte 'Unterlagen, die bei der Rechnung, 

hofprüfung nicht vorlagen, eingebaut werden. Da darüber im Beamtenkomitee 

koine Übereinstimmung erzielt werden konnte (Begründung si,ehe Anmerkung I: .. ld 

V), wurde das J!Unisterkomitee mit dieser prinzipiellen Frage befasst, und 

da auoh dort keine Übereinstimmung erreicht vmrdo, ist eine einvernehmlicr 

Berichterstattung der Bundesregierung an den Nationalrat nicht möglich. 

Ich sehe mich daher veranlasst, die Anfrage Dr. Maletas und Genosse: 

vom 25.6.1958 auf Grund der vorerwähnten Borichte und des ihnen zugrunde 

liegenden Unterlagenmaterials wie folgt zu beantworten; 
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2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

I/A 

Kompensationsgeschäft Kohle-Roheisen zur 

Inb etriebnahmo 51es 3. Ho chofons dor VÖEST 

d 

7.April 1959 

Die beabsichtigte Inbetriebnahme des. 3. Hochofens der VÖEST s~hien 

im Herbst 1950 auf Grund des damals yorliegenden Kohlenversorgungsplanes 
I 

gesichert, doch bereits anfangs Jänner 1951 vE,rringorton sich die Lieferun-

gen von Ruhrknhle derart, dass die Einhaltung des Kohlenversorgungsplanes 

unmöglich schien. Da keine Aussicht bestand, die österreichischen Wünsche 

bei der damaligen Ruhrbohördedurchsotzen zu können, ergab sich die Notwen­

digkDi t, auf den Ankauf von amerikanischer Kohle auszuweichen. Die ECA unter­

nahm sofort die erforderlichen Schritte, um die Bewilligung zur Einfuhr 

der für die österroichische Wirtschaft benötigten Menge zu erhalten, wobei 

sie sich auch für die Finanzierung _. die vlegen des Dollarmangels nicht ge­

sichert YJerden konnte - durch zusätzliche ERP-Mi ttel bemühte. Diese Bemühun­

gen blieben jedoch nicht unbokannt;und es moldeten sich oine Reihe von 

Offerenten. 

So sprach auch ein Herr Oliver 1. Grover (früher Otto Grossmann~ 

ehemaliger Direktor der Arbeiterbank Wien, der nach 1938 emigrierte) beim 

Bundesminist er fVuvB Dipl.-Ing.Vfaldbrunnor vor und unt '3rbreiteto don Plan 

eines Kompensationsgeschäftes amerikanischer Kohlo gegen Roheisen der VÖEST. 

Der Bundesminister veranlasste hierauf durch sein Sekretariat, dass der 

zuständige Leiter dor Sektion V des IiIinist eriums, Herr Sektionschef 

Dr •. Steiner-Haldenstätt, mit Grover spreche, seine Pläne prüfe und ihn mit 

der VÖEST in Verbindung bringe. 

Für dieses von Grover entrierte Kompensationsgeschäft setzte sich in 

der Folge das ehemalige BMfVuvB mit Nachdruck ein, YJährend die llngebote 

anderer eingeführter und leistungsfähiger Firmen unberücksichtigt blieben 

(z.B ~ eine davon laut .Angabe der Eisen.VlOlding uaine der reichsten und 

angesehensten Gesellschaften in USA"). 

Ebenso wurde das Anbot der bewährten Vertret'erfirma der VÖES1' in USA 

nicht weiter verfolgt. Über diese Vorgänge berichtet Sektionschef 

Dr. Stoiner-Haldenstätt an Bundesminister Dipl.-Illgo 'it':l.ldbrunner im 

Akt Z1.81.356-V/S/51 vom 23.11~1951. In diesem Bericht ist Sektionsehef 

Dr .. Steiner-Haldenstätt vor allem bostrebt, die bosondere Förderung Grayers 

seitens dos Ministoriums als nicht- zutreffend hinzustollon, und führt hioboi 

.iJ.rgumonto ins Treffen, die mit don in don übrigen amt lich,-bzv! > amtlich 

geprüften Unterlagen (Akten des BU-ZERP, .l.kteIil dos EMfVuvB u~'ld 
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3.Beiblatt Beiblatt zur ,Parlamentskorr~spondenz 7. April 1959 

vom Rechnungshof überpliifte lckt envormerke der VÖEST) in YTiderspruch stehen. 

Dieser Bericht wurde ca,_ 5 Monate später nach L.bschluss der' Vorgänge ange­

fertigt und YJürdo bei soinor Einboziehung zu einer unrichtigen Information 

dos Nationalrates führen, YJeshalb er unborücksichtigt bleiben muss. Um jodoch 

den VorYJUrf der Einseitigkeit zu vermoiden, ist diosor Lkt als Boilage '3 
'angeschlossen. 

Aus den übrigen Unterlagen ist zu ersehen, dass' sich die VÖEST gegen 

das Grover-Geschäft sträubte, doch schaltete sich Soktionschef Dr.Steiner­

Haldenstätt in die Verhandlungen persönlich ein, wobei or andere seriösere 

Bewerber, wie bereits erwähnt, unberücksichtigt liess~ Minister Waldbrunner 

berichtete am 13 .. 3 ~ 1951 dem Ministqrrat üb ,')r die Vorhandlungen mit Grover, 

dessen l ... nbot einen Verlust von 50 Millionen Schilling gebracht hätte, und b 

um zustimmende Kenntnisnahme. Der Gowinn der von Grover vertretenen Firma 

in der Höhe bis zu 90 Millionen Schilling wurde nicht er'\lvähnt. Der Minister-­

rat verlangte die Eilmolung von Gegenofforton. 

Dia besondere Begünstigung Grovers durch das BMfVuvB geht aus folgon(.,n 

in don zur Verfügung stehenden Unterlagen festgehaltonon Vorgängen horvor: 

Das BMfVuvB (und nicht dio VÖEST) räumt 0 Grovor oino Exklus ivfrist fi~ 

seine Anbote bis 10" 3 .1951 ein. Keinom andoren 'Interessenten vrorde diese Bo·"r­

zugung zutoil. Am 2,,3,1951 B'rkundigt sich (lor Vortr(;ter der EcA - offenbar 

wogen der besonderen Einflussnahme zugunsten Grovers .- bei Soktionschef 
, , , 

Dr .SttJiner-Haldenstätt II nach den zyJischen dem Ministerium und Grover b ostehc),den 
I 

Goschäftsvorbindungoall • Die ,von Grover angobotonen Preiso waren besonders 

ungünstig, lüe' aus oine~ .AktGnvormerk der VÖEST vom 19>4.1951 hervorgeht. 

,Dort stellt die VÖES'l' fost, dass die bis dahin erzielto Notiorung von 65 .~ 
gefährdet wäre, 'wenn Grovor die Tonne Roheisen zu 57 ß an Hand bokäme. In 0: "or 

B Gsprechung am 24 .. 4" 1951 Z\vischen :Bl\~fVuvB 1 der VÖEST, der EQ11-Mission Wien 

und dem BKL,-ZERP sprach sich der ECA-Vertreter gegen das Grover-Geschäft 

aus, da die dabei verlangte Bindung für di e v'ÖESTnicht von eilhaft sei, de~l.: 

dio VÖEST müsste ohne Einschaltung Grovers boi keinor oinzigen Tonne einen 

Preisnachlass gOYJährcon (Grover-Anbot verlangte ei non solchen von 17;' pro 

Tonno). Ferner wurde b et ont, dass die BOA nicht verst ehe, " das s di e VÖEST 

oinen Herrn Grover als Vermittler einschalten müsse, Vl0nn. sie ohne lang­

fristige Bindung und ohne finanzielle Nachteile frei kaufen undvorkaufon 

könne~ Über eine Besprechung am 26.4.l951 hoisst es" in oinem Akt 

da s BKJ...-Z1mP: 

346/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 62

www.parlament.gv.at



4.Boiblatt Bei"blatt zur P.§.:(Lamentsk0rrospondenz 7 • .Lpril 1959 

"Soit Gm:: dor EeL. könne Hilfo für oin Goschäft, das ihrem Empfinden 

nach vorlustbringond sain müsste, nicht gegeben, sondorn nur unter der 

Voraussetzunggowährt 'Horden, dass ein sichtbarer Erfolg sowohl für die VÖEST, 

als auch für die österreichische Wirts chaft erzielt -vvird e Die Haltung der ECA 

liess keine Zweifel aufkommen, dass die Unterstützung nur dann gewährt vJOrden 

würde ,. y;enn die Gewähr dafür gegeben ist, dE\sS sOlrmhl der Einkauf der Kohle, 

als auch der Verkauf des Stahlroheisens zu den besten zu erreichenden Bedin­

gungen erfolge,,11 Ilagegol1 erklärte Sektionschef Dr o Steiner-Haldenstätt im 

Zuge der Verhandlungen, dass einige Bedingungen der Bell. unannehmbar saien und 

dass er auf die ER?-Hilfe verzichten müsso, wenn diese Bedingungen nicht 

geändert werden ·würo.en. In einem Akt envermerk vom 25.4.19 51 hielt die VÖEST 

über das Ergebnis dieser Verhandlungen mit der ECl:.. fest, dass Sektionschef 

Dr.Steiner.·Haldenstätt schon am l~nfang gegen die ECA-Finanzierung ogewesen soi 9 

denn er habo in. dem Anerb~.e-'jen dor BCA einen flQ,uerschuss gegen das Grover­

Geschäft" vor,mutot. Noch am 8 .. 5~1951 gab Sektionschef Dr.Steiner-Haldenstätt 

dem BKll.-ZERP bekannt, dass das BMfVuvB an dem .Lbschluss eines Kompensations­

geschäftes mit Grover bosonderos Intoresse hätte~ Er umriss seine Auffassung 

clahingohend,. dass Herr Grover, der das Kompensationsgeschäft, es soll sich 

um sehr gute Bedingu.ngen handeln, beraits seit längerer Zeit vorgelegt hat, 

nunmehr zum L.bschluss kommen müsse.· Rund zmJi Wochen später 'wurden die von 

Sektionschef Dr~ Steiner··Haldenstätt für unannehmbar bezeichneten Bedingungen 

vom ]'/lin:l.st errat genehmigt (Finanzierungshilfe von 46 Millionon Schilling 

gegen Verpflicht"mg, bo stimmte Mengen an Roheisen nach US11 zu liefern, die 

aber später nicht mohr benötigt yvurden) 0 Sektionschef ur.Steiner-Haldonstätt 

gab diese B edingu .. Qf:'o:rJ. Grover, aber sons t ko inom anderon ° ffcrtste110r 

bekannt, Ob"wohl die VOI'iJOrgung des 3 (. Hochofens mit Kohle sohr dringend war 9 

ist das BMfVuvB clor.:l Auftrag des Ministerrates vom 13 d 01951, Gegenofforte 

oinzuholen, 2 Monate hindurch nicht nachgekommen. Noch am 9.5.1951 

erklärte (ler Vertrcr+;or cles BMfVuvB bei uincr Besprechung auf die Anregung 

der ECA, zur Üb er~.\~~i.~fU!lg der Güte des Grovor-Goschäftc: s K~nkurrenzofferte 

vorzulegen, dasD or nicht die Möglichkeit hätte zuzusagen, dass Konkurrenz­

offerte eingeholt VJerc'.cn könneno Er müsso diese Ange1egenhei t seinem Ministor 

zum Vortrag bringo:1. und dia Entschoidung seines Ministers einholen. In oinem 

Fernschreiben der VÖEST vom 10,,5.,,1951 über das Ergebnis dieser Sitzung 

ist festgohalten 9 dass !:die \Tortreter cles BMfVuvB gebundene Marschroute 

hatten, das ll.ngc'::>ot Grovers unter allen Umständen zu beTücksichtigen~l: 
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5.Beiblatt 7 "April 1959 

Im Sohreib en vom 18.5.,1951 2n das BNlfVuvB weist die VÖEST auf die 

Dringlichkeit dGr ECi', .. Finanzierung hin und fügt hinzu:, Hdass die Nichtin­

b.ctr~ebna:b.Jllo dos 3" Ho chüfens schVlüre wirt schaftliche Schäd.en für das Unter .. · .. ~ ., 

nehmen hm:'vorrufen würdeJ/Sollte vvider Erl'larten die Finanzierung nicht ge-

gQben werdon, müsste zu einem späteren Zeitpunkt ein Hochofen gedämpft 

111s daml doch Konkorrenzofforto eingeholt vvurden, vorlangte Grover 

dQS Eintrittsrecht in Gtvvaige bessero Offorte., welches Verl~ngen vom Bl,1fVuvD 

dor VÖEST gegenüber als gerechtfertigt bc: zoichnet wurde (von Soktionschef 
. , 

])1' "St einer,··Haldenstätt wurde das im Roferentenentvvu.rf dieses Scbl~eib ens 

an die VÖEST enthaltenD Wort "ervlägünswert" in 11 gerecht, fertigt:! korrigiert), 

Daraufhin stellt die VÖEST . Grover die beiclen gö.nstigsten L.nbote mit der 

Amffor~erung zur Vorfügung, auf di,eser Basis OfferJeovor!6ulegon" :i'rotz dio,s:)s 

Entgegenkommens wurde Grovor nicht Bestbietor, sondern die Firua Fire Creek., 

die auch dann über L.ntrag des Bundosministers Waldbrunnor im Ministerrat 

clon Auftrag erhielt<, GTovor ist Ül Laufe (Lor Verhandlungen nacheinandor 

nls Vortrator von vier Firmen an das Bundesministorium herangetroten. 

(Z)lllotzt von der Firma N ~, üb or dio oinG vo 1'1 der ECli oingohol to ll.uskunft 

'sagt e~ dass sio mit Schrot tmaterialien usvl.handol t und nüc h keil!.':? Bilanz 

voröffontlicht hatto.). ObYiohl Grovor die von ihm v\3rt;r.3tor_c'n Fi::::;r;lOn wechso1-;;o, 

zoigto sich koine Änderung dos Intoressos clos Minist oriumf~ $ Gr?vor bei der 

VÖEST einzu8chalten~ l ... bschlicssenu. ist zum Grover-Goschäf+' Z-cl "bemerkon t 

dQSS dio VÖESrr solbst in ihrer 1:..ntYJort auf don Rechnungshofbe:C':~cht 

Soi to 88 orklärte, dass os sich um oin unt (:r BorücksiQht:~g'l;,.n.g 

dar damaLi.gon Frois:relationon "uhlrj.chtigos Ylirtschaftlicho,o Konzopt" 

b:ndoltc" Si 0 führt dann spätor [eUG 5 dass der durch die EC.L··:8' inaJ.lziorung 

8J:'möglicht 0 dirokto Koh::"envorkauf 8. 'Jf Grund von Offcrta'.lsschro ibungon 

und l\'usYJahl dos billigston Offerte3 . sicherlich dor sicherst 0 und YJirt-

3chaftlichs-ce Weg der ,Rohstoffbosd1Qffung Vlar. 

Für .s oine Tätigkeit im ZUSar'lL1onhang mit der Versorg"~ng d.os 

3. HochofüYlS erhielt Grover eine J.:rlOrkemiungsprovision von 650 GOOO S 

au,S dem ::eitol zweior Exportgoschäft;o, die jedoch ohne seinG IvIib.7irkung 

z'Qstando gokommon waren" Dazub omorkt dor Rochnungshof ~ c1as3 sich auch 

a:rccloroeorsonen im Interesse der VÖEST bomühten, aber fi)J~ i:"lTO Erfolg - ; 

los igl<;:o:L t ke~!.nG derart ige Anorkennu.ng erhiol t an e 
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6 .. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. Apri 1 1959 

I/B 

Verhetung für J'ilordamerika 

Sei tAugst 1950 hatte die VÖEST für den Alleinverka'uf von Rl"lheisen in den 

USA östlich des Flusses Mississippi und des Staates Texas mit der Firma D ,ein 

Vertretuncsüberelnkommen abgeschlossen. 

Über Aufforderung vom 3, 2.1951 legt die VÖEST dieses Übereinkommen dem 

BlNTfVuvB vor, welches bet. dieser Gelegenhet. t auf einzelne wünschenswerte Än-

, derungen des Vertragstextes hinwies, die bei der Verlängerung des Vertrages 

berücksichtigt werden sollten. 

Anfänglich hatte das BMfVuvB 2.nlässlich der von der VÖEST beabsicht igten 

Verlängerung des Vertretungsabkommens mitoder Firma D vorgeschlagen, den Ver­

trag lediglich in emzelnen Punkten zu verbessern (21.4.1951). Am 22.5.1951 

erklärte die VÖEST, dass fu e wirtschaftliche EntwicLlung die Verlängerung des 

Vertrages in Frage stelle. 

Aus dem Inhalt eines Aktenvermerks vom 7.6.1951 der VÖEST über eine Be­

sprechung mit Grover is t darauf zu schliessen, dass dieser mit em er' Nich t­

verlängerung des Vertretungsvertrages der VÖEST mit der Firma D und einer 

Übertragung di eser Vertretung auf ihn rechnete und über eine derartige Mög­

lichkeit informiert war~ Tatsächli-:h erteilte am 8.6.1951 das BMfVuvB der 

VÖEST die Weisung, das Vertretungsübereinkommen mit der Firma .D zu kündigen. 

Diese Weisung wurde von SC Dr.Stelner-Haldenstätt persönlich erteilt, ~bwohl 

derzust::cndige Referent von der VÖEST die Vorlage et. nes neuen Vertragstextes 

Lnit der Firma D verlangte und somit eine Verlängerung dieses Vertrages in Aus­

sicht nahm. Dieser Entwurr kam jedoch laut handschriftlichem Vermerk nach Rück­

srrache des Referen v' n mit SC Dr. Steiner-Haldenstä tt mcht zur Absendll. ng. 

Darüber hll1aus erteilt das BMfVuvB der VÖEST am 16.6.1951 die Weisung, ked.nen 

Verkauf von Stahlroheisen ohne vorherige Genehmigung des Minis teriums zu tät:i,­

gen und dass Vertre,gsabschlüsse künftighin elner vorherigen Zustimmung des 

Ministeriums bedürfen. 

Gr9ver wurde. zu dieser Zei t von der V,ÖEST bereits eine Opt'üm :für den 

Verkauf von 20.000 to Rohei~en für USA eingeräumt, obwohl noch der Exkluslv­

vertrag mit der Fa. D bestand und dieselbe Rohelsen der VÖESTin den USA er­

folgreich absetzte und überdies die VÖEST auf Grund dieses Exk~u~i~~ertrages 

bei Selbstverkäufen (über Grover) in di esem Vertretungsgebiet zusätzlich die 

balbe.Provision an die Fa. D leisten musste. Mit Schrelben vom 15.10.1951 wandte 

sich die VÖEST an Grover mit dem Ersuchen. endlich noheisen zu verkaufen und ,. I 

wies zuglC'lch auf die' für die VÖBS'I' zu erwartenden Nachtelle für den Fall seinec 
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Mis serfolges hin. Das Nilinisterium wurde seitens der VÖEST von diesem Schritt 

verständ igt und zugl eich darüber informiert, das s die opt lon Grovers mehrmals 

verlängert worden ist, ohne dass er Bestellungen erhalt en konnte. Diese Mel­

dung der VÖEST wurde ohne weHere Bearbeitung mit dem\vermerk "EinlegenIl 

von Stemer-Haldenstätt erledigt. 

Am 20.8,1951 wurde ClieWeisung vom 8.6.1951, den Vertrag mit der Fa. D 

nicht mehr zu erneuern, durch ein streng vertrauliches persönliches Schrei­

ben der Sektion V (ohne Aktenzahl, gez .StelYler-Haldenstätt) an den öffent­

lichen VerwaH er Falkenbach dahingehend ergänzt, dass der Vertretungsvertrag 

i ür Gie USA mit Grover abzuschliessen sei. Da sich die VÖEST noch immer da­

gegen sträubte? wurde Falkenbach durch ein n6Uerliches Schrm ben am 12.9.1951 
I 

(das ebenso wie das erste im Mi~isterium nicht protokolliert wurde) unter 

Druck gesetzt. U.a. heisst es in diesem Schlelbeng 

fiEs scheint mir tatsächlich so zu SeL n, dass Sie im Zweifel zu sein 

scheinen, auf welches Pferd Sie setzen sollen. Ich kann Ihnen versicher, dass, 

wenn überhaupt mehrere Pferde re:rren rollten, es einen todsicheren Typ gibt, 

ein Schwanken vollkommen unnöt ig ist und dem Unentsch:j.e.d.enen nur Verlust 

bringen kann." 

Das Bundesministerium gibt als Grund für die ElllSch2'ltune Grovers die Not 

wendigkeit der Zusammenlegung des Verkaufsapparates der VÖEST und Alpine an, 

da Grover berelts vorher durch den öffentlichen Verwalter Butterer zum Vertre­

ter der Alpine bestellt worden war. Während das Minis terju..,'Tl sich für die gemein 

same Betrauung Grovers mit der Alpine- und VÖEST-Vertcetung em setzte , trat dl e 

VÖEST dagegen erfolglos für die Beibehaltung ihrer bewährten Vertreterfirma D 

ein. Im Falle der Notwench gkei t der Zusammeril egung der Vertretung in USA hätte 

der erfolgreichen Vertreterfirma D der Vorzug vor Grover gegeben werden müssen, 

(Firma D vermittelte zur Zeit, als Grover·in USA kein Rohejsen verkaufen kcmnte .. 

den Abschluss von 9.000 und 20.000 to). Mit Schreiben vom 20.9.1951 wehrte sich 

daher die VÖEST auch gegen eh e vom Ministerium unt er dem Titel fI Zusammenlegung 

der Auslandsvert2: etung Alpine-VÖESTIt erteilte WeiSung und betont e au sdrücklich; 

dass "c.adurch eln erheblicher Rückgang im Auftragsstand naturgemäss zu erwarten" 

istlt
• Die VÖEST gibt in ihrer Antwort auf den EinschauberiG.'lt des Rechnungshofs 

als eigentlichen Grund für die Betrauung Grovers mit 'der Vertretung in den USA 

die weitere futschädigung (ausser der AnerkennungsprovisicJn von S 650.000.-) fü,' 

das Uichtz,ustandekommen des Kohle-Roheisen-Austauschgeschä:::tes an. Dieser Grund 

entspricht offensichtlich den Tatsachen im Gegensatz zu dGT vom BlV1fVuvB verwen-, 

deten Argument der Zusammerfugung Alpine-VÖEST für die Einschaltung Grovers in 

die Vertretung für USA. 
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I/C 

Vertretung für England 

In En'gJand bestand eine staatliche EinkaufsgesellschafL, die B. Cc;rp., 

die, alleiniger Einkäufer des Landes war, mit der die VÖR;3T blS :Mai 1952 alle 

Roheisenlieferungen in dlrektan Verhandl ungen abschlos s. 

Die VÖEST hat grundsät/zlich jede Vertretung für EnglCLnd abgelehnt, wi~ 

aus ihrem Fernschreiben vom 24.0kt.1950 an die Eisenholding zu ersehen is t. 

Dort heisst es; tI ••• sowohl von B, als auch von der Aussenhandelsstelle L--nChn 

der Wunsch ausgedrückt wurde, ohne Einschaltung Dritter zu verkehren. Da mit 

der B bereits seit Jahren eine direkte angenehme Geschäl tsverbindung besteht 

1.md uns deren Interesse an Direktverkehr mit uns bekannt ist, halten wir die 

. Ejnschal,tung einer dritten Firma, an die wir unnöt igerweise provisionspflich­

tig werden, für überflüssig. tI 

Auch im Aktenvermerk der VÖEST vom 17.8.1951 wird dieser Standpunkt wie 

folgt vertreten~ " •.• es wurde seinerzeit von der B angestrebt, mit uns direkt 

ohne Zwischenhändler zu verkehren, was in der Vergangenheit sich auch beson­

ders bei d,er Preiserhöhung vorteilh,-,ft ausgewirkt hat. Wir möchten an d~m di­

rekten Kontakt unter 'allen Umständen festhaI ten." 

Trotzdem nicht nur die VÖEST, sondern auch die englisr:'h,e Eir~kaufsgesell­

schaft B sich geg en die Einschaltung eines Vertreters wehrte und ihren bisher 

bestens bewährten direkten Kontakt bel zub'ehalten wünschten 9 wurde im Mai 1952 

ohne ersichtlichen Grund ein Vertrag mit der von Grover empfohlenen Firrrs L ab­

geschlos sen und zC:cgleich Grover an deren Provisionseinkünften mit 40 % beteiligt. 

Ü1Z 1':;' befindet sich in den Unterlagen zum· Einschaubericht des Rechnungshof es 

der Brief Grovers an die VÖEST vom 7.5.1952, in dem er schreibb tI ••• gleich­

zei tig möchte ich Ihnen danken, dass Sie entschieden haben, die von mir einge­

führte }l'irma mit der Vert,etung •.• zu betrauentl. In der Aktennotiz vom April 

19:;2 (Goc:ankengänge Dir.Lukesch) b,Eisst es unter anderem~ liEs ge1ang uns, Gr~ve:::, 

und A (seine Konkurrenz) zu liieren"~ 

Von 1952 bis 1956 wurden für diesen Vertrag rund 15 Tüll. S ProvisülllEm 

bezahl t. Während dl e VÖEST in ihrer Antwort dazu erklärte, dass der an die von 

GroYer vertretene Gruppe bez~hlte Provisionssatz von 1 % nur dle Hälfte des sonst 

üoLcheYl (2r~) betrug~ vrurde festgestellt, dass diese Erklärung nicht richt:ig 

ist; sondern die VÖEST auch für andere RoheisengescLäfte 1 % bezahlte (USA, 

SC~lWe:'Z; Italien, Deutscblanel) ~ jI..nlässlich der Debß,tte. im Rechnunc;shofausschuks 

v!urcJ e vom Präsidenten des Rechnungshof es auf eirre Anfrage (3rklärt, dass s(')~vohl 

die :~,l.[;Umdische Gesellschaft als auch elie VÖEST keinen Vermittler wollten. 
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und dass aus den vorhandenen Unterlagen kein Aufschluss über die Gesinnungs­

änderung der VÖEST, die slch ursprünglich gegen \1ie Einseh2] tung eines Vertre­

ters wehrte und später aber doch einen Vertrag mit Grover abschlos's, erhalten 

werden konnte. 

Im Reehnungs~JÜfberioht (Sei te 85) wird festgestelt, dass es zweifellos 

zweckmässiger gewesen vläre, ähnlich wie in Deutschland und in Italien VÖEST­

GeschäftsstEllen zu errichten, deren Kosten weniger als ein Zehntel des Ausgaberi­

betrages für den Vertretungsvertrag Grover betragen hätten. Mit Rücksicht 

dara·uf, dass der gesamte Rohstoffeinkauf der bri tischen Eisen- und Stahlin­

dustrie von der B. besorgt wurde und diese auch nach der Entstaatlichung die 

gleiche Aufgabe beibehielt, war es nach Ansicht des Rechnungshofes überflüssig, 

für das Englandgeschäft einen Vertreter einzuschal te n. Ebenro war die Abzwei­

gung eines Telles der Provision (40'/) für Gmver nach Ansicht des Rechnungshof 3 

nicht gerechtfertigt •. Ferner heisst es im Rechnung3hofbericht: Unverständlich 

scheint die Verlängerung der ursprünglich mit 31.12.1953 vereinbarten Vertrags-
I . 

dauer um drei Jahre~ wodurch sich die VÖEST bis Ende 1956 gebunden und auch aw~ 

die Uöglichkel t einer Änderung des Vertragstextes hlnm chtlich· der Höhe der 

Provisüm in _bezug auf Umsatz, Grösse etc. verzi('h.te,t hatte. Am 1.1.1 957 hat 

die VÖEST eine eigene Geschäftsstelle in London errichtet. 

In den Verhandlungen zu diesem Bericht wurde von oozialistischer Seite 

versuch t, die Einschaltung der Grover-Gruppe im Jahre 1952 mit der damal s 

zu erwartenden Konjunkturabschwächung zu erklären. Vrm der VÖEST dagegen wurde 

in ihrer Antwort auf den Einschduberich t des Rechnungshofes <he Notwendl gkei t 

der Schaffung eines Stützpunktes, in England mit Rücksicht auf den sich abzeich 

nenden laufenden Roheisenbedarf grossen Umfanges angegeben. Wenn die ven st'!zia· 

listischer Seite gegebene Erklärung zutreffend gewesen wäre, hät te man nicht m!C' 

in England , sondern auch in Deu tschland und Ital ien mit öner Konjunkturabschvr'. 

chung rechnen müssen, wo die VÖEST, UIn Provis lonsvermi ttler auszuschc:_l ten, 

Geschäftsstellen errichtete. Überdies war in di esen Ländern- ein zahlrei eh er 

Abnehmerkreis zu bearbeiten, hingegen in England nur 8L ne einzige Gesellschaft. 

Daher ist selbst- der übliche Provisionssatz von 1 % für die Vermittlung in 

diesem Lande zu hoch. Im Tätigkeitsberidt an den Nationalrat in TZ. 71 ist 

festgehal ten~ Ungeachtet dessen (Unfähigksi t Grgvers in USA) hat di e VÖEST ihre 

Geschäftsverbindungen mit diesem Partner aufrecht erhalten, ihm sogar die Ver­

tretung für eJ. n Überseeland übertTagen, verschiedentliehe vermeidbare Provi­

sionen ausbezahlt und seiner Bet(nligung a.'1 den ProvisionseJ. nna.1-tmen des Ver­

treters für 8l. n europäisches Gebiet zugestimmt. 
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II/D 

Amerikanische Kohlenimporte der VÖEST nach 1954 

. Wegen Verknappung der Ruhrkohle im Jahre 1954 war die VÖßST genötigt, ähn­

lich wie 1951, si?h vermehrt mit amerikanischer Kohle einzudecken. Diesbezüglich 

brachte der Rechnungshof im Nachtrag zum Tätigkeitsbericht eine Zusammenstellung 

über die in der Zeit von 1954 -1956 abgeschlossenen Kohlengeschäfte. 

Die VÖEST tätigte im Jahre 1954 - 1956 Abschlüsse auf 4,4 Millionen t 

(715 Millir>Uen S) Üherseekohle;hievon entfielen laut Aufstellung des Rechnungs-' 

hofes von den insgesamt 16 Vertretungsfirmen u, a. 3,4 % auf die von Bohmann,. 

7,4 % auf die v~n Grover und 47 % auf die von Fra~ GrQnwald vertretene Firma 

Sp. Auch Frau Gronwald War vorher durch das BMfVuvB ;:.li t der VÖEST in Verbindung 

gebracht worden. Wie aus einem Akt des BMfVuvB vom 3. 2. 1951 hervorgeht, s chrieh 

das genannte Ministerium (gez. von SC Dr. Steiner-Haldenstätt) ohne Aktenzahl an 

die VÖEST, zu Handen Dr. V! dass "ein dem Herrn Bundesminister empfohlener Ver­

treter" Interesse. für die Vertretung von Drehbänken, Vollgattern und einschlägi­

gen Maschinen hätte. Nach Erhalt der Antwort teilte das BMfVuvB diese der Frm: 

Grünwald mit und stellte es ihr anheim., sich mit Bezug auf die Antwort der VÖ':~ST 

direkt mit dieser in Verbindung zu setzen. Als Vertreterin der Firma Sp.erscheint 

Frau GI'Ünwald erstmalig am 28·. 11. 1954 (vorher War die se Firma durch die Fa, St. 

vertreten., die auch der VÖEST Geschäfte vermittelte). Der perzentuelle Anteil der 

Firma Sp. an den Kohlenbez~gen der VÖEST aus USA erhöhte sich nach Auftreten der 

Frau Grünwald sprunghaft. (Von 10. % 1954 auf 57 % im Jahre 1955.) Die VÖEST ge­

stattete Frau Grünwald bis zur Einschau des Rechnungshofes (Mitte 1956) ihre o.ffer­

te (bei 7 von 8 stattgef. Ausschreibungen)jeweils mindestens um 1 Tag später als 

die Konkurrenz vorzulegen~ wohei sie immer etwas 'billiger war. 

IDeit Einstellung dieser Begünstigung lagen ihre Preise mehr den Höchstanboten 

zu, Was einen merklichen Abfall ihres Auftragsanteiles zufolge hatte. V~n der 

VÖEST wurde dieser Vorgang nicht bestritten und auch nicht, das's letztendlich der 

für' die kommerzie~len Angelegenheiten zuständige öffentliche Verwalter 

D1. Hi tZ,inger Auftragsmenge und Lieferfirma bestimmte. Der Rechnungshr'lf bringt 

in seinem Bericht auch ein Beispiel dafür, dass GrÜnw!3.1d nicht Bestbieterin war 

und ,iennoch den Auftrag erhielt. 

Die Mb~lichkeit, ihr o.ffert um einen Tag später abzugeben, war die Ursache 

dafur, dass 8.ie für ihre Auftra:gsgeberin besonders hohe Aufträge erzielte und rla­

durch sie selbst wieder hohe Prnvisionen erhielt. In der Debatte des Rechnungs­

hofausschusses erklärte der Präside.nt des Rechnungshofes auf eine Anfrage, dass 

ih.m solche Fälle (gleicher Art der Vergabe) bei anderen verstaatlichten Unter·:­

nehmungen nicht bekannt seieno 
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Beiblatt zur Parlampntskorrespondenz 

II/E 

Provisionen von Blech nach Belgien 

'7. April l' 59 

])er Versuch der VÖEST, im Jahre 1952 der Fa. P-W. in Belgien Blechbunde 

(C0ils)'zu verkaufen 3 scheiterte ausschliesslich an der Preisfrage. ])asselhe 6ilt 

fü!:' den Exklusivvertreter d~r VÖEST in Belgien. 1953 s'chal tete sich Frau Grünwald 

ein" ,w0bei jedoc,h die Fa. P-,W. e'rklärte 3 dass sie ohne ihren Auftrag handel te, und 

die VÖEST am 24. 3. 1953. feststellte, dass die Gewährung einer Provisi0n an sie 

nicht in Betracht komme. Am 11. 5. 1953 sch~ieb die VÖEST an ihren Landesvertre­

ter, dass sie vorsorglich darauf aufmelksam machen müsse, dass in diesem Fall 

eine Einschaltung der Frau Grünwald nicht zu' umgehen sein 1,vird. Am 25. 5. 1953 

ve-::'ständigte die VÖEST hingegen Frau Grünwald, dass die Geschäftsleitung ihren 

Provisionsanspruch genehmigt hat' (Änderung des Standpunktes vom 24. 3. 1953). 

'Während in allen Verhandlungen immer nur von einer persönliahen Vermittlungs­

tätigkeit und einern persönlichen PrclVisionsanspruch der Frau Grünwald die Rede 

ist, erklärt Frau Grünwald am 22. h. 1953,,' also im Nachhinein. dass sie im Namen 

und für Rechnung der PF. AG', Basel, die Verkäufe vermitteltel und verlangte d,ie 

Überweisung ihrer Provision a~.f ein Bankkonto in Basel, während der gesamte 

Schriftwechsel mit der PF. AG über ihre Privatadress,e, Wien III.. ])apontegasse 1, 

geführt werQen sollte. 

Zum Blechgeschäft der Frau Grünwald ist zu bemerken, dass der Abschluss, e'en 

die VÖEST im Jahre 1952 beabsichtigte, einzig und allein an der Pre,isfrage sch(:Ji­

terte, - :Die Preiskonzessionen, die dann übe:' Grünwald gewährt wurden und über .sie 

zum Geschäftsabschluss führten, hingen ausFchliesslich von der Zustimmung der 

VÖEST ab. ])iese Preiskonzessionen hätte ,he VÖEST auch im direkten Verkehr bewil­

ligen können, schon deshalb, weil sie mit der Firma P-W. doch bereits vor 

G::'ünwald den direkten Kontakt hatte., Aber nicht nur die VÖEST selbst, sondern Q,uch 

de:c EXk:lusivvertreter für Belgien, der ebenfalls bereits einen direkten Kontakt 

m:it der: Fa. P-W. hatte 3 scheiterte einzig und allein an der Preiskonzilianz de;" 

VÖEST" Hätte dieser die gleichen Zugeständnisse bieten dürfen wie Frau Grünwald, 

20 wäre er letzten Endes auch in dieses Geschäft gekommeno Wie aus dem Schrift-crer­

keh~ zu ersehen ist, wünschte die VÖEST auch nach Einschaltung Grunwalds mit der 

Fa. p-·VJ. über Preis und Qual i tät zu verhanJ.eln. ])erartige Verhandlungen gehören 

Eli,sentlich zum Aufgabenbereich der Provisionäl'e. Ein Vertreter aber ist dann voll­

kommen überflüssig. wenn der Produzent selbst die wesentlichen Verhandlungen 

führen muss. 

Durch diese Einschaltung der Frau GrÜnw8.1d ist der VÖEST eine Mehrhelastung 

verUc:'sacht worden, da sie 1953 dem Exklusivvertreter für Belgien und Grlinwald 

je 1 %~ zusammen also 2 % Provisionen bezahlte: ])ieser Prov:i..sionssatz von 2 % 
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, 
td deshalb üherhöht~ weil die VÖEST, wie vorausgeführt, den Knntakt mit der 

Fa. P··W, bereits direkt angebahnt hatte, weiters in den Preisverhandlungen seL,st 

mitwirkte und die Tätigkett des Provisio:rls.rs für das Zustandebringen diese~ Ge· 

?chäftes eine geringere war o Üherdies wurde im Jahre 1954 für Coils in Italien 

e:'il1e Senkung auf 1 ~~ Provision durchgeführt, während für das bElgische Coils-Ge'3chäft 

woiterhin 2 % bezahlt wurden. 

Zur Klärung der Frage nach dem Grund des nachträglichen Wechsels in der P8r-

20n des EegünstigteL (Grünwald - p.c. 
'>"0 AG) stellt der Rechnu:lgshof in seiner Zu·· 

schrift an das EKA vom 25·, 12. 1958, ZL 5212/581 ausdrücklich fest, dass die 

Aktennotiz der VÖES'I', in der festgehal ten wird,~ dass Frau GrUnwa1d am 22.'·~. 1953 

~chriftlich der VÖEST bestätigte, dass nicht sie/sondern die Pf. AG provisinns· 

ber':':'ohtigt ist, mit dem Schreiben der Rechtsabteilung der VÖEST an die Verkaufs­

a;:teilung v"",)m 11. lL 1953 in Widerspruch steht 9 aus dem hervorgeht, dass eine 

Provisionsvereinbarung zWischen Grünwald und VÖEST und nicht mit der Pf. AG 

bestanden haben m~ss. Sohliesslich erklärt der Rechnungshof, dass sich Unklar­

heiten auch daraus ergeben, dass sich bei der kürzlich ergänzend durchgeführteL 

Erhebung bei der VÖESJ: Unterlagen vorfanden~ die früher trotz Verlangen der 

Prüfungsergane (~es Rechnungshofes nicht vcrgolegt worcien waren., anuerersei ts 

auch diesmal gewünschte Unterlagen nicht greifbar Waren. 

III/F 

Blechzuteilurg an Donaueisenhandel TIipl <'~ Ing. Bohmann 

In den Jah:::'en ab 1954 war die inländische Nachfrage auf dem Walzwarensektcr 

derart gross, dass sie durch die inländisohe Produktion nicht zur Gänze hefrie· 

digt werden konnte" Es wurde daher eine allgemeine Kontingentierung auf Grund d98 

BC.'7,uges der einzelnen Hän,Uer und Abnehmer im Jahre 1954 vorgenommen. 

Die Firma Donau-·Eisenhandel DipL· .. lngc Bohmann, ,die erst im Jahrel?54 

gAeründet worden ist und daher keinerlei Bezugsrecht hatte. wurde von der kauf­

mär:üschen Direktion der VÖEST hei der :Bleo:'lzuteilung besonders begünstigt. Da.­

durch War es ihr möglich~ z. B. 533 to Grobblech zu wesentlich hBheren Preisen 

'7,",,,' exportieren (ZWis chengewinn für dieses Geschäft rund 3/4 Millionen ,S. brutt(). 

Laut don Verkaufs- und Lieferhedingungen der Werke (die VÖEST nennt dies die 

ös'torl'eiohische Marktordnung) war es grundsätzli,ch nur dem Erzeuger, aber nicht 

dem Händler gestattet, Inlandblech zu exportieren. Duroh diese Bedingungen der 

We:ko war der Händler daher in jedem einzelnen Geschäftsfall verpflichtet, das 

,~u Inlandskonditionen gekaufte liIIaterial dem Inlandsverbrauch zUzufÜ:lren. 
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Die Pflicht der VÖEST wäre es gewesen, der ipländischen Fertigungsindustrie 

billiges Vormaterial in ausreichender Menge zu liefern. In Zeiten der überhöhten 

Nachfrage, wie sie sich im Jahre 1')54 und in den folgenden Jahren insofern zeig­

te, als die österreichische Fert~ngsindustrie gezwungen war, teureres Auslands­

blech zu importieren s hätte die VÖEST nur jene Händler beliefern dürfen, hei 

welchen die Möglichkeit einer, unerlaubten Verbringung ins Ausland nicht gegeben 

war. (Gegenäusserung des Rechnungshofes Seite 71 - 72.) Der Rechnungshof bemerkte 

ferner, dass anderen Grossabnehmern und Eandelsfirmen, die schon länger im 

Geschäftsverkehr mit der VÖEST standen und einen weitaus höheren Bedarf anmelde­

ten, doch nur geringe Mengen zugeteil t wurden, obwohl bei- diesen die Möglichkeit 

einer vertragswidrige'1 Ausfuhr nicht anzunehmen gewesen wäre. Vla~ die kaufmän­

nis0he Direktion der VÖEST veranlasste, die Firma Bohmann günstiger als die 

übrigen Abnehmer zu beliefern, konnte aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen 

nicht entnommen werlen. 

IIIIG 

Provisionä~ neben einer eigenen Verkaufsgesellschaft der VÖEST 

O~wohl die VÖEST eine eigene Verkaufsgesellschaft in Italien unterhält. 

wurden ab 1954 über die im gleichen Jahre gegründete Firma Donau-Eisenhandel­

Bohmann Provisionsverkäufe nach Italien durchgeführt, die ohne/Weiters von der 

Mailänder Geschäf~sstelle der VÖEST ohne Zwischenschaltung eines Provisionärs 

hätten abgewickelt werden können. 

Auf die entsprechende Kritik des Rechnungshofes kündigte die VÖES~ eine 

Einschränkung des Geschäftsumfanges mit dieser Firma an. 

IV 

Öffentliche Verwaltung der VÖEST 

Der mit Wirkung vom la 7~ 1952 eingesetzte öffentliche Verwalter der VÖEST 

Dipl.-Ing • ..Ei tzinger ist an den beiden Firmen Ei tzinger & Co. und Schäcke & Co. 

zu 50 % als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt. Die VÖEST hat nach 

seiner Bestellung zum öffentlichen Ve~valter von seinen beiden Privatfirmen 

Waren im Werte von rund 825.000 S innerhalb eines Jahres bezogen, obwohl in den 

Jahren vorher bloss Waren im Werte von 5.000 S gekauft worden sind. 

Nach ·49~, A.nfrage im Bundesrat vom 16. Juli 1952 wurden die Bestellungen 

bei diesen beiden Firmen über Auftrag des Generaldirektors Hitzinger eingestellt. 
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Wie ferner aus dem Einschaubericht zu er'sehen ist, wurden die an beide Firmen 

erteilten Aufträge zum Teil ohne Gegenofferte vergeben und waren üherdies die 

der Firma Sbhäcke & Co. eingeräumter~ Zahlungsbedingungen gJnstiger als die zu· 

dieser Ze·it bei der VÖEST allgemein ühl ichen, Ungeachtet der günstigeren Zah'lungs­

hedingungen erfuhr die Firma Schäcke & Co. eine weitere Bevorzugung heim Vollzug 

der Zahlung. Die Tatsche, dass diese Geschäfte in der angeführten ,Form erfolgten, 

wurde von der VÖEST in ihrer Antwort nicht hestritten. 

Eine weitere Beglinstigung, die selbst nach der Parlamentsanfrage vom l~. 70 
1953 nicht abgestellt wurde, ist die bevorzugte Blechzuteilung an die Firma 

Eitzinger~ Während die Blechabnahme der Grosshändler von der VÖEST sich um ca. 63 % ; 
im Laufe der Zeit erhöhte, stiegen die Blechbezüge der Firma Eitzinger & Co. von 

der VÖEST auf ca. 180 % an" Ausserdem wurden der Firma Ei tzinger & Co. Zahlungs.· 

konditionen wie Stundungen und Nichtvorschreibung - von Verzugszinsen im Gegensatz 

zu sonstigen Fällen gewährt. Es ist anzunehmen, dass die beiden Firmen nicht im 

gleichen Ausmass begünstigt worden wären, wenn DipL-Ing. Ei tzinger nicht öffen",~­

licher Verwal ter der VÖEST geworden wäre. Die VÖES'II erklärte in ihrer Antwort 

(Seite 12) auf den Rechnungshofbericht den Verzug der Zahlungen der Privatfirma 

:?itzingers damit, dass auch die grossen Kunden von Eitzinger & Co,. wie Post unci 

ÖBB derselben ehenfalls nicht pünktlich zahlen" 

Ferner wurde vom Rechnungshof festgestellt (Einschaubericht Seite 244), dass 

Generaldirektor Dirl. -lng. Ei tzinger hinsichtl ich der Begleichung der für seine 

privaten Zwecke seitens verschiedener Abteilungen der VÖEST erfolgten LeistungeY' .. 

mitunter die vorgeschriebenen Zahlungstermine nicht einhielt (Rechnung über rune. 

24.000 S 4 Monate verspätet be'zahlt) und sj_ch selbst Ratenzahlungen genehmigte 

(Rechnungen über 18.000 S Ratenzahlungen von 6 Monaten). 

Gen. Dir. Dipl.-Ing. Ei tzinger erklä:de; die Inanspruchnahme einer Ratenzahlung, 

die einvernehmlich mit der Finanzabteilung (der ihm unterstellten Abteilung). el'. 

folgte, sei als Ausgleich für sei"'l unangemessenes Einkommen zu betrachten (Antwort 

der VÖEST Seite 287). 

Der Rechnungshof führt in seinem Einschaubericht, Seite 33 .• aus ~ "Der. 

Rechnungshof ist der Ansicht,9 dass die Stellung des öffentlichen Verwalters mit 

der eines persönlich haftenden Gesellschafte~s in einem Unternehmen, das auf deI' 

Ein- und Verkaufsseite Kontaktmöglichkeiten bietet, nicht verein1,ar ist. 

Duroh eine RechnungshofE;)inschau hei eiEor anderen Firma ist festgestellt wOC'-" 

d"3n~ dass Firmen, die von der VÖEST Aufträge 8J'hal ten wollen, es für vorteilhaft 

ansehen, bei den Privatfirmen Eitzingers einzukaufen. Diese Kontaktmöglichkeite~ 

auf der Ein- und Verkaufsseite hält der Rechnungshof für besonders bedenklich. 
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Überdies bedürfen nach § 10 VerVval tergesetz 1952, BGBL NI'. 100/53,Rechts­

geschäfte, die der öffentliche Vervval tel' selbst oder durch dritte Pe.rsonen mit 

sich":,, also zweifellos auch m:.t einsT Firma, an der er als persönlich haftender 

Gesellschafter heteiligt ist - abschliesst, der GenehmigUng durch die zuständige 

Aufsichtsbehörde und sind ander'enfalls nichtig. 

Ihe Geschäfte der VÖEST mi ~c dE'l'l beiden Privatfirmen sind somit ohne aus­

drückliche Genehmigung verboten unQ .nichtig. Diese Vorschrift des Verwaltergesetzes 

ist nämlich, wie auch Geri~ Diro Hit~inger in der. Antwort der VÖEST am dem Rech-
I 

nungshof zugiht, zum Schutz gegen mögiiche Korruptionsfälle aufgestellt worden 

und zwingend gehalten. 

Derartige Geschäfte bediÜ'fen gemäss § 10 des Verwaltergesetzes der Genehmigung 

durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Aktenstücke~ die eine solche Genehmigung 

beinhalten, konnten nicht aufgefllY"den werden. 

Auch wurde in der Folge keine Genehmigung für solche Geschäfte .. sei es für 

die Vergangenhei t, sei es für die Zukunft, schriftlich e rteB t. 

Sollten die Geschäftsverbindungen Hitzingers aber dem Ministerium trotz 

Fehlens aktenmässiger Unterlagen bekannt gewesen sein, so War es höchstens darüher 

informiert, dass die VÖEST m.H den beiden Privatfirmen Hitzingers einen Jahresum ... 

satz. von 5.000 S ('vor BestelluYlg Ei tzingers zum öffentlichen Verwal tel') abwickel­

te, aber keineswegs einer: solchen von über 800.000 S (innerhalb von 9 Monaten nach 

Bestellung zum öffentlichen Verwal ter). 

Die VÖEST führt in ih:r,~r Antwo::-t aus, dass die Korrektheit von Geschäften ent­

weder durch den zweiten öffer:tlichen Verwal te.r oder den gegenzeichnenden' Prol):.u--; 

risten· geprüft werde. Diese fbernahmen somit eb,enfalls die Verantwortung für die 

abgeschlossenen Geschäfte,· UaTer Hl:Qweis auf Kommentare Zu § 879 ABGB. hemerkt 

die VÖEST ferner~ "dass auch hier da:;: gegen das gesetzliche Verbot abgeschlossene 

Rechtsgeschäft zunächst als gültig anzusehen sei" und nur im Wege einer Klage 

ungültig erklärt werden könne, 

Hiezu bemerkt der Rechnungshof (Gegenäusserung Seite 55)= "Die Ausführungen 
des geprüften Unternehmen2 ;~u dem 'VO'l, Rechnungshof festgestell ten Verstoss der 

zwischen der VÖEST und den Fi.rmen Hitzingel' & COo und Schäcke & Co. abgeschlossenen 

Rechtsgeschäfte (Ein- und Verkauf) gegen die Bestimmungen des § 10 Ve:r;va1 terge$etz. 

1952 gehen insoferne völliZ fehl"' als sich der öffentliche Vervvalter seiner persön­
lichen Verantwortung für de~1 Abschluss solcher Geschäfte auch dann nicht zu ent­
ziehen vermag, wenn sie nicht. durch :Lh::J. persönlich und allein. sondern durch ihm 
unterstellte. an seine Weisung gebundene Bevollmächtigte ("dritte Personen" im 
Sinne der zitierten Gesetze:J8telle) abgeschlossen worden sind. 11 

Sei te 13 des Einschauberj.(;hJ~8s' :c2t zu entnehmen, dass alle Geschäftsfälle 
über 20.000 S der Entscheidullg der kG~ümel"ziellen Unternehmungsleitung (Gen. Dir .. 
Hitzingel') vorbehalten waren. 

Abschliessend ist nOc!l :C,ll bem8~:ken, dass gemäss § 9 des Verwaltergesetzes 
auf die öffentlichen Verwalte:' :lYl Ausübung ihrer Tätigkeit die Bestimmung des 

Strafgesetzes § 101 Anwendu:tJ,g findet" 
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16. ]'eibla.tt ReibEt zur Parlamentskorresp("Indenz 
I 

V. 

Schlussbemerkung: 

7 # April 1959 

Die unter I/A (Kompensationsgeschäft Kohle-Roheisen - Grover), I/B (Ver­

tretung für Jllnrdamerika - Grover), 1/0 (Vertret~ng fur England - GrC'ver-L.) 

behandel ten Geschäfte wurden zur Zeit des .verstorbenen öffentlichen Venval ters 

Dipl. Ing. FfÜkenbach abgeschlos sen. Die AusfUhrungEin zu II/D (Kohlenimporte der 

VÖEST aus USA - Grünwald), ~I/E (Provision für Blech nach Belgien - Grünwald) 

urLd UI/}<' (Blechzut üilung -' Donau-Eisenhandel - Dipl. Ing .Bohma n), nI/G (Prr-­

visionär neben eigener Verkaufsgesellschaft der VÖEST - Donau-Eisenhandel -

Dipl. Ing. Bl'Ihmann) fallen in die Zei t der derz ci tigen öffentlichen Vervvaltung m~~:, 

da sie Ein- und VerkEmfgeschäfte zum Gegenstand haben, in die Zuständigei t der 

von Dipl.Ing.Hitzinger geleitete,n krufmännischen Direktion. Ebenso wurde der ir, 

Kap i tel I/C (Vertretung für England - Grover-L.) behandel te ursprünglich mit 

31.12.1953 befristete Vertretungsvertrag für' England während seiner Tätigkeit 

als öffentlicher Verwalter für weitere 3 Jahre verlängert und auf Stahlbau er­

wei tert. 

Es konnten keine Aktenstücke vorgefunden werden, aus denen hervorg'ing , 

dass Dipl.lng.Hitzlnger die in seinü Amtsführung fallenden Geschäfte nicht .aus 

eigenem/sondern über Wei sung C::.es BMfVuvB abgeschloss&n hat. 

SC Dr.Stelller-Haldenstätt erklärte in seinem Schreiben vom 10.12.1958 an 

:::lekt.Chef Chaloupka, dass nach der Bestellung Hitzingers der pG,rsönliche Kon­

takt zwischen demselben und Bundesminister Waldbrunner bestand. 

Es fällt auf, dass die als Provisionäre bei der VÖEST eingeschalteten Per­

sonon auf Grund von Bezieh ungen als Unterprovi sionäre in Ex- und Importgeschäft 

verstaatlichter Betriebe eingeschaltet wurden 1 wobei diese ZWisclJenschaltung ir 

den unterschiedlichsten Branchen erfolgte. 

Ob und in welchem Mass von Stellen ausserhalb des Unternehmens auf den 

Abschluss einzelner Verträge Einfluss genommen wurde, ic t im Bericht bei den 

einzelnen Geschäften I II und III behandel t. ,-c 

Im Zuge der Untersuchung zeigte es sich, dass beLm ehemaligen 13undes­

ministerium fVuvB nicht allo Schriftstücke protokolliert worden sind, Für die 

Berichislbfassung standen blos s die Akten zur Verfüguni , die nach Auflösung der 

Sektion V des genannten MinistcTiums vom BundeskanzL::ramt (Aktenlagerst elle ver'. 

staatlichte Betriebe) übernommen v{urden. Mit Rücksicht darauf, dass dem Bundes­

ke,nzleramt aber nur protokollierte Stücke übergehen wurden, konnt e nlcht das go 

samte Material über die zu klärenden Vorgänge ausgewertet werden. 

Die für dle Behandlung der parlamentarischen Interpellation Hofeneder und 

Genos sen vom 11'h 7 .• 1958 erfor derliche Klärung der, persönlichen Stellung Hi tzinge'" 
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17. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespo1}9.8nz 7. April 1959 

ist in dem gegenständlichen Bericht (nnbezogen,sodass ich von einer getrennten 

Beantwortung absehen kann. Für die von der Anfrage verlangten Konsequenzen 

musste ich das Ergebnis der Untersucl~:ung der ungeklärten Punkte des VÖEST-Eerich­

tes abwarten. Da darüber Gl n einvernehmlicher Bericht und Beschluss der Bund es­

regierung nicht erzielt, werden konnte, werde ich auf Grund des Ergebnisses .der 

Erhebungen den Minü:terrat mit der iillgelegenheit befassen. 

Abschliessend bemerke ich noch, dass schon Glnmal, nämlich 1955, sich die 

Öffentlichkei t mit dJiesen ProvisionsanCGlegenJJ eiten befasst hd. Das' seinerzei­

tig zuständige Bundesminis terium fVuvB hat mit Z1. 76. 370-V /3/55 am 11,7 ,1955 ~1l 

Zusammenhang mi t dem Artikel "Königreich Hitzinger" im "Neuer Kuri,er l1 Vf'\m 

23.6.1951 den öffentlichen Verwalter Dipl.lng.Hitzinger gebeten, sich näher Z1.' 

erklären bzw. die diskriminierende Äusserung zurücknehmen zu lassen. -In dem 

vorangeführten Artikel hel sst es nämlich: 

I1Wenn das öst8rJ sichische Volk wüsste, ,vas es bedeutet, inclus trielle 

Schlüsselpositionen durch eine Partei dominieren zu lassen und dass diese in 

alle nach aussen hin/saUbere Geschäfte Vertrauensleute wie eilen Herrn Grover 

oder eine Frau Grumvald 8lnschalten, und wenn man ferner wüsste, welche Beträ[-'8 

gewisse Leute - unter dem Vorwand9 dass die Mittel für die Partei bestimmt 

sind - auf ein Nummernkonto bci einer Züricher Grossbank am Paradeplatz, sam­

meln, so würde sich vielleicht etW2s ändern!" 

Durch ein weiteres Schreiben vom 17.8.1955, Zl,77.727-V/3/55f wurde durch 
\ 

das Bund esministerium für VuvB die Erledigung urgiert. Darauf antwortete die 

VÖEST durch Schreiben vom 8.11,1955, Zdchen GSTW/Dr.Th/Ru: "Im Auftrage vrm 

Herrn Geocraldirektor DipLlng.Hi tzinger teilen wir mit, dass eine Stellung­

nahme zu der im NEUEN KURIER vom 23.6.1955 erschienenen Auslassung nicht abge··· 

geben wlrd." 

Die zuständi@8 Abteilung 3 des Ministeriums bat auf Grund dieses Schrei­

bens die Sektionsleitung am 12.11.1955 um Weisung 9 ob der Fall weiter verfolgt 

oder ob er kenntnisnehmend eingelegt werden solL Nach Rücksprache mi~ Herrn 

Sekt, Chef Schopf vrurde auf dem vorerwähnten Dienstzettel vom 12,11.1955 schrif~_ 

lich festgehalt en, dass durch dieses Verhalten die Verantwortung seitens der 

öffentlichen Verw21 tung klargostell t ist und nach Bericht der Sek.tionslm tung 

an den Herrn Bundesminister (vfaldbrunner) die geschäftszahl einzulegen ist. 

Ich glaube! zu diesem aus der Aktenlage ersichtlic hen VorgD.ng, dass alle 

Beteiligten (Öff. Verw .Hitzinger; S. Chef Schopf, BNI. Waldbrunner) sich nicht ent­

schliessen konnt en 9 Schritte zu ihrer Rech tfertigung zu unternehmen, nichts 

weiter hinzufügen zu müssen. 
-.-.- •. -",-lO'- ,,'-.-

(Die Anlagen I und 11 veröffentlichen wir auf den Beiblättern unserer heut:igen 
Ausgabe im Wortlaut. Die der Anfragebean-;;wortung weiters beigefügte Anlage 1T1 3 

die wir wegen des grossen Umfanges de:>. gesamten Anfragebeantwortung nicht 
im W0rtlaut veröffentlichen können. kmfasst in 36 Beilagen Aktenmaterial. das 
für die Abfassung des Berichtes verwendet wurde.) 
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Jl.nlage I/I BeibJ.att zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

~twurf der Bundesregierung 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 25.6.1958 folgenden Beschluß 

gefaßt: 

"Der Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes für das Verwaltungsjahr 1957 
(449 der Beilagen) und der Nachtrag zum Tätigkeitsbericht 1957 (463 der Bei­

lagen) wird zur Kenntnis genommen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die im VÖEST-Bericht noch nicht 

klargestellten Punkte ·zu untersuchen und darüber ehestens dem Parlament einen 

Bericht zu erstatten." 

Hiezu beehrt sich die Bundesregierung, nachstehenden Bericht zu geben. 

Für die Untersuchung der ungeklärten Punkte standen folgende Unterlagen 
I 

zur Verfügung: 

Der Einschaubericht des Rechnungshofes in die Gebarung der VÖEST, die 

Stellungnahme der öffentlichen Verwaltung der VÖEST zum Einschaubericht, 

die Gegenäußerung des Rechnungsh9fes zur Stellungnahme der öffentlichen Ver­

waltung der VÖEST, .der Tätigkeitsbericht 1957 samt Nachtrag des Rechnungshofes, 

die Akten der Sektion V des ehem. Bundesministeriums für Verkehr und verstaat­

lichte Betriebe, . die nach ",Auflösung dieser Sektion dem B1{[t übergeben wurden und 

nun in der Aktenlagerstelle (Verstaatlichte Betriebe) verwahrt werden, die 

Akten des BKA/ZERP sowie die Protokolle der Debatten über den Tätigkeits­

bericht des Rechnungshofes im Nationalrat. 

(Anmerkung r und 11). 

Grundsatz der Untersuchung war es, nach einer gründlichen Analyse der O,a. 

Unterlagen ein zusammenhängendes Bild über die vom Rechnungshof geübte Kritik 

sowie der diesbezüglichen Verantwortung der VÖEST zu gewinnen. Es zeigte sich, 

. daß vor allem gewisse Geschäftsfälle und die Vorgänge anläßlich der Einschal­

tung bestimmter Provisionäre vom Rechnungshofausschuß behandelt und vom Na­

tionalrat als nicht geklärt bezeichnet wurden. Trotz des Vorhandenseins be­

stimmter zu untersuchender Themenkrelse war die Materie derart umfangreich, 

so daß sich die Bundesregierung darauf beschränken mußte, lediglich die be­

anständeten Provisionsgeschäfte von drei Vertretern einer eingehenden Unter­

suchung zu unterziehen, wobei festzuhaltenist, daß die Zahl der Provisions .. 

vertreter bei der VÖEST erheblich größer ist. 

(Anmerkung III). 

r/A 
-Kompensationsgeschäft Kohle - Roheisen zur In-
petriebnahmedes 3. Hochofens der V~Ö~E~S~T~. ____ __ 

Die beabsichtigte Inbe-eJ:'j_ebnahme des 3. Hochofens de:::, VÖEST schien im 

Herbst 1950 auf G~und des damals vorliegenden Kohlenversorgungsplanes ge­

sic'hert, doch bereits anfangs Jänner 1951 verringerten sich die Lieferungen / 
Q 
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Anlage 1/2 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7.April 1959 

von Ruhrkohle derart, daß die Einhaltung des Kohlenversorgungsplanes unmioig .. 

lich schien. Da keine Aussicht bestand, die österreichischen Wünsche bei der 

damaligen Ruhrbehörde durchsetzen zu können, ergab sich die Notwendigkeit,· 

auf den Ankauf von amerikanischer Kohle auszuweichen, wobei sich das ehemali­

ge BMfVuvB vorerst für ein Kompensationsgeschäft amerikanischer Kohle gegen 

Roheisen der VÖEST nach Amerika, das von Herrn Oliver J. Grover entriert 

wurde, einsetzte. 

(Anmerkung IV). 

(Anmerkung V). 

Über die Besprechungen, um amer:E"anische Kohle zur Inbetriebnahme des 

3. Hochofens zu erhalten, berichtet Sektionschef Steiner-Haldenstätt an 

Bundesminister Waldbrunner, Akt. ZL 81.356-V/S/51, am 23.11.1951 (also 

5 Monate nach Abschluß der diesbezügljchen vorgänge) wie folgt: 

liEs lag auf der Hand, daß die VÖEST dieser Empfehlung zuerst im V!ege von 

Verhandlungen mit ihrem amerikanischen Vertreter der Firma D., New York, ent­

Sl)rechen 'NoHte. Am 25. Jänner 1951 haben die.se Verhandlungen mit Mr. E., 

der amerikanische Stahlfirmen in Paris vertritt, Mr. st., dem Direktor der 

Firma D. und Mr. F. von der ECA in Wien stattgefunden. Die Verhandlungen 

verliefen negativ, weil die großen Stahlfirmen Amerikas, die Mr. E. ver­

tritt, nur zu amerikanischen Stockpreisen einkaufen wollten. 

Die Bemühungen blieben jedoch n':ccht unbekannt, es meldeten sich andere 

Interessenten,.von denen besonders zwei in die engere Wahl gezoge?- wurden. 

Es war:m dies die C.O.Corporation f Ve:rtreter Mr. L. und die A.T. Ine., Ver­

treter Oliver J. Grover." 

So sprach (Anmerkung VI) Herr Grover beim Bundesminister für Verkehr 

. und verstaatlichte Betriebe vor und 1ülterbrei tete den Plan eines Kompensa­

tionsgeschäftes amerikanische Kohle gegen Roheisen der VÖEST. Der Bundes­

minister veranlaßte hierauf durch sein Sekretariat, daß'der zuständige Lei­

ter der Sektion V des Ministeriums? Herr Sektionschef Dr.Steiner-Haldenstätt, 

m~t Grover spreche, seine Pläne prüfe und ihn mit der VÖEST in Verbindung 

bringe. 

(Anmerkung VII) • 

Das BMfVuvB räumte Grover eine Exklusivfrist für seine Anbote bis 

10.3.1951 ein, d~h. es sicherte ihm zu, daß bis zum 10.3.1951, bis zu welchem 

·Zeitpunkt er sein Anbot erstellen solEe, kein Abschluß mit einer anderen 

Firma getätigt wird. 

(Beilage 1 und 2). 

Der VertreJ;er der ECA-Mission erkundigte sich am 2.3.1951 auch beim 

zuständigen Sektionschef dieses MinisteriQlIlS "nach den zwischen dem Mini­

sterium und Grover bestehenden Gesch2ftsb'3z iehune;;en.u 

(Beilage 3) 
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Anlage 1/3 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959' 

In der Sitzung des Ministerrates vom 13. März 1951 erstattete d.er Bun-. 
desminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe Bericht über das ge-

I plante Geschäft mit Grover, wobei er ausführte, daß eine Imufmännische 

Durchrechnung vore~st zu dem Ergebnis ein:es Verlustes von rund 50 Millionen 

S führe, der allerdings bei Eintritt bestimmter Bedingu..."1gen, wie Steuer-' 

. nachlässe und beabsichtigte gÜnstige Verkäufe von zus.ätzlichem Roheisen nach 

Deutschland eine nennenswerte Reduktion erfahren vJürde. Der Ministerrat wies . I ' . ' . 

. nach längeren Debatten auf die Notwendigkeit hin, auch andere Vorschläge zu 

prüfen, und gewärtigte vor Jibschluß der VerhaJ:).dhingen einEm Bericht. (Akt. 

BMfVuvB., Z.l. 72.678-vjS/51, Beilage 4) 

Über d2"s voraussichtliche Ergebnis der verschiedenen Varianten des 

Grov~r-Geschäfi:ßs zeigt die Aufstellung, die der Rechnungshof in seinem Ein­

schaubericht (Seite 59)' festhält, Ve~~luste für die VÖEST z'wischeneiner und 

50 Millionen S, hingegen für die von Grover vertretene Firma; Gewinne zwischen 

6 und 90 Millionen S. 

(Beilage 5) 

i\.us einem Aktenvermerk der VÖEST vom 19.4.1951 ist zu entnehmen, daß 

in den Verhandlungen, die nach dem Ministerrat vom 13.3.1951 geführt wurden, 

festgestellt worden ist, daß es möglich wäre, das Roheisen der VÖEST in 

Amerika statt zu 47 ~, .wie es das Kompensationsgeschäft vorsah, zu Tages­

preisen von ca. ,65 % je t.o' fob anzusetzen und die amerikanische Kohle von 

der bestbietenden Gruppe zu kaufen., (Beilage 6) 

Demgeg~nüber wird in de~ Gegenäußerung der VÖEST Seite 87-89 betont, 

daß erst im. Zuge der Verhandlungen die Roheisenpre'ee ständig gestiegen sind •. 

Bei Beginn der Verhandlungen betrUgen ;Jte rund 40 f;, Mitte 1951 waren sie 

auf 65 ;t gestiegen. (Beilage 7) 

:Dagegen geht aus dem Akt. Z1.72.878-/s/51 des Br.'1fVuvB (Beilage ü) 

hervor, 'daß die Verhandlungen mit Grover am7.3.1951, unter Versitz de<;; 

Sektionschefs Steiner .... Haldenstätt begon::len haben; aus einem Aktenvermekk 

der Kaufmännischen Direktion der VÖEST vom 19.4.1951 ist ersichtlich, daß.-/ 

die bis dahin erzielte Notierung von 65 ;t fob Bremen gefährdet wäre, wenn 

Grover die to zu ;t 47 fob Bremen an Hand bekäme. (Beilage 6) 

Aus einem Akt des BKl'i-:ZERP Zl. 609,060-3/51 geht hervor, daß 'am 24.4.1951 
über Einladung der ECA eine BesprechUng zwischen dem BMfVuvB; der VÖEST, 

der :ECIi.-Mission ';;ien .und dem BKA-ZERP stattgefunden habe, boi der Dr. K •. 

(VÖEST) folgendos ausführte: 
11 . ' ... ~ daß dio VÖEST Ipit einGm.'Herrn Grover, der amerikanische Firmen 

vertritt, - gemeinsam ~it d~m BMfVuvB den Abschluß eines Kompensationsgeschäfte; 

Lieferung von Roheisen gegen Kohle plant und. zur Vorfinanzierung dieses 
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Anlage 1/4 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Geschäftes die 100.000 US-Kohle im Rahmen des ERP-Hilfsprogrammes v~rwenden 

wollte. 

Dr. K. führte weiter aus, daß die VÖEST im 3. Hochofen ca. 257.000 to 

Roheisen in dem betrachteten Zeitraum produzieren würde: wovon sich für 

70.600to Roheisen unter Berücksichtigung des vorgesehenem Kompensations­

geschäfts ein Preis von 47 ;t in Hamburg ergeben vrürde und dieses Eisen nach 

USA verkauft würde; während die VÖEST für die restlichen ca, 190.000 to Roh­

eisen die normalen P:r:eise, d-ie bis zu 60 ;t / to Roheisen derzeit reichen, 

verlangen könnte. 

Der Vorteil d.es Geschäftes für die VÖEST läge darin, daß diese über einen 

längeren Z ei traum die Sicherheit hätte, Kohle hu erhalten, und die Abnahme 

der entsprechenden Menge Roheisen gesichert wäre, wobei im Rahmen dieses Ge-
. . . . 

schäftesder Preis- je to Kohle in Hamburg gleichbleiberid 22 ;t betragen würde. 

Also würden alle ßchwankunge~ im Preis, wenn sie durch hohe_Frachtraten oder 

dUrch hohe Kohlenpreise bedingt sind, für die VÖEST nicht gelten und der Preis' 

mit 22 ;t gleich gehalten werden. Allerdings würden sich auch Preisreduktionen 

nicht zum Vorteil für die VÖEST auswirken. Mr.· F'. und die Herren der VÖEST 

hatten nun eine lange, sehr eingehende Aussprache über cEe einzelnen Phasen 

dieses Geschäfts und über verschiedene Kalkulationsziffern. 

Mr. F. sprach sich ge-gen das Geschäft ails, U.zvv. m'it der Begrün"': 

dung, daß von der VÖEST eine Bindung verlangt wird, die nicht zu ihrem Vor­

teil ist. Dia Sicherheit im Kohlenbezug, der Verschiffung und die länger­

fristige Lbnahme des Roheisens muß praktisch durch einen Preisnachlaß 

(47 f:, /t Roheisen in Hamburg) für eine gewisse Eisenmeng'J erkauft werden. 

YTenn die VÖEST bei Hereinnahme der ECli-Kohle sich völlig frei im Kohleneinkauf 

und Eisenverkauf halten würde, kC!lllte sie bei günstigen Preisschwankungen, die 

zvveEellos durch die Indienststellung von einer großen Anzahl von Schiffen 

der Reserveflotte zu erwarten sind, profitieren und sie würde bei keiner' 

einzigen Tonne Roheisen einen Preisnachlaß gc;währen müssen. Die ECA 1riien kann 

diesem Geschäf~ daher nicht zustimmen und empfiehlt '. wenn 2,uf dem Abschluß 

dieses Geschäftes bestanden werden soll, freie Natio:r:-albankdollar, die inder 

Höhe von 14 Mio f:, vorhanden sein sollen; eine entsprechende Vorfinanzier1..1-!lg 

zu erreichen. Im weiteren Verlauf der Besprechung zeigto ;vI:;:'. F. den Herren 

der VÖEST und des BMfVuv:S an Hand von Z'iffern seine Auffassung über ffl)as Ge-·· 
, 

schäft und orachtezum Ausdruck, daß· er nicht versteh8, eaE die VÖEST einen 

Herrn Grover hier als Vermittler einschalten muß; währendGje völlig frei 

kaurenci: und verka~fend ohne langfristige Bindungen und O~\J1S finanzielle 

Nachteil~ den 3. Hochofen auf die Roise schicken könnte 0 I1 

(Beilage 9) 
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L.nlage 1/5 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Im Z~e von Verhandlungen mit der ECli-Mission, wegen Gewährung einer 

direkten Hilfe zur Finanzterung dieser Kohlenbezüge, erklärte Sektionschef 

Dr. Steiner-Haldenstätt einige Bedingungen der ECA für unannehmbar. Er erklär­

te, daß, wenn diese Bedingungen nicht verändert würden, auf die Annahme der 

ERP-Dollar verzichtet werden müsse. 

Ein Aktenvermerk der VÖEST vom 25.401951 hält hingegen fest] da3 Sektions­

chef Dr. Steiner-Haldenstätt schon am Anfang gegen die ECl\:-Finanzier-u.ng gewe­

sen sei, da er in dem Anerbieten der ECA einen Querschuß gegen das Grover­

geschäft vermutet habe. 

(Anmerkung VII a) 

Am 9.5.1951 (Zl. 610.842-3/51 des BKh-ZERP) wurde in einer Besprechung mit 

der ECA vom Vertreter des Bund~sministeriums für Verkehr und verstaatlichte 

Betriebe erklärt:" ••••• , daß er nicht die Möglichkeit hätte zuzusagen, daß 

Konkurrenzofferte eingeholt werden können. Er mUß diese j,ngelegenheit 

seinem Minister zum Vortrag bringen und die Entscheidung seines Ministers 

einholen." (Beilage 10). Vortrag des Berichterstatters an das Bundesmini­

sterium und· dessen Entscheidung ist aktenmäßig nicht feststellbar. (il.nillerkung 

VII b und VII c)~ 

Über .die Sitzung am 9.5 ~ 1951 berichtet die VÖEST Wien durch Fern­

schreib,~n vom 10.5.1951 an VÖEST Linz: "Sitzung ohne Steiner-Haldenstätt 

stattgefunden, Vertreter lVI. und Dr. H. hatten gebundene Marschroute, das Ange­

bot Grover unter allen Umständen berücksichtigen." 

Ein Schreiben der VÖEST vom 18.5.1951 an das BMfVuvB enthält folgendes; 

"Bezüglich der in Aussicht gestellten Finanzierung des Einkaufes von 100.000 t 

USA-Kohle durch die ECA ist eine Mitteilung noch nicht eingetroffen ••••••• 

Sollte wider Erwarten die Finanzierung der 100.000 t nicht gegeben VJEJ:,den, 

müßte zu einem späteren Zeitpunkt ein Hochofen gedämpft werden. Im Süme 

ihrer Mitteilung vom 15.5.1951 ist bezüglich der über die oben genannten 

100.000 t hinausgehenden Anschlußkäufe von USA-Kohle, die Einholung 'Ton 

Konkurrenzofferten in die Vi'ege gelei tot. n 

Der Ministerrat erteilte am 22.5.1951 auf Antrag des Bundeskanzlers die 

Zustimmung zu den Bedingungen des ECL (Akt BKt..-ZERP Z 1. 609.940-3/51? Beilage 

11) , 

Daher schreibt. das BMfVuvB am 23,5,1951, Z1. 75.038-2/51 ,der VÖEST: 

"die Anfrage in Ihrem Schr~iben vom 18.5.1951, Zeichen GTH/Hu, ist örrch die 

. Ereignisse seither überholt. Wie Ihnen wohl schon bekanntgewordeü t:85 wird, 

ist der Einkauf von zunächst 50.000 t USA·-Kohle aus ERP-Mitteln g'~8 ichert, 

ebenso der· Schiffsfrachtraum für Juni. tt In .demselben Schreiben an die VÖEST 

fährt das Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriob(;, fort: 
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"Der letzte Absatz Ihres Schreibens wird bestätigt. Die Firma N. (Vertreter 

Grover) hat hieramts das Ansuchen gestellt, mit Rücksicht auf ihre Vorlei­

stungen und Bemühungen das Eintrittsrecht in etwaige bessere Offerte gewahrt 

, zu erhalten. Dieses Ersuchen erschein'c dem ho. Bundesministerium nach allge­

mein üblichen kaufmännischen Begriffen gerechtfertigt." Der lVIinisterialentwurf 

zu dies'em Schreiben zeigt als letztes Wort "erwägenswert ", das handschriftlich 

in "gerechtfertigt ll ausgebessert wurde,. (Akt BMfVuvB, Z1. 75.038-2/51, Beilage 12). 

Die VÖEST hatte zunächst am 2305.1951 die Forderung Grovers,die Bedingun­

gen der anderen Offerte kennenzulernen,abgelehnt, stellte jedoch nach Erhalt 

o.a. Schreibens des BMv am 30.5.1951, Grover die beiden günstigsten Anbote mit 

der Aufforderung zur Verfügung, auf dieser Basis Off?rte vorzulegen, doch er­

wies sich nicht Grovers Anbot, sondern das der Firma F. als das peste. 

(Beilage 6). 

Der Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe stellte am 

8 6.1951 (Akt BNIf'VuvB, Z1. 75. 730-V /S/51 , Akt BKI:c-Zl. 3590-Pr .lVI/51 , Beilage 13) 

den Antrag, an den Ministerrat den Zuschlag der Fa. F. zu erteilen, worauf 

am 12.6. antragsgemäß beschlossen 'Hurde. 

Aus den vorhandenen Prüfungsunterlagen des Rechnungshofes ist ersicht­

lich, daß Grover ursprüngliCh die Firma A.T.Ins., dann die St.Corp. vertrat, 

als letztere nicht mehr interessiert ,mr, 'versuchte er als Agent der VÖEST 

gegen die 4 %ige Provision in RQheisen aufzutret(m (Aktenverme:L'k der VÖEST 

vom 9.4.1951, Beilage 6) , bis er s::::hließlich die Vertretung der FiL, N. bekam. 

(Akt Z1. 60S.374-ERP/3/51, Beilage 14). 

(Anmerkung VII, d). 

I/B 

Vertretung für Nordamerika. 

Seit August 1950 hatte die VÖEST für den Alleinverkauf von Roheisen in 

den USA östlich des Flusses Mississippi und des Staates Texas mit der Firma 

D.Inc. ein, Vertretungsübereinkommen abgeschlossen. 

VÖEST und li.lpine waren im Jahre 1951 Betriebsstätten eines Unternehmens, 

nämlich ,der Reichswerke Hermann Göring L.G. !Tur wegen der Lage in. verschiede­

nen Besatzungszonen bestanden getrennte öffentliche Verwaltungen. :=m damaligen 

Zeitpunkt waren die Pläne des BMfV1l.vB E;,uf eheste, l'Jiedervereinheitltclllmg der 

beiden Betriebsstätten in das e,inhe:!;l Lehe Unternehmen gerichtet. (i~~merkung VIII 
. , 

Am 20.20 1951 kam zwischen VÖEST und Alpine eine grundsätz liehe Ve~'."e·iriba-

rung über die künftige gemeinsame Verkaufstätigkeit im Ausland zustande. In 

dieser Vereinbarung wurde erwähnt, daß die VÖEST von der Firma D., die Alpine 
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von Grover in den USA vertreten vn-ir und daß eine Abklärung zv'fischen beiden 

Unternehmungen erforderlich sei. Im damaligen Zeitpunkt ,nar eine Koordinie­

rung zwischen der Firma D. und Grover gedacht, wie Direktor M. von der 

. Eisenholding vorschlug, weil Mr. st. von der Firma D. Roheisenfachman..ll war, 

während Grover über ausgezeichnete Verbindungen verfügte (Anmerkung IX). 

Anfänglich hatte das BMfVuvB mit Schreiben vom 21. April 1951 (H:t.Zl. 

73. 623-V /2/51/ anläßlich der von der VÖEST beabsichtigten Verlängerung de s 

Vertre-t:ungsvertrages mit der Firma D. vorgeschlagen, den Vertrag lediglich 

in einzelnen Punkten zu verbessern. 

Die VÖEST antwortete hiezu in einem Schreiben vom 22. mai 1951 (Akt 

BMfVuvB Z1. 75.3 66/6/51) l! • 0 •• , daß infolge der in der letzten Zeit einge-

tretenen wirtschaftlichen Entwicklung die Zweckmäßigkeit einer, Vertragsver­

längerung mit der Firma D. in Frage gestell t ist. Wir müssen daher in die­

ser Angelegenheit eine abwartende Haltung einnehmen. Bei einer eventuellen 

Verlängerung des Vertrages werden die von Ihnen gemachten Vorschläge berück-

,sichtigt werden. I! 

Am 8. Juni 1951 erteilt. das mj[fVuvB (Akt. Z1. 75. 785-V /S/51 L der VÖEST 

die Weisung, dqs am 31. Dezember 1951 ablaufende Vertretungsübereinkommen 

mit der Firma D. zu kündigen bzw. nich~ zu erneuern. (Anmerkung x). 

Des weiteren wurde die öffentliche Verwaltung der VÖEST am 16.Juni 1951 

angewiesen, "von !lun an bis auf weiteres" keine Verkäufe von Stahlroheisen 

ohne vorherige Genehmigung des Ministeriums zu tätigen und eine scl1l'iftliche 

Bestätigung der Kenntnisnahme dieses Auftrages zu verlangen. 

J1m 20. August 1951 teilte Sektionschef Dr. Steiner-Haldenstätt dem sei­

nerzei tigen öffentlichen Verwalter der VÖEST Di pl.-Ing. Falkenbach in einem 

als streng vertraulich bezeichneten Schreiben der Sektion V ohne Aktenzahl 

mi t, daß im Zuge de~ vorbereitenden I>![a ßnahmen für die Zusammenlegung der 

Alpine, mit der VÖEST. der Vertretungsvertrag für' die USA mit dem Vertreter 

der Alpine für dieses Gebiet abzuschließen sei (Beilage 15). 

Sektionschef Dr. Steiner-Haldenstätt schrieb am 12,. September 1951 

einen persönlichen Brief an Dipl.-Ing.Falkenbach~ 

,tiUnmittelbare Veranlassung hiezu ist der Umstand, daß SiG 9 obwohl Sie 

eine ausdrückliche Weisung besi tze'n 9 mit Ur. Grover einen VertrGtLJ,ngsvortrag 

für USA ab 1.1.1952 abzuschli8ßen~ dies bis heute nicht getan haben und 

sich - angeblich - damit rechtfertigen? daß Sie darüber noch mit ProkQrist 

LQkesch sprechen müssen. Die Er1,vähnung d;e ses Herrn gibt mir Veranlassung ~ 

auch darauf hinzuVJeisen~ daß Sie ihm, 2:1tgegel1 den Ihnen zugekoDmenGn 'iTei­

sungen 9 einen we:L taus größeren 1iVirkungskreLs zugebilligt haben 9 als dies 

beabsichtigt war. 
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Daß er diesen Wirkungskreis mißbraucht, zeigt wiederum deutlich die 

Tatsache 9 daß er in letzter Minute selbständig Auslandsvertretungen für die 

VÖEST schaffen will. Daß Sie solche B2strebungen nicht im Keine ersticken 9 

obwohl Sie genau wissen, v,elche Entvrick1ung ab 1.1.1952 beabsichtigt ist 9 

ist mir unbegreiflich. 

Es scheint mir tatsächlich so zu sein 9 daß Sie im Zweifel zu soin sdhei­

nen 9 auf welches Pferd Sie setzen sollen. Ich kann Ihnen versiche:cn, daß 9 

wenn überhaupt mehrere Pferde rennen soll ten 9 es einGn todsichcHon Typ gibt, 

. ein Schwanken daher, vollkomm3n unnötig ist und dom Unentschiodc?non nur Ver­

lust bringen kann. I! (Beilage 16) 

Hiezu wird bemerkt" daß die Weisung des BW[fYuvB an Falkenbach, mit' 

(Grover), einen Vertretungsvertrag für die VÖ~JST für das gleiche Gebiet abzu": 

schl,ießen, am 20.8.1951 ergangen ist. Die Bestellung zum Vertretor erfolgte 
, 

am 24.9.'1951, wie aus einem Schreiben der VÖEST an das BMof.V.u.v~D. Zl. 
, , 

79.778/V/6/1951 ersichtlich ist. Dieser V~rtr8tungsvertrag wurde z'iVischon 

Alpine und VÖEST einerse i ts und Grover, anderersei ts abgeschlQssen. 

Vorher hat die VÖEST in einem Schreiben vom 20.9.1951 an das BM.f.Vou. 

v.B., Z1. 79.351-6/2/1951, ~iefolgt berichtet: 

iT!ir haben ;ehr Schreiben vom 1209.1951 9 betroffend Auslandsvertretungen 

erhal ten und sind sehr überrascht, daß unsere B('3strebungen, Ausl?ndsvortretun­

gen anzubahnen beziehungsweise entsprechende Vertretungen abzuschließen, 

einzustellen sind. \Vir möchten nicht verfehlen, ausdrücklich darauf hinzu­

weisen~ daß dadurch ein erheblicher Rückgang im Auftragsstand naturgemäß zu 

erwarten ist." (Beilage 17) (Anmerkß:ng XI u. XII). 

lütte Oktober 1951 sah sich'die VÖEST veranlaGt, den gerade in Amerika 

weilenden Herrn Grover aufmerksam zu machen, daß sie die für Amerika erzeug­

ten Mengen Roheisen auf Lager legen müsse? 1!W?n.'l nicht ehestens Verkäufe ge­

tätigt \\Iürden. Sie' me Idete auch dem Ministerium, daß Grover offensichtlich 

:Schvlierigkeiten habe,den bisher erzielbaren Preis ,(von $65.-- fob pro 

TOlfIlc) zu erreichen, eine l;;it'teilung, die ohne weitere Bearbeitung von 
, , ' 

Sektionschef Ste ine r-Haldenstä tt den Vermerk "EinIegent! erhie 1 t. (SchTe iberi:, 

'der VÖEST vom 24.10.1951, Akt. BMfVuvB, ,Zl.80.467-V/S/51, Beilage 1'8). 

Im November 1951 wurde auf Grund von Abmachungen mit der BeA ein Teil 

der nach den USA zu llefernden ECA-Quote an Roheisen mit Genehmigung dei' 

ameriJs:anischenstellen nach England umgeleitet (Beilage 14 a, 14 8, 14 d und F," 

Die Einflußnahme des BM.f.V.u.v.:B. wurde C3mit begründet, daß es not­

wendig erschien, die Auslandsvertr2tungen der ö~~teTreichischen verstaatlich­

ten Betriebe gleicher Produktion zu vereinheitlichen, um gegenseitiges zweck­

loses Kor..kurrenzieren auf den lI.uslandsmärktc::n zu uilt8rbinden. Aus den Unter-' 
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lagen ist auch feststellbar, daß schon zu Beginn des Jahres 1951 ein Über­

einkommen zur VerEkinhei tlichung der Vertretung der Alpine und der VÖ;':;ST zu­

stando kam, wobei sich die VÖEST allerdings d8gegen wehrte, die von Grover 

vertretene Firma T. anzunehmen. Sie trat vielmehr für die Betrauung ihrer 

bewährten Vertreterfirm8 D. ein. 

17ie der Rechnungshof nachträglich festste 11 te, ist es Grover im Gegen-

S8tz zur Firma D. nicht gelungen, überhaupt Roheisen in den USA abzusetzen. (An. 

merkung XIII u. XIV). 

I/C 

',Tertretung für England 

In England bestand eine staatliche Einkaufsgesellschaft, die B.Corp., 

die alleiniger Einkäufer des Landes war. Nachdem die VÖEST iJ:1re Geschäfte 

mi t der B. anfänglich über die Firma D. abwickelte, wurden wai terhin bis 

1952 alle Roheisenlieforungen in direkten Verhandlungen zwischen der VÖEST 

und der B. abgeschlossen, Auch die Alpine hat sich im Jahre 1951 für ihre 

Geschäfte in England der Vertretungsfirma D. bedient. 

Verschiedene Bemühungen eines, 'PILB., dessen Firma sich vorwiegend mit 

Textilgeschäften befaßte? in die Vertretung der VÖEST für den Verkauf von 

Roheisen nach England eing8schal tat zu werden, wurden stets von der \TC/fiST ab­

gelehnt (Antwort der VÖEST Seite 117). 

Ti.B. scheint 1952 als Vertreter der B. auf (Aktenvermerk der VÖEST vom 

24.2.1952 und 29.2.1952). 

Die VÖEST h8t vorerst nicht nur M. B. 9 sondern, grundsä tzlich jede Vertre­

tung für England abgelehnt (siehe Fernschreiben der VÖEST vom 24.0ktober 

1950 an Eisenholding~ I! •••• sowohl von B. als von der Außenhandelsstelle 

London der Vrunsch ausgedrückt wurde ~ ohne Einschaltung Dritter zu vorkehren 

••••••••••• halten wir die Einschaltung Giner dritten Firma, an die wir un­

nötigerweise provisionspflichtig werden, für überflüssig"). 

Auch im Aktenvermerk deI' VÖZ3T vom 17.8.1951 (Beilage 19) vdrd dieser 

Standpunkt vvie folgt veTtreten~ if ••••••• es wurde seinerzeit von der B. 

ange strebt, mit uns direkt ohn,'j Zwischenhän~ner zu verkehren, was in der Ver­

gangenheit sich auch o3sonders bei der PrGiserhöhung vorteilhaft 2usC;Gwirkt 

hat. Fir möchten an dem direkten Kontakt unter allen Umständen festhGlton." 

Diese F:;ststellung tr-ifft au_ch der PräsideEt des RGchnun,~sshofos wäh:csnd dor 

Rechnungshofausschußdebatt8 untor HinvJeis auf vorhandoneUnter18gen. 
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Im Hai 1952, anläßlich der·Vorhandlungun GinGr LieferQllg von 60.000 t 

Roheisen an die B. vmrde von der VÖEST bei einer Bospr:chung in Zürich jGdoch 

'boschlo:3son, dieses Geschäft durch die von Grover 21s Vertreter fi.ir England 

vorgeschlagene Firma L. durchzuführen. Ende I'l[ai 1952 wurde sodann mit dieser 

Firma a.tlch ein Vertretungsvsrtrag für England und Nordirland abgeschlosson, daS 

. an allen Einkünften der Firma L. Herr Grovor mit 40 % be te iligt is t •. Dieses 

Vertrc;tungsabkommen wurde von der derzei t~gen öffentlichen V"T1);f81 tung sodann 

bis Ende '1956 verlängert 9 während ab 1.1.1957 wfederum direkte Verkäufe ge­

tä tigt 'Hurden. (Anmerkung XV). 

Aus der Beilage 21, Schreibender VÖEST an L. vom 20.5.1952 geht hc r vor 9 

daß die VÖEST im Zusammenhang mit dem vorgenannten Roheisenge schäft von 

60.000 t alle notwendigen Schritte für den flbschluß eines V8rtretun(;svertra­

ges ausarbeiten wird. Die A. 9 welch8 mit der Firma Grover liiert ,\'8r 9 ist an 

der Firma L. zU 2/3 beteiligt. 

Dazu befindet sich in den Unterlagen zum Einschaubericht des llechnungs­

hofes (Beilage 20) der Brief Grover an VÖEST vom 7.5.1952 9 in dem er schreibt; 

" •••• . gleichzeitig möchte ich Ihnen danken 9 daß Sie entschieden habe;~19 die 

von mir eingeführte; Firma L. mit der Vertretung ••••• zu betrauen;! 0 In 

der Aktennotiz vom April 1952 (Gedank3ngang TIir.,ktor Lukesch) heißt es unter 

anderem ~ "Es gelang uns, Grover und.1\ 0 zu liieren".· (Anmerkung XVI). 

TI8r Rechntingshof beze~chn8t die Einschaltung eines VertrotoTs in die­

sem Fall für überflüssig. 

TIer an L. - Grover bezahlte Provisionssatz betrug 1 % wie in anderen 

gleichartig8n Geschäften (USA, Schweiz, Italien). Anläßlich der Debatte im 

Rechnungshofa usschuß wurde mündlich durch den Präsidentc)ll dos Rochnun[Sshofe s 

ergänzt 9 daß in den Unterlagen·der VÖEST über diese Geschäftsverbindungen 

in der Zeit vom 17. August 1951 bis 30. Mai 1952 ei'ne 1':L-~cke k18ffo (Anmerkung 

XVII) • 

EntspT8chend den Feststellungen des Rechnungshofes ·wurden in don Jahren· 

-19·52 bis 1956 an L. Provisionon von ca. 8.5 lliIillionen und an Grover von ca. 

6.3 Millionen Schilling von der VÖE ST ausbe zahlt.' (Anmerkung XVIII). 

n/D 

Amerikanische Kohlenimporte der VÖEST nach 1954 

. Wegen Verknappung der Ruhrkohb im Jahre 1954 war diG VÖEST genötigt 9 

ähnlich wie 1951, sichverm9hrt mit amerikanischor Kohle einzudocken. Dies­

:bezüglich brachte der Rechnungshof im Nachtrag zum Tätigkeitsb8richt :Jine 

.ZusammonstellU!lg über die in deT Zeit von 1954 - 1956 abgeschlossene;n Kohlen­

,_.,.. geschäfte. 
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Die VÖEST tätigte im Jahre 1954 - 1956 Abschlüsse auf 4.4 Mill. ~o (715 
Nüll. s.) Übers28kohlej hievon entfiel&n laut ,Aufstellung des Rochmmgshofes 

von den insgesamt 16 Vertrotungsfirmen u.a. 3,4 % auf die von Bohmann 9 7,4 % 
auf die von Grover und 47 % auf die von Frau Grünwald vertrot8n'Jn FirLlen • 

. (Anmerkung XIX). 

ilIlie.Ausschreibungen zur Offertlegung, und zwar beschränkte fillsschTei­

bungen 9 vmrden jeweils durch die übGr seinerzei tigr,:,n Auftrag des Bundesmini-

steTiums für Verkehr und verstaatlichte BetrL,be bogründete Einkaufsgesoll­

schaft? eb,,,nso die Offertlegungen selbst, bis zum Sommer 1956 mittels Forn­

schreioen, Telegrammen oder Ferngesprächen durchgeführt •. Erstmals am 16.7. 
1956 - nach Beginn der Einschau des Rechnungshofes - erfolgte die schrift­

liche f:..usschre ibung mit der Aufforderung an die ausgewählten Firmen, ihre 

OffeTte in verschlossenem Briefumschlag mit der Anschrift "Anbot US-Kohle 

für VÖEST:! einzusenden. 

Dor weitere Vorgang war der, daß den offerierenden Firmen zum Preis des 

Bestanootes oder darunter limitiert wurde und letztendlich der Goneraldirek­

tor der VÖEST Auftragsmenge ~nd Lieferfirma bestimmte.' 

Boi 7 von 8 Ausschreibungen der Jahre 1954 - 1956 erfolgte die Offert­

legung durch die Firma S. bzw. ihre Vertreterin Frau GTÜnwald mindestens 

1 Tag später, nachdem alle anderen Offerte bereits bei der Importkohlo ein­

gelangt waren 9 wobei ihr Preis jeweils' um einige Dollarcents untoT 0.8m niedrig-. 

sten Konkurronzanbot lag. Seit Einführung der verschlossenon Offortlogung - ers .~. 

nach Boginn der Rechnungshofeinschau 9 bisher 2 AlJ.sschreiblJ.ngen - lac;on die 

Preise der Firma S. mehr den Höchst8nboten zu, wobei in einem Fall Frau GTÜn­

wald ein Tehgramm vorwies 9 das sie ermächtigte, nötigenfalls einen Prois­

nachlaß zu gewähren. If (EinschalJ.bericht des RH 9 S 53/54). (Anmerkung xx). 
In der Debatte des Rechnungshofausschuss's erklärte der Präsident dos 

Rechnun~'shofes auf eine Anfrage, daß ihm solche Fälle (gLichor Art der Ver­

gabe) bei andoran verstaatlichteri Unternehmungen nicht bekannt seien. 

UTsprünglich war die Firma S. durch die st .. vertreten. Erstcw.lig sehe int 

Frz:u Grünwald am 28. 11.1954 als Vertreterin der Firma S. auf. (Anm(Hlwng 

XXI u. XXII). 

Mit dem erst kürzlich übermittelten Schr~iben (RH Zl. 5498-11/58) gibt 

der Reohnungshof dem Bundeskanzlera)11t bekannt, "daß er sich im Zuge der 

Prüfung die Frage vorgelegt hat 9 ob bei der beanstandeten Offertlogung - die 
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don Zlicck einer solchon ü",?erhaupt illusorisch macht - nicht [',uch ,:,inü C' ' " ucna-· 

digung der VÖEST und damit indirekt de s stcw tGS d8.durch erfolgte 9 daß die von 

der Firma S. (Grünwald) 8ng"botenGn Pr':,isG ohno Berücksichtigung von Vcr­

glcüchsangobokn anderweitiger Unternehmungen akzeptiert wurden. Er hat aus 

diesem Grunde versucht, Preüse für 8.merikanisch2 KohL~ zu Grfjhr,~ n ll
• 

Die in dies'2m ZusammGnhang gGpflogenc;n Erhebungen blio bon zum 'feil ohne 

Erfolg, hum Teil konnt8n sie nicht restlos befriedigen. 

VriG GUS einem Akt des BM.f.V.u.v.B. vom 3.2.1951, dem eino Visitenkarte 

von Frau Grünwald beigeheftet ist, hervorgeht, schrieb des g2nannto IIiniste­

rium (gezeichnst von Sektionschef Stainar-Haldunstätt) ohne Aktonzahl an die 

VÖEST, zu Handen Dr. V., daß ein dem Herrn Buncksminister empfohlener Ver­

tc'eter IntGresse für die Vertretung von Drehbänken, Vollgattorn und einschlä­

gigen l'ibschinen hätte. Nach Erhalt der Antwort teilte das BNr.f.V.u.v.B. diese 

der Frau Grünwald mit und stellto es ihr arilloim, sich mit Bezug auf die Ant­

wort dor VÖE3T dir8kt mit die ser in Verbindung zu set~Gn. 

(Anmerkung XXIII). (Beilage 22) 

II/E 

Provisi'onen von Blech ri.2ch Belgien 

Die VÖEST hatk, für Belgien ;ünenLandesvertreter 9 die Firma Pr' 9 mit 

der ein Exklusivvertrag bestand. 

Frau Grünwald war 1953 bemüht, iITdie Blechgeschäfte mit der Firma Ph. 

nach Bolgien als Provisionsvertreterin eingeschaltet zu werden. 

Bere i ts ein Jahr vorher, also '1952, hatten dc::, Genera 1~ir8ktor und 

Chefeinkäufer der Ph. in 1inz mit der VÖEST weg2n Lioferung von Coils Be­

sprechungen abgehal ton, doch konnte damals eine Einigung in der Pro i,sfr8.ge 

nicht erziolt werden. 

Die VÖEST hat in ihrem Schreiben vom 24.3.19'53 an Frau GTÜnwald ausge­

führt, daß sie an ein2r engeren Verbindung c1i t den PH. grundsätzlich inter-

essiert sei. Sie hat in dieS2m SchreibGn die Frau, Grünwald 8usdrücklich 

aufmerksam g<::)m8chit 9 daß bei Zus'tandekommen oinos Abschlusses Duf Grund eines 

bestehendon Exklusivvertrages an die Firma Pr._ 9 gabunden sei, sodaß die Ge­

währung GinGr Provision an sie nicht in B8tI'8cht gcozogem werden könnt8. Mn 

Schluß des Briefes heißt es: "Wir glauben aber annehmen zu dürfen, (U::ß Sie 
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auf Grund Ihror mit deE Ph. bestehenden VorcinbClTunge:n gegebenonfo.llseine 

für Sie zLlfriedü nsblleEdo Entschädigung für Ihre aufgi:;weudeton Bemühungon 

erhalten werden.!1 (Beilag" 23) 

Die VÖEST schr(3ibt an Fr2u Grünvmld Slil 1.4.1953, Eschdcm Dr. TL (VÖEST) 

bei M. in BTÜss21 vorgesprochen hat, folgendGs~ iI '0 ... ".' •••••• Ich möchte 

Ihnon, sehr geehrt8 9 gnädige Frau, nun vorschlngen, Herrn NI. mi tz,utoilcn, 

daß wir es nnch Prüfung dc,r von ihm gJstell ton gegoooncn Vorschläge 'doch für 

zweckmäßig hielton, wenn ,~,r die Fruundlichkeit hätt0, uns zu DGsuchon 9 damit 

wir hier die Angeleg"nheit klären könntGn. 

Ich habo Herrn M. gL,ich eingangs unzweideutig mitgeteilt, daß meine 

Vorsprache bei ihm 8uf IbTG Anregung erfolgt und daß sämtlichG Lnspriichc 9 

die Sio 2.LlS einem ütwa zustandekommenden Geschäft sei tens dor Ph. haben, 

durch diose direkte Fühlungnahme in keiner Weise tangiert werden dürfen, son-

dern Ihnen gewnhrt bleiben müssen. tf 

In diosom Zusammenhang schreibt der Landesvertroter von Belgien (Pr.) 

an VÖES'r 2m 8.4.1953~ 

tf 
•••••••••• 0 ,3r (Generaldirektor der PR) war sehr überro.sch t zu hören, 

daß Frau Grünwald bezüglich dieser Li2ferung an Sio hurangetraten ist. Er 

hat mir ausdrücklich gesagt 9 daß dL;s uine rGin persönliche Initiative dar 

Frau Grünwald sei 9 da ~hose sei tens der Ph. keinen derartigen Auftrag or-

hiul t. ii 

Am 11.5.1953 schreibt Dr. R. von der VÖES'l mH ::,oin,lm Schreibr~n vom 

'11.5.1953, Zl. KV-li/Dr.R/M an den Landesvortretor dor VÖEST (Pr.);; 

it ••••• Ich muß vorsorglich aber nochmals G.8rauf aufmerksam mccchen 9 daß 

in die S3m Falle E;ine Einschaltung der Firma GTünwa Id nicht zu umge:wn sein 

INiTc1. !I 

Schlioßlich wurde Frau Grünwald von der VbEST C1'" 23.5.1953 verstäncligt; 

" ••••• daß Ihre Provisionsbeteiligung an dem Geschäft der Ph. von c1~T 

öffontlichen Verwal tung grunJsä tzlich entschieden vmrdo .••••• 1I (Beil8.3") 22a) 

flUS ckm Probe8.uftrag des Jahres 1953 haben sich in der Folge größore.: 

li.ufträgo entwicke 1 t. (Anmerkung XXIV). 

In den Schreibender Frau GTÜnwald 8n die VÖEST vom 9.3.1953 (Beilage 

24), der VÖEST an GrünwalcJ vom 24.3.1953 (B(ülage 23); dos I.Jandesvert:cotors 

an die VÖ:CST VOL1 €'-4.1953 (Beil8ge 25), der VÖEST an elen Lanc1esvertroter 

vom 11.5.1953 (Beilage 26) Lmd. der VÖEST an Grünwale' vorn 23.5.1953 (Bl;ilage 

27) ist ausschließlich von dGn pGrsönliche~ ProvisionsaDsprüchen und oiner 
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persönlichen Veroi ttln.ugstätigkei t der FraLJ. GI'Ünwnld die Sprache" erst in 

der Folge trat eine Änderung ein (Beilage 28 - 34). 

In ihrem Schreiben vorn 22.6.1953 (Beilage 31) an die VÖE,sT erklärte 

Frc::cu GTünw2ld -nämlich, jaß sie nur im Nam.en LJ_nd für Rechnung der Pf. llG 

die Verkäufe vermittelt habe und die Verkaufsprovision dnhor auch::mf deren 

Bankkonto in Basel zu überw'eisen sei. Abschlic ßend erklärte sie;, cl_nB sie 

ordnungshalber d2rC:lUf aufmerksam mache, claß der gesamte Schriftvv8chsG 1 11i t 

der Pfalz AG übcr ihre PrivQtadresse, WiGn 111., - D2pontegasse 1, zu führen 

ist. 

Zur Klärung der Frage ne_ch dem Grund ~1Gs -~'Techsels in der Person dos 

Begünstigt::m (Grümvald - Pf. [,G) stellt der Rechnungshof in seinor ZLI-­

schrift an das BKA vom 25.12.58, Z1. 5212/58, c'u,sdrL'Lcklich fest, daß die 

Aktennotiz der VÖEST, in der festgehalten wird, dDß Frau Grünvmld 2m 22.6. 

1953 schriftlich der VÖEST bestätigte, daß nicht sie, sondern c~ie Pi'. AG 

provisionsberechtigt ist, mit dem Schreiben der R8chtsabteilung dor VÖ:CST 

an den Verkauf vom 11.11.1953 in Widerspruch steht, aus dem hervorgeht, 

daß eino Provisions-vors inbarung zwischen Grünwa ld und VÖEST une nicht mit 

der Pf. AG bestelnden haben muß. Schlioßlich erklärt der Rechnungshof, daß sich 

Unldarhoi ten auch daraus ergeben, daß sich bei der kürzlich erg[::inzend clUJ:'ch­

geführten Erhebung bei der VÖEST Unterlagen vorfanden, die frQher trotz 

Vorlc~n,:sen der PTÜfungsörgane c1esRechnungshofes nicht orlangt werden konn-

ten 9 andererseits auch diesmal gewünschte unterlagen nicht greifbar w:J.r'n. 

III/F 

Blochzutsilung an Donau-Eisen-Hnnde 1, Diplo -lng. Bohmo.nn 

In den Jahren ab 1954 VTDr die inländische Nachfrnge nuf dan C7alzwo.ren­

sektor derart groß, daß sie durch die inländische Produktion nicht zur 

Gänze befriedigt werden konnte. Das :~TDlzstahlbüro nahm dnhor oine Kon­

tingentierung 2uf Grund des' Bezuges d8r einzelnen Hä.ndler und .llbnel1.nlorim 

J8hre 1954 vor. 

Dor Rechnungshof beanstandet, daß die Firme Donau-Eisen-H<ömdc)l, 

Dipl.,-Ing. Dohrlann,orion 1., Cnnovag2sso 5, die erst im Jnhra 1954 gcgI'Ünclet 

worclen ist und elaher keinerlei Bezugsrechte hatte, bei dor Blochzutoilung 

besondc;rs begünstigt worden ist. (LnmGrkung XX'!). 
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DeI' Rechnungshof kritisierte vor nllem, (laB sie von dem ihr zu Inl:::mds­

preisan zugeteilten Grobb~Goh ca. 533 to zu wesentlioh höheren Exportprai­

sen exportierte und auf (liese Weise einun Zuischengewinn von rund' 3/4 

Mill. S (brutto) erzielte 9 der der VÖES'r hättG zufallen können, 'dc,nn sie 

diese Bleoho selbst exportiert hätt,;. LaLlt den VerkQufs- unc~ Liof(;rboclin-

, gungen c1er'Herke (die VÖEST nennt dies die österro ichische E'1rktorc:'nung) 

ist gs grunc.sätzlioh nur dem Erzeuger, 2ber nicht dem Händler gust::dtct, 

Inlandblech zu exportieren. Durch dieso'Bedingungen der Werke wird dar 

HäncU:,H daher in jedem uinze Inen G2 SChäftsfn11ivcr pflicht,c t, cbs zu In12nc1s­

koncUtio11un gJk::::.ufte Hc:t"ri2l ckm Inlsnc1sverbrauch zuzuführen. (:~m1urlcung 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX u. XXXI). 

III/G 

Provisionära neb2n einer ",igenGn Verk2ufsge SG 11sch2ft der VÖEST 

DGr Rechnungshof bannstanclet 3uch, daß - obwohl die VÖESrr in It21ion 

im Jahre 1954 eine Konzerngesellschaft zum Absatz ihrer Produkte orrichtetG~ 

dio im Su lben Jahr ge gründe te Firma Don"w-Eison-Hanc1ol 9 Dipl. -Ing.Bohmann, 

für Verkäufe nach Italien Provisionen bezog. Er empfahl claher 9 dia so VOI'mitt­

lerfirm2 ehestmöglioh aus den i t~:üiunischc.;;n Geschäftun auszusoh:ll tun~ c~a 

ihre Tätigkoit ohne wei tE:res von c,er Mailänckr-GE:schäftsstelle der VÖ:SST 

'übernommen worden könne.' 

Die VÖEST kündigte in ihrer lintwort ein,-, Einschränkung des Geschäfts­

umfanges mit dieser Firma an. 

tuBer dor Firmn Donau-Eisen-Hande 1. (Bohmann) waren noch drei vve i toro 

Unternohmungen als Vertroterfirmen bereits vor der im Jahre 1954 erfolgten 

Gründung der VÖEST-IvIo.ilond in diesem L2nde tätig. 

346/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)32 von 62

www.parlament.gv.at



Beiblatt ~ur Parlamont~korrospondsnz 7.!\pril 195.9 

IV~ 

Öffentlicho Verwaltung ("er VÖEST 

Der Rechnungshof ba8nst8nd'3t einzelne GeschäftshancUungon (LeS mit 

VVirkung vom 1.7.1952 einge se tztcm öffentlichen Vervml tors der VÖ~;ST 9 

Dipl.-Ing. Hitzinger. Zunächst wurde bemängelt, daß zwischGn der VÖE3'l' und 

den bGiden Firmen Hitzinger u. Co" und Schäcko und CO. 9 :2n don0n Genaro.l­

d.irokto'T Hitzinger zu 50 % 21s persönlich hDftendcr Gosellsch2fkr betei­

ligt ist, Geschäfte getätigt wurd:jn, 'wobei z,B. die VÖEST von Schäckc und 

Co. 11.2ch Be eta llung Dipl. -Ing. Hitzingers zum öffentlichen Vervvcll tor H2:cen 

im '\r8rto von rd. 825.000.- S in'n2rh81b oin08 Jahres bozogen ho.t 9 cb\7ohl von 

dieser in den Jahr,m vorher bloß Waren im Werte von S 5.000.-- g,::kClUft wordan 

sind. , 

Dia kritisierten Gaschäftsvorfälle beßiehon sich - sofern man von 

Blechliuferungon an die Firm8·Hitzinger und Co. absieht - im wesentlichon 

auf die Zeit bis 1nde 1953. Zu diesem Zeitpunkt h8 t laut Antwort der VÖEST 

i:mf die Boansto.l').dung des Rechnungshofes der öffentliche VerwGl ter salbst 

dafür Sorge ge tr8gen, d8ß wei tor'; Geschäfte unterblieben. DemgcgenülJer wurde 

festgost llt, die Anfrag,:; der Abgeordnetcm zum Bundosrat Salzor und 

Genossen 2n den Herrn Bundesminister für Verkehr und versta8tlichte Bo­

trielJe, betreffend die Amtsführung dos öffentlichen Verw8lters Hitzingor ist 
. , 

Dm 16. ,Juli 1953 eingebracht worden und veranlaßte das BundesministeriuID zu 

einer Untersuchung. D8s vom öffentlichen Vervml ter Hitzinger ousgosprochene 

definitive Verbot von v'1ei toren Bestellungen bei den genannten' Firmen i8 t Dm 

4.8.1953 erfolgt. (Anmerkung XXXII, XXXIII und XXXIV). 

Wio ferner aus dem Einschaubericht zu ers~hen ist, wurden die an bai-

da Firmen erteilten Aufträge ,zum Teil ohne Gegenofferteinholung'vergeben 

(Einsch8ubericht des RH S. 29, Zif.'1,2,3) und yvaren überdies die der Firma 

Schäcke und Co. oingeräumten Zo.hlungsbedingungen (Soite 31, Zif.6) günsti­

ger o.ls.die zu dieser Zeit allgemein üblichen. Ungeochtet der günstigeren 

Z8hlungsbeclingungen'orfuhr dü] Firma Schäcke und Co. eine weitero' Bovorzugung 

beim Vollzug der Zahlung (Einschaubericht S 31). Die T8tsach::;, daß dieso 

Geschäfte in der 8ngeführt,)n Form orfolgten, wurde von dar VÖEST in ihror 

Antwort, nicht bestri~tan. 
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yrährend die Blechabnnhme der Großhändler von der VÖEST sich um co.. 

63 % im L:mfe der Zeit erhöhte, stLgen die B10chbdzüge der· Firmo. Hitzinger 

und Co. von der VÖEST ",uf cc:. 180 % clll. (Anmerkung XX}0!). Außerdem YTurclen 

der Firma Hitzinger und Co. Z8hlungskonditionon wie Stundungan·und Ficht­

vorschrei bung und Verzugszinsen· im GegensQ tz zu s ons tigem Fällon gCJ\"rährt. 

(Anmerkung XXXVI). 

l!uf Seite 52 ihrer :~ntv{(")r:t stJ 11 t die VÖEST fos t; ilEs trifft zu, c10ß 

dia li'irnD Hitzinger und Co. bGi der Bestellung ihrc;r VJo.ronbozüge gcgcnüber 

der VÖ-:::;ST und der Eisenh~f GDs.m.b.H. in Verzug ist." 

~ern0r wurde vo~ Rechnungshof festgestellt (Einscho~bericht S 244), 

daß Gon.Dir.Dipl.-Ing. Hitzinger hinsichtlich der Begleicl?-ung der für seine 

priv2ton Zwecke seitons verschiedener ·Ab::\jc:dlung;jn dGr VÖEST erfolgt,:;n .L(:i­

stungon mitunter die vorgGschriabew;n Zo.hlungstermine nicht einhielt (iloch­

nlmg übo·r rund S 24.000.-- 4 Monat::; verspätet bG~ahlt) und sich selbst 

Rc:tenzahlungon gonohmigto (Rechnungun über rund S 18.000.-- R2tcnzo.hllingen 

von 6 Monoton). 

Gon. Dir .Dipl. -Ing •. Hi tzinger erklärt,; 9 db Im.cnspruchn8hmc einor R2-

tonzo.hlung 9 die einv(;rnehmlich mit der Fin8nzabt2ilung (dar ihm unterstell­

ton' Abteilung) erfolgt() 9 sei als Ausgleich für sein unong,emossonos Ein­

kommon zu betr8chten (Antvvort der VÖEST S 287) . 

. Zur Frago des Lbsohlussos von Geschäften Gines öffentlich vorH8lt0ton 

Untornehmons mit eigenen Firmen des öffentlichen Verywl ters führt der Rech­

nungshof in seinom Einscho.ubericht, S 33, c.us~ "Der Rechnungshof ist dar 

Ansicht, doß die Stellung des öffentlichen Verwalters mit der oines per­

sönlich ho.ftenclen Ges:llsch8fters in einem Unternohmen 9 das 2uf der Ein­

unel VorktlUfssei te Kontaktmöglichkei t:.m bio tet , nicht vere inbor ist. Über­

c1ies bodürfen nach § 10 Verw2ltergosetz 1952, BGBL 100/53, Rechtsgeschäfte, 

dioder öffentliche Verw81ter, selbst odor durch 3. Personon mit sich -

8lsozv\Toifellos Quch mit oinGr Firma, an der or 81s persönlich hoftpndor 

Gosellschftftor beteiligt. ist - abschließt 9 der Genehmigung durch dio zu­

stänc~ige i'.cufsichtsbohörde und sind 8ndernf8l1s nichtig"'. 

Gemäß § 10 des Vervmltergesotzes 1952 bedürfen Geschäfte, die der 

öffentliche Verwalter selbst oebr durch 3 . . Personen mit sich, 8.1so 2uch mit 

Firmen, 8n denon er als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt ist 9 

c1E;r GonGhmigung c1urch dio zusttindige f.;.ufsichtsbehörde. ilktcnstücko 9 die 
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eine solche Genehmigung be inh8 1 ton, konntJn nicht ::lUfgefunden werden. Auch 

wurdo in der Folge keine GenGhmigung für solcho Geschäft8, soies für ehe 

Vergcalg8nheit, SGi es für d:Lo Zukunft, schriftlich 8rtGilt •. (li.nfJerkung 

XXXVII, XXXVIII u. XXXIX). 

"7ei tGrs führt die Antwort c~er VÖE,ST aus 9 daß die Korrokthui t von 
, 

Geschäfton entwec1c,r (lurch clon zwei ton öffentlichen Verwaltor OdOl' clon ge-

gonzoichnonden Prokuriston geprüft ,"'erde. Die sc: üourn8hmen somit ebonf211s 

die Verc.ntwortung für die abgeschlossenen Geschäfte. Unter Hinnois ::lUf 

KommontDJD zu § 879 liBGB. bemerkt die VÖEST ferner, "doß o'uch hier c12s gegen 

dos gesetzliche Verbot 8bgeschlosscm~ Rechtsgeschäft zunächst ols gültig 

anzusehen se i!1 uncl nur i~ Wege 8iner Klnge ungültig erkliirt vverdan könne. 

Der Rochnungshof n8ho zU c1iesor Äußorung wie folgt Stellung 

(Gegonäußerung S 55)~ "Die Ausführungen des geprüften Unternehmens zu dem 

vom Rochnungshof festgestoll ten Verstoß der zVlTischen der VÖEST und den 

Firmen Hitzinger und Co. und Schäcke und Co. obgeschlossenon Rochtsgoschäfte 

(Ein- und Verkauf) geg(;jn di", Bastimmungcn des § 10 Verwc.ltergesetz 1952 

gehon insoforno völlig fehl, DIs sich der 5ffentliche Verwalter soiner 

persönlichen Vero.ntwortung für denfibschluß solcher Geschäfte auch denn nicht 

zu ontziohon vormo.g 9 wenn sie nicht durch ihn pers5nlich und alloin, sondern 

durch ihm unterstell te, o.n seine \'Jeisung gebundene Bevollmächtigte 0t~ri tte 

Personen" ilh Sinne der zitierten G2setzosstelle) 8bgeschlosson worden sind." 

Seito 13 des EinschDuberichtes ist zu entnehmen, daß alle Geschäfts­

fällo über S 20.000.-- der Entscheidung der kommerziellen Unternehmungs....; 

lei tLmg (Genero.ldirektor Hi tzinger) vorbehal tGn wo.ren. 

Die BunclesrGgiorung hat diG vorstehenden Eennstandungen des Rechnungs­

hofes zum Anlaß genommen? um sämtlichon 5ffentlichon Verwaltern der vor­

.stoctlichtün Botrisbe in Erinnerung zU rufen, do.ß Geschäfto im Sinne des 

§ 10 dos Verwcltergesetzos go.nerell verlboton sind, sofernc nicht in jodem 

einzolnon Fall eine ausdrückliche, vorherige, schriftliche Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde 9 in diesem Falle der EundGsregiorung, vorliegt. (.l'Ii­

nistorratsbeschluß voo 3.3.1959). 
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V. 

SchlußbamGrkung 

Die;, unter I A (Ko'mpensD. tionsgo schaft Kohle-Roheisen zur Inbe triob~ 

nahme (la's 3. Hochofens d0r VÖEST)r I B (vertrat'ung für Norc1qu;nik2) 9 I C 

(VertI'otung für Englnnd) beho.nd01t(:;n Geschäfte wurden zur Züit dos ver­

storbcmC:l'l öffentlichan Vorwi::1ters Dipl.-Ing. FDlkenbDch abgescliJosson. Diu 

Ausführungc;;n zu 11 J) (Kohlonimporte dar VÖEST [lUS USA), 11 E (Provision. 

für Bloch nc,~h Bü'lgieu) und IIIF (Elechzuteilung)" 111 G (Provisionär nc­

beh eigener Verk2ufsges611schaft d~r VÖEST) fall~n in dio Zeit dor dor­

zeitigen öffentlichen Verwaltung und/da sie Ein- und Verkaufsgoschäfto,zum 

Gegenstand haben, in die ZuständigkJit dar von Dipl.-Ing. Hitzingor :3010i-' 

toten kcmfmännisch2n Diroktion~ Ebenso wurde der im K2pitel I C (Grovor­

Vertretung für Englsnd) bohandolte ursprünglich mit 31.12.1953 bofrist,)te 

Vertretungsvertrog für Englandwähronc1 seiner Ttitigkei t :::l!s öffcHltlichor 

Vervr:ll ter für wei tore 3 J2hre ver längert und Guf Stahlbau örwei torte ' 

Es konnten keine il.ktenstückc vorgefunden ,werden, aus denen, hervor­

ginge? einß Dipl. -Ing. Hi tZlnger die in seine llmtsführung fetllcnclen Geschäfte 

nicht 2US oigenem, sondern über Weisung c.es BTv'ffVuyB abgeschlossen h:lt o 

(Anmerkung XL). 

Ob und in we lchem ~1I2ß von Stc,llen Qußerh:11 b cles UntGrnehmons 2uf (ton 

Abschluß einzelner Vorträge Einfluß genommen wurde, ist io Bericht bai den 

einzelnen Geschäften I 'lI und ÜI behandelt (Iinmerkung XLIund XLII). , 
Die Bunc1esr8gierung wird'die FeststJllungen desRechnungshofes~ be-

treffend die Einschaltung von Provisionären und Vertretern, zum },n12ß neh­

men,' um bei den öffentlich verwaltc)ten, verstaatlichten Betriobon dem ':inlnß 

.zu BG2nstondungan vorzubeugen. 

;loschließend muß nach Durchsicht und Verglc;ich dos einlei tel1l~ orvlähnten 

Un to:rlagenma terials fe stge ste 11 t werc1en, daß in der Diskussion de s Ne, tional­

ra tes über c1e'n Tätigkeitsbericht 1957 samt Nachtrog weniger Frngol1. unge-

klärt und unbüantwortet geblieben wären, wenn der Tätigkeitsbericht s 

Rechnunc;shofes klarer gefElßt und für die Beurtüilung wesentlicho LIoc,onto, 

die im Einschaubericht festgehalten sind, berücksichtigt worden wäron. 

-.-.-.-.-~-.~.-.-
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REPUBlH{ (]fESTEfH~aCH 
Kanzlei des P[,~1:3idenlcn ' 

des Nciio!).Jlr'cJ:<;',S 

Aniage 11/1 BeiblB-tt, zur ParlamGntskorresponden~. 

A n m e r k u ng e n 

zum eU1vernehmlichen Bericht 

Zu Einleitung 

1 

7. April 1959 

Sekt. ebef Schopf schlägt vor~ den Absatz durch Aufnahme nachstehender 

viforte zu ergänz:2n~ 

"Von der VÖEST zur Verfügung gestell te Korl'espondenz sowie ein Schreiben 

des Sekt.Chef Steiner-Haldenstätt vom 10.12.1958." 

Sekt. Chef Cheloupka vertrift demgegenüber die Meinung, dass die vorgenann­

ten ,UnterlagEm nach FertigEtellung des RechnuY'.gshofberidlltes an dcn Na tionalnd 

beigefügt wurden und dahET ungeprüft sind, also möglichenvei se eine unricht ige 

Information des N[~tlon[tlrates dU3:'ch subjektive Auscerungen zur Fol~;e haben ",-,ür­

den; Der Bundesregierung stehen überdies nlcht jene Befugnisse zu, wie sie dem 

Hechnungshof oc1\;1' einem Untersucl'ungsrichter zukommen. Es mus s daher von neuer­

lichen Erhebungen ms.ngels Möglichkeit, deren Brgebnisse wirksam überprüfen zu 

können, abgesehen und der Beriaiht ..1usschlie,ssl ich auf jonG Unterlagen gestützt 

vfGrden 9 die aus der damali:en Zeit stammen und amtlicher Natur oder bereits 

2mtlich ü'erpTÜft sind. 

Ir 

.9..cj.kt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme eines weiteren Ab$atzes yrie folgt: 

"Von ergänzendEm ß'rheb ngen, insbesondere von tüner Befragung der betei­

ligten Personen wurde Abstand zenoffiluen, auch wenn die' vorhandenen Aktenunterla­

gen zur Fests tellunt, von 'l'2,tsachen nlch t ausrei chten." 

Sekt. Chef Chaloupkaschlägt vor, den Absatz wie folgt zu formulieren: 

"Von ergänzendEm Erhebunge,n durch Befragung der beteiligtem Personen wurde 

Abstand genommen." 

Vor allem musste wegen der unter I angeführtm Gründe von ergänzenden ErhEJ.­

bung'en überhaupt Abstand genommen werden, und zwar nicht nur dann, wenn die vor· 

handenen Aktenunterlagen zur Foststellung von Tatsachen nicht ausreichten" um­

somE?hr als wich tige Zeugen wie Dipl. Ing, Fe.lkenbach und Dr .H. gestorben sind und 

eine Befragung von zufälligOberl ebenden den Charakter der Eins ,"i tigkeit hät te, 

III 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme nachfolgenden Absatzes: 

"Es vrar festzustellen, ,inwieweit die Einschaltung bestLmmtor Personen als 

Provisionär auf ein unmittel bares Interesse des Unternehmens zurückzuführen und 

somit handelsüblich war oder ob dle se auf elYle vc,n ein8r anderen Stelle ausgehej~de 

. Interventionstätigkeit bzw, auf Überlegungc:m der VÖJ~Sl' zurückzuführen ist, die 

nicht ausschliesslich den Vorh:il der Firma im Auge hatten." 
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Zu I A 

IV 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufmt,ITis folg0nde8 Absatzes: 

"Herr Oliver J.Grover, der vo.r 1938 deJn Famen Otto Grossmann führte, WQr 

bis zum 12.2.1934 leitender Funktionär der J\rbeiterb811k in Wien. Nach dem 

12.2.1934 "TUrde er s8iner Funktion enthoben und war ebenso wi8 and8re Funktionäre 

der Arbei terb2nk, unter ihnen der spätere Bundespräsident Dr. Renner,' eine ~,ei t­

lE'ng inHaft. Im Zusammenhang mit der NS··lVIachtergreifung we.r Grover genötigt, 

Österre ich zu verlassen; uni' erwarb spä tel' di e USA-Stae.tsbürgersch2.ft. Er gehört 

zwelfellos zum Krei s der politisch Verfolgten. II 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, vieil der In­

halt desselbc3D durch keine geprüften Unt8rlagen belegt ist (Hinwei s auf ,Anmer­

kung I) und darüber hinaus eh e FraGe, wer zum Kreis d8r politisch Verfolgten 

g8hört, durch Gesetze genau geregel t ist und ohne geprüfte Unterlagen d8her die 

Behauptung, dass Grover zu diesem Kreis ge\ört, nicht Qufrecht eri11l1ten werden 

kenn und ausserdem dieser Umstand die im Bericht dargel egten Vorgänge m cht 

rechtfertiGen viÜrde. Zum Ausgleich des erlittenen Schadens der politisch Ver­

folgten he.t d8r österreichische Staat entsprochemde Gesetze geschaffen und ma­

terir:::lle Hilfe gcleü3tet o Vom Standpunkt der Gerechtigkeit muss es verurteilt 

w8rden, einzelnen ungerechtfertigte Vorteile zu Lasten verstaatlichter Gesell­

schi.'~ften elnzuräUillGn. 

V 

Sekt .C1lOf Sl'lhopf v(~rlangt die L.ufnahmo folgondcm l~bsa tzos ~ 

t1;~nfang 1951,als seine Goschäftsbeziehungon mit dor VÖESTbegannen, i;var er 

borc:its Vortreter der l~lpine für d.ie US.L,o LUG oinom Schroiben des ohemaligo' 

Ci ffont lichon Venval t ers Hutteror do:cil.lpim: T:Tontangosollschaft vom 26.9.1951: 

an die IBV goht hervor, dass Grovor sich boi der Llpino um die Vertretung 

unter Hinwois auf seine jahrelangon o:r\voTbonon Kenntnisse der Verhältnisse 

sowie unter Berufung auf don Umst8lld bevvor'bon habe, dass or auS rassischen 

Gründen 8migrioren musste o Er war Direktor Huttoror aus seiner Tätigkeit 

in der Zoit der orsten Ropublik i:1. leitende::, Stellung bei der L.rbüiterbank 

.L'".G. b okannt ~ .Lus oinem wei toren Bchreibcm, (1(;1.' L.lpine Montangosollschaft 

an dia IBV vom 1.10.1958, das von don b0iclen Ci ffentlichen Verwal to rn 

Obereggor und Knoll gezeichnet ist, gnht llc;rvor, dass "dio Botrauung des 

He:rrn Oliver J .Grover mit dor Vortrotu:r:>g in Lmorika übor ausdrücklichen 

17unsch und übor Int orvention dos damaligrm 3Luldospräsidenten J)r~Karl Renner 

erfolgt ü,t.' Dr o Ronner war VorgosGtztür dez Herrn Grover zur Zeit, als beic) 

in dur Lrboitorbank tätig waren. 1i 
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IL~kt .~Ohef Ohaloupka ist gegon die l~u fnahmo dieses LbsatzGs, da der Inhalt 

sioh auf eho Erhebungen der, IBV aus dem Jahre 1958 stützt. Da Sekt .Ohof 

Chaloupka don Standpunkt vertritt, dass die Ergebnisse dieser Erhobungon 

auoh im übrigEm B orioht nioht weit or vornertet werdon sollen (st reiohung 

KClpitel 111 J) ~ ist auoh die l~ufnahmo diasos .Lbsat zos nioht möglich. 

VI 

Sekt ~Chef' Schopf verlangt die Lufnahmo der 'Jorte: 

i'Der Vertreter der ll.lpine für die USJ.i. 1i 

Sekt"Chcf Chaloupka ist gegen die Lufnallll1e dieser Ylorto, weil durch ge­

prüfto Unt c:clagen nioht erwiesen ist, dass Herr Grovor zum Zeitpunkt seiner 

Vorspraohe bei Herrn Bundesminister '.'!aldbrunner bereits einen Vertrotungsver.·· 

trag mit c10r L.lpine für USL vorher abgesohlossen hatto. 

VII 

Sekt .Chef Schopf verlangt die l~ufnahme folgendem Lbsat zes: 

llIn der' Folgo "var Sekt. Chef Dr.Stoiner-Haldünst CL tt allein mit der L.ngelegen­

hGi t befasst ~ Bundesminister Dip1.-Ing.\7aldbrunner hat sioh nioht ein einzi-­

gos Mal erkundigt" wlile die L.ngelegerJ1.eit Grovor verläuft, und nie im Zusammen 
! 

hang mit Grover der Sektion V einen Auftrag :Jrteilt oder auf ihre diesbezüg-

liohe' Tätigkoi t" einon Einfluss genommen. Sekt,. Chef Dr.St einer-Haldenstätt ho.'; 

die Entsohlüsse in dieser l~ngolegenhoit aus eigenem gefasst, weil er von 

ihrer saohliohen Rioh tigkoi t üborzeugt war ~ Sofern er anlässlioh seiner 'VJö,?hünt'­

lichen Berichto o,n seinon Bundesminister gologentlich auoh das von Grover 

vorges~hlageno Projekt berührte, ist nie seitens des Bundesministers eine 

Einflussnamlo auf die F[ihrung der Lngologonho:it erfolgt." 

.]651 cChof Chaloupka lohnt die LufnahElo dieses Lbsatzes ab, y;eil das Sch:r'oi­

ben dos ehcmaligon Sekt .ChefS St oiner-Haldonstätt erst nach Ke nntnisnabme 

des 1. BorichtsentvJUrfeszur l~nfrage des Nationalratos aIa 10.12.1958 als per, 

sönliohe Heohtfertigung verfasst 1iIDrde. Es handelt sioh also um oine subjektive 

FiocLorgabo nach 8 Jahr.en, die T;id~rsprüohe zu dell3. vorhandenen Aktonmatorial 

enthält" SiG ist dahor, 'Vvio unter I angoführt, ungeprüft und in diesem Borich"; 

nioht au fn ohmb ar , ohne möglichervvoise eine unrichtige Information dem 

Nationalrat, zu übermi ttoln. 

IIr a 

Sold "Chof' Chaloupka verlangt dfe Lufnabme folgenden Ab sa tzes: 

nÜbor eine Besprechung am 26.4.1951 hält der Lkt des BKA-ZERP 

Zlc60902l-3/5l. fo~t: Seitens c18rECll. könne Hilfo für oin Gosohäft, das ihrem 

Empfindon naoh ,vorlustbringond sein müssto, nioht gegoben werdon. 17örtlieh 

hcisst.osg liJ)ie Haltung der' EeL .. liess keinen Zwoifel aufkommen, dass die 
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Unt erstutzung' nur darm gowährt worden nird, vJOl1.n di 0 Gmvähr dafür gegebOl1. ist, 

dass sovvohl der Einkauf dor Kohle als auch dor Verkauf dos St nhlroheisens 

zu don b osten zu erroichenden Bedingungen orfolgo." Übor den Vorlauf der 

Vorhandlungon, eHG Ende L.prilstattf~::ldon, führte der Vertretor der VÖEST 

in einem k.ktonvormork mit folgendem Inhalt am "Besprechungen mit Grover 

haben stattg.ofundon., Er boho,uptot ~ die EOA habe don Nichtabschluss dOs Grover­

geschäftes f~llen gelasson, was ihm Steiner-Haldenstätt mitgeteilt habo. 

Stuinor-Haldenstätt b estätigto clies telophonisch." Aus clen Vloi toren l~us-
I 

führungen dos 11ktenvermerkes geht h()rvor, dass dioso Behauptung nicht zu-

troffe un, .. clio VÖES':r daher vorläufig vIel t ere Verhandlungen mit Grover ab­

lohnte (Beilage 52/1/Nr.8 zum Einschaubericht dos RH)~ 

Sekt.Chef Schonf ist gegen die L.ufnahmo!' 

VII b 

Sokt~Chef Scho~f verlangt die L.ufnalThle dos L.bsatzos: 

rlDor Bundesminister für VuvB hat in seinem Vortrag an den Ministerrat am 

8$6.1951 folgendes erklärt: In Befolgung dos Luftrages (Beschluss des 

Ministerrates vom 13~3,,1951) über moine UGisung 8 woitere .L.ufträge eingehoIe." 

S~ktQChef Ch~loupk~ ist gegon die Lufnahme diesos 2bsatzGs an dieser 

Stolle, weil dadurch ein falschGr Eind.ruck 0ntstohen kc:rm'~G, als ob das 

:tIinisterium sofort nach dem Minist errat vom 13.3.1951 dio Angoboto eingeholt 

hatte, während aus den Aktcnuntorlagon hervor2,'oht, dass (las Ministerium ersL 

rnn l5.5n1951, also 2 Monate später nach dem Hinisterratsbeschluss die Ein­

holung von Konkurrenzofferten froigegeben hat. Der Lb satz gohört auch zoi tli~;h 

n;:ch dem Schroiben des Bundes~inisteriums vom 30.501951, also auf die nächsTo 

Sei to des einvernehmlichen Boricht os" 

VII c 

Sekt •. Chef Chaloupka verlangt die J:mfnahr:le dos l~b satzes:: 

"In der gleichen Besprechung gab der Vortreter dos Bundeskanzleramtes-ZERP 

bokannt ~ f1" 0.00, dass er auf Grund von TelephongGsprächon~ die or am 

Dionstag, den 8.5, mit Sektionschof Dr"Stoinor-Haldenstätt führte, vorbrin­

gon soll, dass das BMfVuvB, Soktionschef DroSt einor-Haldcnstätt, an dem L.b­

schluss eines Komponsationsg(;schEi,ftos 9 Ylelchos Gogenstcmd der laufenden Be­

ratungen Bit der ECi:.. ;,-ion war, besonderos Interosse hätte:., Sokt ionschof 

Stcinor- Haldonstätt umriss seine L.uffassung dahingehellC.l" dass Horr Grovor, 

der (hs Kompensationsgeschäft .- es soll ",ich um sohr gu-:jO Bedingungen handel~ 

bereits seit längci::,er Zeit vorgolegt hat und dass die L!1gel ogonhei t nunIJ"e hr 

zum 'l~b schluss gelo,ngon mus s. II 

S akt ".Q~hof,-E}chop!: iS-G gegen dia Aufnahme die sos .L.b Gal,; :30S. 
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VIId 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Wie aus dem Aktenvermerk des Leiters der Verkaufsabteilung der VÖEST Direktor 

Lukesch vom 120 Mai 1952 hervorgeht, wurde Grover von der Verkaufsa'rlteilung cer 

VÖEST zu Besprechungen nach England eingeladen und hat bei dem Verkauf von 

60.000 to Roheisen zu günstigeren Bedingungen für die VÖEST mitgewirkt, vor 

allem auch dadurch, dass er auch von der Ausübung eines ihm von der VÖEST ge·" 

währten Optionsrechtes keinen Gebrauch machte •. Die VÖEST hat aus seiner Mit­

wirkung einen Mehrerlös von 600.000 ~ erzielt." 

Sekt~ Chef Chaloupka verlangt anstelle des von Sekt. Chef Schopf vorge-

schlagenen Absatzes folgende Fassung~ 

"Abschliessend ist noch zu bemerken, dass Grover für seine Tätigkeit im 

Zusammenhang mit der Versorgung des 3. Hochofens eine Anerkennungsprovision 

von 650.000 S aus dem Titel zweier l5x:portgeschäfte, ,die jedoch ohne seil"3 

Mi twirkungzu Stande gekommen waren, erhielt." 

Sekt. Chef Chaloupka begründet dieses Verlangen damit, dass in dem von Sekt. bef 

Schopf zitierten Aktenvermerk vom 12. 5. 1952 (Beilage 14 a) auf S.·3 ausdrüc;c­

lieh festgehalten wird, dass Grover an sich für das gegenständliche Geschäft 

keinen direkten Provisionsanspruch hat, die Provisionsauszahlung aber aus deri, 

im Absatz von Sekt. Chef Schopf angeführten Gründen bewilligt wurde. DemiSegeL. ' 

über' geht aber aus dem Aktenvermerk der Abteilung Verkauf und Export der 'VÖEE,':' 

vom 10. 20 1952 (Beilage 14 b) hervor, dass Grover als Entschädigung für das 

Nichtzustandekommen des vorgeschlagenen Kohle-Roheisen-Austauschgeschäftes erle 

Option auf 20.000 to Roheisen für USA erhielt. (Hier erhebt sich schon dieFr~ge~ 

warum allein Grover so eine Entschädigung erhiel t~während alle anderen Biete.':' 

in demselben Geschäft unberücksichtigt blieben.) Grover war jedoch nicht in eher 

Lage, in USA zu verkaufen, worauf die VÖEST ihn ermächtigte, dieses Roheisen i>lch 

England umzuleiten. Aber auch damit kam er nicht zum Zug .. da die A.ohne Mi t~· 

wirkung von Grover und VÖEST die Bewilligung für die Umleitung dieses C1eschäf;:es 

von der ECA 1JVashington erhielt. Wie Beilage 14 c (Aktenvermerk der VÖEST vom 

290 2. 1952) zeigt, hatte Grover gar nicht die Möglichkeit, den Abschluss dic,;es 

Geschäftes zu stören und daher auch nicht an der ErzieluniS eines h5heren Preides 

mitzuwirken. Dahiemi t die Schlussfolgerung des herauszunehmenden Absatzes llJ.,ht 

richtig ist, dass nämlich Grover an der Erzielung eines Me'hrerlöses mitgewirk c" 

hat, ist aus Jiesem Titel auch eine Provisionszahlung .. wie der Rechnungshofbe. 

richt feststellt, nicht gerechtfertigt. 

Da weiters Sekt. Chef, Schopf aus seinem ersten Vorschlag zur einvernehm. 

lichen'Fassung, S. 4, die BerechtiiSung einer Provisionszahlung für das nicht 

zustandegekommene Roheisengeschäft von 20.000 to wegen der im Aktenvermerk 
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der R~cht~abtei1ung der VÖEST vom 9. 1. 1952, letzter Absatz, festgeha1tenen 

Begründung der Nichtprovisionspflichtigkei t fallen liess und somit die gesamt, -', 

650.000 S Provisionsauszahlung an Grover sich als nicht gerechtfertigt erwiesl' 

vertritt Sekt, Chef Cha10upka den eingangs vorgeschlagenen Ersatz des herausz. 

nehmenden Absatzes. (Beil,age 14 d - 14 1. ) 

Zu IjB 

VIIL,l 

Sekt. Chef Schopf schlägt die Aufnahme folgenden Absatzes vor~ 

"Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese organisatorischen Massnahmen auf 

Widerstand stiessen." (Brief vom 20. 9. 1951, VÖEST an BMfVuvB.) 

Sekt" Ch_ef Cha10upkag Über den Grund des Widerstandes gibt der 1. Absat 

des Schreibens der VÖEST vom 20. 9. 1951 an das BMfVuvB f01gendermassen Aufsc} ,1SSg 

IIWÜ' haben Ihr Schreiben vom 12. 9. 1951 betreffend Auslandsvertretungen erhe,'on 

und sind sehr überrascht, dass unsere Bestrebungen, Auslandsvertretungen anzu, 

bahnen bzw. entsprechende Verträge abzuschliessen, einzustellen sind. Wir m5ct :en 

nicht verfehlen~ ausdrucklich darauf hinzuweisen, dass dadurch ein erhebliche­

Rü'ckgang im Auftragsstand naturgemäss zu erwarten ist." 

IX 

Sekt. Chef Cha10upka schlägt die Aufnahme folgEmden Absatzes vor~ 

"Der RechnUl:gshof bemerkt dazu in seinem Einschauberioht auf Seite AO: Trotz 

seiner o. a. unseri5sen Handlungsweise hat die VÖEST ihre Geschäftsbeziehunt:, 

mit Grover aufrechterhalten, diesem sogar die Vertretung für USA übertragen, 

ihm verschiedentlich ungerechtfertigte Provisionen ausbezahlt." 

x 
§_~kt. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme folgender Ergänzung: 

"Diese Weisung wurde von Sekt. Chef Steiner-Hafdenstätt (Sektionschefakt ) pe:· 

s5nlich erteil t s obwohl der zuständige Referent als Antwort auf das ob~n ange 

führte Schreiben der VÖEST vom 22. 5. 1951 die Vorlage des neuen Vertragstex-;: 

mit der FirmaDe . verlangte und somit eine Verlängerung dieses Vertrages in A1..e' 

sicht nahm. ]heser Entwurf kam jedoch laut handschriftlichem Vermerk nach Rüc" 

sprache des Referenten mit Sekt. Chef Steiner-Haldenstätt nicht zur Absendung 

Sekt,C.Q~_Schopf erhebt gegen die Aufnahme dieser Ergänzung .deshalb EiL 

wendung, weil sie für die Darstellung bedeutungslos sei. 
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XI 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes~ 

"Die Alpine-Montan hat in einem Schreiben an das BMfVuvB vom 12. 9. 19 51 fol~· 

gendes festgehalten~ 

Um ein Auseinanderfliessen der Verkaufsinteressen der Kommerzeisen erzeu·· 

genden verstaatlichten Betriebe (Alpine und VÖEST) zu vermeiden~ wurde schon 

vor i\1:onaten zwischen den beiden Unternehmungen ein Gentlem8Yl-A .. greement dahinge­

hend getroffen, dass vor Vergabe von Auslandsvertretungen, die prinzipiell nw.' 

gemeinsam und in einer Hand erfolgen sollen, ein Einvernehmen ~u pflegen ist. 

Wir müssen die Feststellung machen, dass von Seiten Jer VÖBST gerade in 

allerletzter Zeit auf dem Gebiete der Bestellung von Auslandsvertretungen ohne 

vorheriges Einvernehmen mit uns Verhandlungen eingeleitet werden, von denen Z'l: 

befürchten ist, dass sie präjudil.~iellen Charakter tragen kÖLlion, So erfahren wir, 

dass diesbezüglich bereits in Belgrad, in Paris und vermutlich in London Ver­

handlungen gef~hrt werden und möglicherweise Vereinbarungen getroffen werden~ von 

deren Inhalt wir bestenfalls nachträglich in Kenntnis gesetzt werJen ••• 

Da wir bei der bestehenden Atmosphäre es nicht für opportu~ halten~ zur 

Abstellung dieser Eigenmächtigkeiten' die Initiative zu ergreifea, bitten wir .. 

dass von seiten des Ministeriums möglichst sofort eine VJeisung ai1. Linz ergeht, 

wonach sich die VÖEST jeder selbständigen Verhandlun&. die zur Bestellung von 
-.' 

Auslandsvertr(3te:t'n führen kann, zu enthalten hat. Die VÖEST ,sollte gleichzei tJ.g 

angewiesen werden; über alle ber,ei ts bisher auf diesem Gebiet geführten Verhand­

lungen und Abmachungen der Alpine sofort offiziell schriftlich genaue Kenntnio 

zu geben. 

Wir halten uns im Interesse einer gedeihlichen, gemeinsamen Entwicklung 

beider Unternehmungen zu dem hiemi t beim Ministerium unternor;,menen Schritt für 

verpflichtet •• 0' il 

Sekt. Chef Chaloupka bemerkt demgegenuber, dass dieser Brief sich nicht 

mit dem USA-Geschäft Grovers speziell beschäftigt, sondern allgemein mit Aus­

landsvertretungen" sodass, er es aLs richtiger ansieht, nur die Kurzfassung des 

Gegenvorschlages zum Bundeskanzler-Entwurf (Seite 15 rechts oben) aufzunehmen" 

Diese lautet~ 

"Aus dem Schreiben des ehemaligen öffentlichen Verv'ialterG der Alpine~ 

Dir. Hutterer, an das ml[fVuvB vom 12. 90 1951 ist ersichtlich, dass er sich 

darüber'beschwerte, Jass die VÖEST die Vereinbarung vom 20e 90 1951 über die 

Zusammenlegung der Auslandsvertretungen nicht einhalte, Es wurc.e ein Einschreiten 

des Ministeriums verlangt,," 
~ 
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XII 

Se:ct. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

HAus dem Akt des BMfVuvB, Zl. 79.075-VI aus 1951 (Beilag3 13 f~ Votum und 

Bericht an den Minister vom 27. 10. 1951 und Aktenvermerk vom 14. 9. 1951) gebe, 

hervor, dass die anfängliche Abneigung der VÖEST gegen die Bestellung eines ge· 

meinsamen Vertreters für USA auf ein Missverständnis zurückzuführen war, weil 

die VÖEST der Auffassung war, dass die gemeinsamen Vertreter sich nicht nur aUe" 

Roheisen- und Hüttenprodukte, sondern auch auf Finalerzeugnisse und chemische 

Produkte erstrecken sollten. Nach Aufklärung dieses Missverständnisses wurde 

seitens Alpine und VÖEST ,einvernehmlich festgestellt. dass keine Meinungsver-
\ 

schiedenheit besteh~ und ein gemein~amer Vertretungsvertrag mit Grover abgeschlos-

sen." 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt dazu folgenden Zusatz: 

"Von diesem Missverständnis (lediglich Finalprodukte betreffend), das hier ge·· 

klärt wurde, ,i\rird der D.-Vertreter nicht berührt!!. denn dieser War nur auf Rohe5_sen 

ahgestellt. sodass aus diesem Grunde (der Aufklärung des Missverständnisses) d:e 

Auswechslung D.···Grover nicht notwendig war. Darüber hinaus hätte .. wenn eine ge 

meinsame Vertretung Alpine - VÖEST in USA beabsichtigt war .. auch die gemeinsam,' 

Bestellung 'des Alpine-Vertreters, das ist die Firma D., erfolgen müssen, wenn 

die Feststellung der VÖEST in ihrem Schreiben vom 24. 10. 1951 an 'das BMfVuvB .. 

Zl,. 80. 4h 7, in Zusammenhang mit dem Aktenvermerk der VÖEST vom 10. 10. 1951, 

Zeiohen JIT)/VE/4557/Hr/So, berücksichtigt worden wäre. Im vorzitierten Schreibel 

an das BMfVuvB heisst es nämlich: 

11 ••• • VVir haben auf Grund von Berichten des Herrn Grover die Option mehrmaJt~ 

verlängert .. ohne bis heute Bestellungen von Endverbrauchern erhalten zu, haben •• ,. 

J)ie letzten Berichte von Grover lassen erkennen, dass der ,bisher erziel te Preü~ 

von ~5 ~ fob für ihn zu erreichen .. Schwierigkeiten bereiten ••. n" 
Im vorzitierten Aktenvermerk der VÖESTvom 10. 10. 1951 heisst es: 

" ••••• Option Grover (20.000 to) als Ersatz für Unkosten Tausch-Geschäft 

US-Kohle gegen Roheisen .. Preis 65,60 US-Dollar •••• ,. D. Festverkauf 9.000 to 

braucht noch 20.000 to." 

XT[I 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzesg 

"'Der Angabe. Grover hätte kein Roheisen :L1. den USA abgesetzt, steht ein Aktenv8/" 

merk der VÖEST vom 2. 7. 1957 gegenüber, aus dem hervorgeht, dass di~ VÖEST aUb 

der Vertretertätigkeitder Firma Grover für das Gebiet der USA Li~ferungen insg>· 

samt imlTmfang von rd. 224.000 Dollar und hfl. 29:345 (d~ s. rund 6"",514.000 öS) 

getätigt hat. Die Firma Grover hat hiefür Provisionen in der Höhe von 
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40519 Dollar und 558 hfl. (d.s. insgesamt 122=162 BS) erhalten. Aus dem gleic~en 

Aktenvermerk ist ferner zu entnehmen, dass die Provisionssätze für die ameri·· 

kanische Vertretungsfirma D~ beachtlich hBher waren, als die der Firma Grove:.: 

zugestandenen Sätze." 

Sekt. Chef ChalouPJ<::~ stellt dazu fest; dass, da dieser Aktenvermerk im 

Original nicht auffindbar ist, auch keine Zahl des BMfVuvB,bekannt ist und es 

sich daher um eine ungeprüfte Unterlage handeln kann, die Aufnahme dieses Ab~, 

satzes nicht möglich erscheint (Hinweis Z1.1 Anmerkung I). Darüber hinaus steht 

dieser Aktenvermerk im Widerspruch zu elen Feststellungen eles Rechnungshof­

EinschauberichtesS. 86 3 woraus hervorgeht. dass D. weniger a18 1 % Provision· 

erhalten hat. 

XIV 

Sekt. Chef Schopf verlangt Aufnahme eles Absatzes~ 

"Aus den Unterlagen des Rechnungshofes (Beilage) geht hervor, dass Grover in 

San Franzisko und Vaduz wohnhaft war und ein Büro in Wien unterhielt." 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt dazu als Ergänzung die Aufnahme des Absatzc?1 

Demgegenüber ist zu erwähnen, dass die Firma D" ihren Sitz in USA hat und wie 

Dir. M., Geschäftsführer der Eisenholding Ges. mo b. H. in einem Schreiben an 

das BlVIfVuvB vom ••••••• , Akt" Zl. •.•••• bestätigt~ ein Roheisenfachmann ist. 

Überdies bemerkt die VÖEST in ihrer Antwort (Sc 89) auf den R.echnungshofbericx!t 

zu der Betrauung Grovers mit der Vertretung für USAg 

"In Anerkennung dessen, dass sich Herr Grover zum Unter2chied vom damali;:8n 

Vertreter der VÖEST in USA intensiv, wenn auch erfolglos, um die rohstoffmäss:Z3 

Sicherung der Inbetriebnahme des 3. Hochofen·s bemühte. wurde ihm ah 1. 1. 195; 

die Vertretung in USA übertragen." 

Aus dieser Erklärung der VÖEST geht he~vor-, dass Grover elie Vertretung 

für USA wegen seiner erfolglosen EinschaltuIlZ im Kohle-Roheison-Geschäft übe~ 

tragen wurde. nicht aber wegen der Zusammenlegung der Verkaufsorganisationen 

der Alpine und VÖEST, wie dies in verschiedenen Ausführungen dieses Kapitels 

als Argurnentierung des BMfVuvB wiedergegeben wurde. , 
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Zu I/c 

xv 

Sekt.Chef Chaloupka verlangt elie ~ufLahmo des kbsatzos: 

"])azu berichtet der Rochnungshof auf Boito 85 seines Einschaub erichtes: 

UnvorstäncUich scheint die Verlängerung der ursprünglich nüt 31.12.1953 

vereinbarten Vortragsdauer Ulll 3 Jahro, wodurch sich die VÖEST bis Endo 1956 

gobunden uno. auch der Möglichkoi t einor Änd erung dos Vortrages hinsich tlich 

der Höhe der Provision in Bozug auf diG Umsatzgrösse otc,begeben hatto." 

Sekt.Chef ..!?.2hopf ist gogen di e imfna:bJIlo diesGS Absa tzes. 

XVI 

Sekt .Chef Schopf verlangt die Imfnahme des .b.bsatzes ~ 

Il~US dem l.i.ktonvermork dor VÖEST vom 3.12.1951, Zahl KJr-A/])r .. R/Ze., welcher 

sich auf die Umloi tung oines USll-Geschäft es nach England bezieht, ist aus 

einer Äussorung Sokt .. Chef ])r"Steinor-Haldenstätts ersichtlich~ dass das 

Ministerium nicht die Absicht hatte, auf die Gesc:nnäftsgostion der VÖEST 

im oinzelnen Einfluss zu nehmen,,11 

Sekt.Chef Chaloupka verlangt dazu die 1..ufnahmo folgonden lLbsatzes: 

II])or zitierte ll.kt onvermerk b otrifft ein Ersuchcm um Int ervontion der FiI'hla 

A.-R. (damals noch.Konkurrent von Lc und Grov,Jr), die von Sekt.Chof Stoiner­

IIaldenstätt abgelehnt ·wurde. Imclororseits abor ist aus den Massnahmen dos 

BIvIfVuvB zu Abschnitt 10.. ersichtlich~ 'dass S()ld,Chof Stoinor-Haldenstätt übor 

1..uftrag seines Ministers Grovors Pläno üb orprüfto und ihn mit dor VÖEST 

bekannt geluacht hat" '])or orste Kontakt dor VÖEST mit Grover kam so über das 

Ministerium bzw,,' über don Ministor zustande o Imf Grund dios0r Einführung 'war 

der VÖEST bokannt, dass Grovor beim Ministerium eine nicht unterschätzbare 

stü tzo und Hilfe goniesl.1t ~" 

XVII 

Sekt.Chof Schopf verlangt o.ie 1,.ufna:bJIl8 fo 19ondon J;..1rsat zos: 

lIHingogon orgibt sich aus der Unt crlagonzus ammonstollung dos Rechnungs­

hofes Nr.122, Ziff.ll bis 33 übor die Zeit vom 17.8.1951 bis 30.5.1952: 

a) dass am 28. und 30.11.1951 Bosprechungen z;nischen dar VÖEST und VertrotorL 

der A. i70gen Umleitung der Rohoisenliofcrungon von USii nach Engla.nd 

stattfanden (h-V der VÖEST vom 28" 1L 1951 KV 11./5059/ L. und AV vom 3.12.1951 

KV/~/])r.R (Beilagon 15 und 16)0 
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b) 1:..us donL.ktonvermorken dar VÖEST vom 4.2.1952 und 29.201952 geht hervor, 
mit 

.. dass im Zusammenhang jStahlroheisenlieferungön an England Besprechungan 

u.a.nit Vertretern der B. stattgefunden haben und auf die Ausübung 

einer .der A. eingoräumten Option über 20.000to Stahlroheisen verwiesen 

wurde (Beilagen 18 und 19). 

c) Ferner behandelt das Schreiben des Herrn Grovor an die YÖEST vom 21.4.1952 

und das Schreiben der VÖEST an L. vom 20.5.1952 gleichfalls die Durchführung 

und Provisionsfastsetzung nach Lieferungen von Stahlroheisen an die B. 

(B eilagen 20 und 20b). tI 

Sekt.Chef Chaloupka ist gagen die lmfnhane diesos ll.bsatzes, und zwar 

al'S folgenden Gründen: 

Die Beilage 15 handelt 'von dor Firma il.,zu oiner Zeit, als sie noch 

nicht mit Grover liiert war. Das gleiche gilt für Beilage 16. B eide Unt er­

lagen haben daher mit dem hier zu beleuchtenclen Fall nichts zu tun, es sei 

(~ol1n, dass man daraus ontn.immt, dass die Umloi tung des Roheisens von Ameriluc 

nach England ohne Grover oder L. erfolgt ist. Die Beilage 18 behandelt die tm--

leitung von für die USil. bestimmte~ Roheisen nach England, eHe wie vorerwähr.t, /. 

ohno Mithilfe von Grover oder L. zust ande gokommon ist 0 Beilage 19 zeigt die 

Bemühungen des M.B. im Interesso der VÖEST, aber nicht solche des Herrn 

Grover •. Aus Beilago 20 ist zu entnehmen, dass nicht Grover, sondern A. die 

Zustimmung für die Umloitung des Roheisens orreicht hat. SchlL';sslich behanc,,:;lt 

die Beilage 20 b das Geschäft üb er 60.000 to Roheisen und den Vertretungsve::c­

trag r.1it L., ohne aber hiefür eine wirtschaftliche Bogründung zu goben. Die 

vorbehandelten Unterlagen geben daher keinen Aufschluss über die Sinnes­

änderung der 'V'ÖEST, cl.ie sich noCh am 17.801951 gegen die Einschaltung eines 

Vertretors ,vehrte, am 30 .. 5.1952 aber einon Vertrag mit GrovIDr-L. abschloss, 

worauf sich dio .Anfrage im Rechnungshofausschuss bezog. 

XVIII 

Sekt .Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme des folg(mdon L.b satz os: 

"Im Eins chaub ericht dos Rechnungshofes auf S oite 85 Ylird festgostoll t, dass 

es zweifellos zwockmässigcr govJOson 'wäre, ähnlich ,-vio in Italien und T!üst­

doutschland VÖEST-Goschäftsstollon zu errichten, doron Koston wenigor als 

1/10 des L.usgabonbetrages für don Vertrotungsvertrag L.-Grover betragon hät·{.c;. 

lü tRucksicht darauf, dass der gesamte Rohstoffoinkauf dor Britischen Eison·· 

und Stahlindustrio von der J3. besorgt wurdound diese auch nach der Entstao.t< 

lichung diese Aufgabe boibohielt, v!ar os nach Ansicht des Rechnungshofes üb:" 

flüssig, für das Englandgeschäft einen Vertroter oinzuschalten. Ebonso YJar 

die .t...b 2iwoigung eines Teilos der Provision für Grover nach Ansicht des Rochm::."gs­

hofos wirts chaftlich nicht gerechtfertigt (S .85. Einschauboricht dos Rech­

nungshofes, lotztor Absatz)." 
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Sekt .Chef Schopf verlangt- die ii.Ufnabmo des Absatze s: 

lIDor ~:: echsel in der 1l.uffassung der VÖEST üb or ])irektvertrotung bzv7. Ein­

schaltung eines Zi7ischonhändlers wird einersoits auf die KonjunkturabschwtLch'Lng 

auf den \/eltmärkten, andorersoits auf den ·,Aufstieg (lor Rohoisonproduktion 

dor VÖEST zurückgoführt. Entsprechende Prognosen finden sich in den MonatsT 

berichten ci.GS Österroichischen Institutes für T:irtschaftsforschung dos 

Jethros 1952. So wird iL1 Heft 3, Seite 70 ausgoführt~ 11 •• O~ Überschüsse an Stu,hl 

büginnen sich abzuzeichnen." ~uf Seito 71 findet sich eine Aufzeichnung, in 

Ylelcher von einem allgemeinen Konjunktur-Rückgang gesprochen ,'ird, da dio 

Hochkonjunktur' vom Jahre 1950 1951 ondgültig vorbei soi. 1,-;oitors wird 

fost gestellt, dass sich beroi ts ornst e l~npassungss chwierigkei ten voraussehen 

lasson, wonn dio Rüstungsausgabon zurückgehen. lI 

Sekt .Chof Chaloupka ist gegen die .L...ufnßbme dieses Lbsatz es, da die zu­

vor -rliodergegebone Bohauptung über den Gruncl dos '0[ochsols in der lmffassung 

dor VÖEST nirgonds untorlagonmässig zu findon ist und nicht einmal in dor 

.Lnt\70rt clor VÖEST zu dioseT Unt orle,go (S .116 - 117) als l~rgument vorgebracht 

'aurcLe. Zur Richtigstellung der obon angeführton Zitate muss ausserdem berück 

sichtigt \7ordon, dclSS der Export nach Engletnd dametls doch in erster Linie 

ßUS Rohoisen und nicht aus Stahl bestand. Im Hoft 3/1952 dos Östorreichischo! 

Institutes für T!:irtschaftsforschung ist auf Soite 89 (also nach dOT zitier­

ton S. 70) übordies aus go führt: IIErhöht haben sich dio Exporte von Roheison 

une:' Stahl (n2ch England) , die ZUL1 Teil noch immer günstige Lbsatzr!löglichkoi-

t311 vorfinden. II 

Sokt .Chef Schopf vorlangt i·'Gi tors dia 1:..ufnabmo cles 1:..bsettz es: 

1I1n einer Rückschau übor dia EnhJicklung dos 1. Quartnls etos Jahres 1951 wir: 

in Eeft 4/1952 auf Saite 100 ausgoführt, dass einersoits während dieses Zeit .. · 

raumos die Roheisen- und Rohstahl-Erzeugung gosticgen sei, andererseits dio 

Exportproiso für eUil7o.fläischos Rohüisen weitor nachliesson, dia Marktlage 

zum Käufermarkt tendiere und im Hinblick auf (.ie gogobene Stahlkapazität eine 

Vürschluchtorung (lor Exportaussiohten zu orVlarten sei." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gogen die lmfnahme dieses 1:..bsatzos, da aUS den 

späteren Lusführungen des vore~7ähnten Heftes Nr.4/1952 auf Seite 112 (also 

nach S.100) hervorgeht, dass einige Transaktionen von Eisen gegen Kohle von 

USJ~ nach England umgeloi tot wurc"1..on. Es ist daraus zu ersohon, dass der Bedarf 

in E':gland keineswegs abnahm. 
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Sokt.ChG~Schopf vorlangt woiters dio Lufnahmo des Lbsatzos: 

"1mf Soi to 136 dor Mai-Nummor diesos Institut os wird orläut ort; dass die 

europäischen Eison- und Stahlmärkte durch sinkondo Preiso und stoigende 

Konkurrenz ooi einem vollkommenen Dosintorossement deJ::' USA gekennzeichnet 

sind une!. eHo einzolnen stahlorzeu.gonclen Länc.or oinanclor in schärfstom \7ott­

bO"laerb unterbieten \7ürdon. '.-:ei tors wird ein neuerlichos grösseros Roheison­

goschäft cLor VÖEST mit England herausgostrichon und c1aboi fostgostell t, dasE.' 

trotz 1nbotrioonahno dor nouon Broitoandstrasso und dos nouen StahlvJGrkes 

mUT elie Hälfte cles l.usstosses von Rohoison im Illilelld ve:~arbei tot YJordon könL' 

und dahor der Export oinen vJiclitigon Faktor bilde." 

Sekt.Chof Chaloupka ist gegen elie L.ufn2hmo diesas j,b sa tZGS, da in cler­

selbon M~ummGr des Institutes andererseits cLurch das Herausstreichen clos 

1'10uorlichon grössoron Rohoiscmgcschäftes der VÖEST mi-~ El".glanel zum .L.u8clruck 

gebracht vJird, dass oine Verschlochterung dar l~ufnahmefähigkoi t des onglisc11 :]1 

Marktes nicht oingotroten und auch kaum zu 8r\72.rt on i8 t., Die tatsächliche Er·­

'\71cklung hat diese Meinung bestätigt. 

Sekt.Chef Schopf vorlangt die .L.ufnahmo dos ~bsatzo3~ 

."Zu deH gleichon Ergebnis gelangt die Marktuntorsuchung dor Internationalen 

Roh\Jarenkonf~ronz, vJolche im Frühjahr 1952 die überstcJ.gorten Bedarfsschätze 

gen korrigierto, was in weiterer Folge zu oinem Vorfall dor freien Preise 

führte, so dass die amtlichen Notierungen b CJ::coi ts iul ;~pril 1952 unt orschrit-: 

wurclou." 

Sokt.Chef ChalouEka bemorkt hiozu, dass die Korr01{:tur der gesteigerton 

noclarfsschätzung sich auf Grund. der tatsächlichem Ent,ücklung als unrichtig 

ervlieson hat. Hinsichtlich der Proisregulierung auch bei Vorfall der freion 

Preise vlircl auf das Schreiben der VÖEST vom 17.8.1951 (Beilage 76/1 dos 

Rechnungsho fes) hingm7ioson, aUs dom hervorg::Jht, dass di 0 VÖEST am direkten 

Kontakt mit der B. fo:sthal ton ·woll to, woil es ihr u~ aa auch mö glich war, 

ohno Zwischenhändler die Proiso vorteilhaft für die VÖEST zu rogoln. 

Sekt .Chef Schopf vorlangt dia llufnahmo dos 1ib sat zes: 

"So sankon die europäischen Exportproiso auf dem Stnhl- und Kohlansektor 

um 20 bis 25 % trotz eines nahezu zvvei Monate andauOl.'nclon Streikes der Stah~i 

und Kohlonarbciter in don US1..., der oinon boträchtlichon Produktionsausfall 

zur Folgo hatto (siehe Seite 209, Heft 7 0.01' 1\1onatsbo:cichte des Österr. 

Inst itutos für ',:irtschaftsforschung) .. " 
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Sokt-.Chof Chaloupka ist gegen eHo L.ufnahme dieses Lbsatzes, da für don 

Vortrag mit Grovor und L., der im Mai 1952 abgoschlo 8son I,70rden ist, Üb er­

legungen dos .;.oirtschaftsforschungsinstitutes aus Heft 7 (erschienen im 

Lugust 1952) doch nicht von Einfluss go~osen soin könnon, wio nämlich diose 

Ilc.rst ellung beabsichtigt. 

SOkt.,Chef Schopf verlangt weitc-rs die Lufnahme eines i1bsatzos: 

IIUittLrwcile hat die VÖEST in London eine eigone lifiedorlassung gegründet, 

dor der Lbsatz der VÖEST-Produkto obliegt. 

Diese Geschäftsstellodor VÖEST ist orst seit dem 1&1.1957 tätig. Sie 

hat bis houto koine -\Hosontlichen Goschäft8 8.uf dom Englanc1markt abschlicsson 

k"tt onnon. 

Sokt.ChofChaloupka bemorkt hiezu, dass boroits im Jahre 1956, also 
.. E 1 ,vortraten, noch zu einer Zoit, als Grovor und L. die VOEST in 'ng ana' kein 

Rohstahlgeschäft mohr abgeschlosson word;3n ist. Dor Markt in England ist 

abor nicht nur mit Rohstahl
l 

sondern auch Bit Rohöison soi t Lbflnuon dar übcr~· 

hitzton KonjunktUr (Beginn in Jahre 1957) g,;sättigt. Ul'l ein oinseitigos Urteil 

zu vc;rmeidon, hätten die Gründo, dia weitere Kaufabschlüsso nicht Behr 

ormöClichen, lückonlos behandolt ywrdon müsse:1., denn Ursachon hiofür könnton 

nicht nur unriehtiges Ergebnis der Marktforschung, zu hoho Praise, unzuroicho:l~" 

c10 Qualität der Produkte, schI ochto Verkaufs·takt ik dor VÖEST, sondorn auch 

Strukturändorungen des englischon Markt os s'o-il1.$ Schliosslich hnt sich dor 

Rokisonabsatz dor VÖEST niuht bloss nach England
t 
sondorn auch nach anderen 

Ländern wesont lich reduziort, wie elie dorzoi tigon trotz st illegung des Hoch·· 

ofens ganz onorm gostiegenen Rohoisenvorräto dor VÖEST zeigen. 

Sekt .Chof Chaloupka schlägt di e l.ufnahme folgonden Lb satzes vor: 

"Dnzu führt der Nachtragsboricht des RechnunGsho fOG nn das Parlament in 

TZ 71 aus: 

U:~.goachtot dossen hat die VÖEST ihre Geschäftsbeziehungon mit diesom Partner 

aufrocht.erhalten, ihm sogar die Vertrotung für ein u~orsoeland übertragon, 

v,:;rschiedontlich v'3rInoidbaro Provisionen nusbozahlt und soiner Beteiligung 

an clon Provisionsoinnahmon dos VortrGtors für ein ouropäisches Gebiot 

zugestimmt." 
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Zu n!D 

XIX 

Sekt.Chef Schopf verlangt die Aufnahme des L.bsatzes: "Bei Berücksichtigung 

dieses Zeitraumes (1951 - 1956) verschieben sich die Importanteile der ge­

nannten Kohlenexportfirmen. Der .Lnteil der von Grünwald vertretenen Firma 

vermindert sich von 47 auf 35 %, jener der FirBa C. (Vertreter: H.-S.) erhöht 

sich auf 30 %. tl 
Sekt.Chef Chaloupka: Demgegenüber ist festzuhalten, daß Frau G:rünwald 

erstmalig am 8.11.1954 als Vertreterin der Firma Sp. aufscheint. Es ist daher 

selbstverständlich, daß nur der Zeitraum, in dem sie als Vertre+'~rin bei der 

VÖEST auftrat, zur Grundlage der gegenSändlichen Darstellung genommen werden 

kann. Von 1954 an nrhält Frau Grünwald für die S~. tatsächlich 47 % der Luf­

~räge für USA-Kohle. Dieser Prozentsatz vvurde in der Antwort der VÖEST bestät c,­

Der Kohlenbezug von 1951 bis 1953 ist für die Behandlung des ungeklärten Fallos 

Grünwald vollkommen bedeutungslos, da damals nicht Grünwald, sondern die St., 

Vertreter der Fa. Sp. war. Die Firma Co und Ho sind nicht Gegenstand dieser 

Untersuchung. 

xx 
Sekt.Chef Schopf verlangt die L.ufnahme folgender Absätze: "Die Firma Sp. 

hat über die St. bereits 1953 rund 10.000 to Kohlen, das sind 20 % bet einer 

Gesamtjahreslieferung von 50.000 ta, und im Jahre 1954 30.000 to, das sind 10.8 
bei einer Gesamtlieferung von 278.000 ta/an die VÖEST vermittelt. 

Der Prozentsatz der von der Firma Sp. getätigten Kohlenlieferungen an die 

VÖEST stieg im Jahre 1955 auf 56.9 % und verminderte sich im Jahre 1956 auf 

37 %. 1955 betrug der perzentuelle Anteil der Lieferungen der Firma Sp~ an den 

Gesamtlieferungen etwa 57 %. 1956 fiel er auf 37 %, um d2.r:on nach der vom Rech-· 

nungshof erwähnten geschlossenen Offertlegung im Jahre 1957 auf 45 % anzusteigoj 

1958 fiel der Anteil auf 30 %. Aus de::::- beigeschlossenen Aufstellung sind die 

jeweiligen Bezüge der beiden wichtigsten Kohlenlieferanten, Sp. und C., zu 

ersehen. tI 

Sekt.Chef Chaloupka stellt demgegenüber zunächst fest, daß die Ziffern der 

beigeschlossenEm ':.lufstellung? soweit sie die Jahre 1957 und 1958 betreffen, 

vom Rechnungshof nicht überprüft wurden ill~Q daher auch nicht zur objektiven Be­

urteilung durch den Nationalrat herangezogen werden können. Er stellt weiters 

fest, daß Frau Grünwald erstmalig am 28,11.1954 als Vertret,:;rin der Fa.Sp. auf­

scheint. Es fällt daher aus der beigelegten Aufstellung au:" , daß seit diGsem 

Zeitpunkt sprungartig sich die absoluten Bezüge der Fa. Sp von 30.000 to .vor 
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Bestellung der Frau Griinwald auf 544.200 to naoh der Bestellung erhöht haben 

und d\3r perzentuelle Anteil der Fa. Sp. an den gesamten Kohlenbezügen der VÖES": 

sich Ebenfalls sprungal"tig von 10 % auf 5' % erhöhte. Weiters muss festgehalten 

werden~ dass ab 16. 7. 1956 die versohlossene Offertlegung eingeführt wurde~ a') 

welchem Zeitpunkt die Frau Grünwald nicht mehr die Möglichkeit gehabt hat" minrle­

stens um 1 Tag nach Eintreffen aller anderen Offerte das Anbot der Fa. Sp. vor·· 

z"Ll;legeri. 

Unter diesem Gesichtspunkt bekommt das Absinken des perzentu<~llen Anteile'3 

der Fa. Sp. an den Gesamtkohlenbezügen der VÖEST von 57 % im Jahre 1955 auf 37 % 
des Jahres 1956 eine besondere Bedeutung! da die versohlossene Offertlegung im 

2. Halbjahr 1956 sich in diesem Sinne auswirkte. Dazu stellte der Rechnungshof 

in reinem Einschaubericht fest, dass erst naoh Einführung der verschlossenen Of~~ert­

legung am 16. 7. 1956 (d. i. nach Beginn der Einschau durch den Rechnungshof) 

die Preise der von Frau Grünwald vertretenen Firma mehr den Höohstanboten zulaGen, 

wobei die Genannte in einem Fall ein Telegramm vorwies, das sie ermäohtigte, 

nötigenfalls einen Preisnachlass zu gewähren. 

XXI 

Sekt. Chef Scho~f verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Die VÖEST hatte jedooh keinerlei Einflussnahme darauf ausgeübt." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Satzes, da ein Hinwli~ 

für die Richtigkeit. dieser" Behauptung nioht vorhanden ist. 

XXII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des weiteren Satzes~ 

"Auch hat sie (die VÖEST) an die Vertreter keinerlei Provisionen bez.ahlt. Die 

Vertreterfirmen hatten lediglioh einen Provisionsanspruch gegenüber ihren aus­

ländisohen Auftraggebern." 

Sekt. Chef Chaloupka~ Demgegenüber ist zu bemerken,. dass, wie bereits vorc,-J,S­

geführt,' der Frau Grünwald die Möglichkeit gegeben wurde, ih:r Offert um einen 

Tag späte~ als ihre Konkurrenz vorzulegen, was die. Ursache dafür wart dass sie 

für ihre Auftragsgebe~ih 1955 besonders hohe Aufträge erzielte und dadurch sie 

seI bst wieder entsprechend hohe Provisionen erhielt •. Die Entscneidung für den Z-~­

sohlag der Aufträge der VÖEST traf aussohliesslich der für die kommerziellen 

Angelegenheiten zuständige öffentliche Werwalter Hitzinger. 
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XXIII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes~ 

;lÜber die Herstellung der Kontakte zwischen VÖEST und Grunwald gab Sekt. Chef 

})ru Steiner-Haldenstättin einem Presseprozess vor dem Strafbezirksgericht 

Wien am 19. 1. 1959 zu 3 U 2074/58, unter Wahrheitspflicht als Zeuge vernommen, 

Nachstehendes ang 

Die im Abs. 86 (des Rechnungshofberichtes betreffendVÖEST) genannte 

"Wiener Vertreterin ll ist eine gewisse Frau Grünwald, die zu zwei Anlässen in 

mein Büro kam. Das muss 1'51/1952 gewesen sein. 
\ 

Zuerst erklärte sie J sie interessiere sich für ein Aluminiumgeschäft in 

Ranshofen. Ich verv'lfies sie sohin an das ffiener Büro der Aluminiumwerke Ranshofen. 

Das zweit"e Mal wollte sie ein Geschäft mit Drehbänken nach Amerika auf­

~ieheno Ich vergewisserte mich zuerst durch eine Anfrage beim Geb. Sekr. V. der 

VÖEST, ob von dort aus überhaupt ein Interesse an einem solchen ·Geschäft bestün-
• 

deo Dies wurde für den Fall der Seriösität des Vertreters bejaht, da bis nu~ 

keine solche Vertretung in den USA bestand. Daraufhin habe ich sie direkt an die 

VÖEST verwiesen. 

Was dann weiter dort geschah, ob es zu einem.Vertragsabschluss kam, weiss 

ich nicht. Das Ministerium hat sich nicht so intensiv mit der Geschäftsführung 

der einzelnen ,verstaatlichten Betriebe beschäftigt. Die gegenständliche Ange­

legenheit War zu geringwertig." 

Sekt. Chef.Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieser Zeugenaussage,·da ili 

dieser Darstellung die Fragestellung an Sekt. Chef Steiner-Haldenstätt vor 

Gericht nicht enthalten ist, sodass über die Vollständigkeit der zitierten Aus­

sage auf Grund des vorhandenen Aktenmaterials des Rechnungshofes kein Bild ge·· 

wonnen werden kann. 

Zusammenfassung der Bezüge von US-Koh1e ab dem 
Beginn der Lieferungen (Juni 51) his .Ende 1958. 

Firma~ 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 in to in d 
/0 

Spo 10.2 30.- 544.2 57.1.- 705.1 373.9 2.234.4 
20.1% 10.8% 56.9% 37.4% . 45. 27~ 30.710 35.1% 

c" 109.6 171.8 40.3 87.9 272.4. 519.3 445. 6 295.1 1.942.-
39.4 % 33.7% 79.9% 31.6% 28.5;0 34.0% 28.6% 24.3% 30<5% 
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Zu II!E 

XXIV 

Sekt .Cjle±: Schopf verlangt dio l ... ufnahmo clos Absatzes: 

"Die Vloit orD Goschäftsent\7icklung in don Jahron 1953 bis 1954 zeigt auch, dc.ss 

die von Frau Grünwald der VÖEST gobrachton Geschäfte mit Belgien ungefähr 

don 20-fachon Umfang der Geschäfto hatten, \701ch8 die Firma Pr. während dios.:.)s 

Zoi traumas salbst bringen konnte e Diose Goschäft 0 br<=wht on der VÖEST von 1953 

bis 1957 GcvJinne von 24,5 Mill.S. 

Der Verkauf für Belgion stellt sich Ylic folgt dar: In Schilling: 

Pr. 
GrünvJald 

Pr. 
Grünwald 

Pr. 
G.rul1Vl 0,1 d 

1952 

12.158.000.-

1954 

5.975.000.-
54.592.000.-

60.567.000.-

1956 

2.492.000.-
43.325.000.-

45.817.000.-

1953 

6.058.000.-
22.302.000.-

28.360.000.-

1955 

6.352.000.-
22.070.000.-

28.422.000.-

1957 

Der durchschnittliche 1..nteil des Bruttoerlösos der Firma Pf.( Grunwald) 

für Bolgion beträgt in don Jahren 1952 bis 1956 81.15 %, Betrachtet man 

joc1och den Zeitraum ab 195~, in dem zum ersten Male die Firma Pf. oingoschaUJt 

wurde, so orgibt sich der prozentuelle 1..ntoil bis 1956 mit 87.2 1o. 
Im Zeitraum 1953 bis 1957 wurdon an dio Ph. 73.133 to coils, boi clenen 

ein Bruttoo~lös von 198.560.164 S bei \'erksselbstkosten von 169.323.322 Sund 

oinem Erlös von 24.415.695 S geliefert." 

Sekii'.Cl1ef Chaloupka ist gogen die Aufnahme dioses Lbsatzes unel bogründet 

dies wie folgt: 

Dem Akt dos Rechnungshofes Zl.5212-11/58, in dom über die Devisenoigenschaft 

der Frau Griinwald bzw. dor Pf. Erhebungen gepflogen werden, ist oine l..uf .... 

stellung beigelegt gewesen, wobei os offen bleibt, ob dioso Unterlage auf 

ihren zahlonmässigen· .Inhalt geprüft wurde .. Die vorgeschlagenen 1..bsätze goben 

(lieses ungoprüfte ZahlGllillaterial wieder, sodass die Aufnahme in oinen einver­

nehmlichon Bericht nicht möglich ist. 
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Uberdies ist zum Geschäft der Frau Grunwald zu bemerken, dass der Abschhcss, 

den die VÖEST sch~n 1 Jahr vorher beabsichtigte. einzig und allein an der Preis­

frage scheiterte. Die Preiskonzession, die dann über Frau Grünwald e;emacht wLrde 

und zum Geschäftsabschluss über sie führte, hing in erster Linie votl. der Zust:rn.· 

mung ner VÖ:0JST ab. Diese Preiskonzession hätte nie VÖEST auch im direkten Ver, 

kehr bewilligen könnens schon deshalb, weil sie mit der Firma Ph. doch bereits 

/ 

vor GrÜnwald den direkten Kontakt hatte. Offensichtlich war es aber nicht nur die 

VÖEST selbst
f 
sondern auch der belgische Vertreter der VÖEST, der ebenfalls bel'ei ts 

einen direkten Kontakt mit der Ph. hatte, der an der Preisfrage scheiterte. Hätte 

dieser Vertreter die gleichen Zugeständnisse bieten dürfen wie Frau Grünwald, so 

wäre er sicher letzten Endes auch in dieses Geschäft g~kommen. Unter diesem Ge, 

sichtspunkt sind die in dem von Sekt. Chef Schopf verlangten Absatz wiedere;~g8c, 

benen Zahlen zu betrachten. 

Zu 111!F 

XXV 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgender Ausführungen~ 

"Dem hält die VÖEST entgegen, dass die Produktion der Werke an Walzwaren" insb:.· 

sondere an Blechen sp~nghaft gestiegen sei, sodass der steie;ende Bedarf des 

Handels immer mehr und mehr erfüllt werden konnte. Diese Tatsache ermöglichte 

auch, 10 bis 15 Handelsfirmen, die 1954 noch keine Bezüge aufweisen konnten, [I'i.t 

Anlaufkontingenten zu beteilen. Zu den 10 bis .15 vorgenannten Firmen gehörte U'J,ter 

anderem die Firna "Donau-Eisenhandels-Gesellschaft". Unter anderem hat die im 

Einschaubericht des Rechnungshofes erwähnte Firma R., die im Jahre 1954 noch k:?ine 

Zuteilung hatte; in den Jahren 1956 bis 1957 mehr bezogen als die Firma "Dona'LC 

Eisenhandel". Aus dem Schreiben des Walzstahlbüros an die VÖEST vom 9. 12. 195'~ 

geht hervor, dass vom Gesichtspunkt der Kontingentierung durch das Walzstahlb0.o 

keine Einwendung gegen d,as Ausmase ('I,er Belieferung der "Donau-Eisenhandel" bes\eht. 

Es bestehen keine gesetzlichen Vorschriften, welche das Ausmass der Inlandsbe­

lieferung einzelner Firmen regeln, Die von der VÖEST erzielten Inlandspreise s,nd 

bei allen Firmen gleich. Es ist nicht verständlich, was der Rechnungshof vom G·, 

sichtspunkt einer Prüfung der Gebarung so bemängelt hat." 

Sekt. Chef Chaloupka ist aus folgenden Gründen gegen die Aufnahme diesGl' 

Ausführungen~ 

Wie Herr Sekt. Chef Schopf selbst bei den Verhandlungen bekannt-gab, hat er ba_ 

der VÖEST veranlasst, dass diese sich an das W. wendet, um die in vorwtehenden 

Ausführungen niedergelegten Auskünfte zu bekommen. An dem W. ist die VÖEST wie 

auch andere Walzwerke betailigt'" Das Schreiben vom 9. 12. 1958 Jes Ws an die V(I~ST.9 
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das diesen Ausführungen zugrund~elegt ist, beginnt mit den Worten~ "Auf aus­

drücklicher;;: Ersuchen Ihrer werten Geschäftsleitung ••• ". Es handelt sich daher 

um eine ungeprüfte Unterlage .. die nachträglich von der VÖEST beigebracht wurde 

und daher nicht geeignet ist, in einen objektiven Bericht an den Nationalrat 

aufgenommen zu werden (s. auch Anmerkung I). nazu wird weiters festgestellt, dass 

die in den von Herrn Sekt. Chef Schopf verlangten AusfJhrungen aufgestellte Be .. 

hauptung, dass die Firma R. im Jahre 1954 noch keine Zuteilung hatte, nicht deei 

Tatsachen entspricht. Im Einschaubericht des Rechnungshofes, S., 65, ist zu er­

sehen, dass der Blechbezug der Firma R. im Jahre 1954, soweit er über den Eisen-· 

hof erfolgte, 388.000 S betrug (s. auch Anmerkung XXXV). 

XXVI -
Sekt. Chef Schopf verlangt ~ie Aufnahme folgenden Absatzes: 

"Es sind keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die VÖEST davon gewusst hat, 

dass die Firma nonau-Eisenhandel die für das Inland bezogenen Bleche ins Ausla:'.d 

e~portieren würde e nie Firma nonau-Eisenhandel bezog die Bleche als inländischer 

Händler." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, da die Krit:i_k 

des Rechnungshofes trotzdem zu ~cht besteht, da die VÖEST durch eine besonders 

begünstigte Zuteilung an die Firma Bohmann dieser den unerlaubten ~por.t ermö~ 

lichte .• nie Pflicht der VÖEST ist es, der inländischen Fertigungsindustrie billi­

ges Vörmaterial in ausreichender Menge zu liefern. In Zeiten ::ler überhöhten Nachfra­

ge, die sich im Jahre 1954 und in den folgenden Jahren insofern zeigte, als diE 

österreichischen Verbraucher gezwungen waren, teureres Ausla~dsblech zu impor­

tieren, wäre es die Pflicht der VÖBST gewesen, nur jene Händler zu beliefern, bei 

welchen die Möglichkeit einer unerlaubten Verbringuhg ins Ausland nicht gegeben 

war (s. s. 71- 72 Geg~näusserung des RH). 

XXVII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Auf Grund der vor,senommenen Kontingentierung konnte die VÖEST jedoch nu~ die­

jenige Menge e~portieren, die für den Inlandbedarf nicht benötigt wurde. I! 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, da der Ein­

schaubericht des Rechnungshofes auf s~ 64 demgegenüber ausführt: 

"So wurde u. a. der Firma nonau-Eisenhandel, Dipl.-Ing. Bohmann, Wien l., 

Canovagasse 5 .. die im Jahre 1954 nichts bezogen hatte und der von der Kontinger,.:.;­

abteilung des Blechverkaufes keinerlei Bezugsrechte eingeräumt waren, auf Anord­

nung der Geschäftsleitung im Jahre 1956'. rund 800' t Grobbleche zum Inlandspreis Ion 

2.700·S je to abgegeben. n 
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Diese Kritik wurde in der Gegenäusserung der VÖEST 3 S. 93 nicht bestritten,!: 
f ' 

ist daher vollinhaltlich gültig.' Hätte die VÖEST die Firma Bohmann nicht bei de.r 

Blechzuteilung begünstigt, so wäre diese nicht in der Lage gewesen .. die kaufve:r": 

tragswidrigen Exporte durchzuführen. 

XXVIII 

Sekt. Chef Schopf' verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes~ 

"Die Firma Donau-Eisenhandel hat höchstens ca. 1 3/4 % der gesamten von der 

VÖEST an inländische Firmen verkauften Bleche geliefert erhalten. 

vVie aus dem Schreiben des W. an die VÖEST vom 5. 12. 1958 hervorgeht, wurden 

alle inländischen Firmen, die Bleche bezogen. zu wiederholten Malen darauf auf,·· 

merksam gemacht. dass die gelieferten Bleche ausschliesslich für den Inlandsbedarf 

bestimmt sind und nicht exportiert werden dürfen. Die VÖEST ijatte jedoch .ei 

keiner der inländischen Firmen eine Überprüfungsmöglichkeit, ob die für das Inland 

gelieferten Bleche nicht exportiert werden. Die diesbezügliche Kontrollmöglich . 

kei t stand nur dem Bundesministerium für Handel und Viiederaufbau bei Erteilung 

der Exportbewilligung zu (Beilage 34). 
Die vom österreichischen Han,lel mit Bewilligung ries Bundesministeriums fü" 

Handel und Wiederaufbau durohgeführt"en Exporte betrugen 

1954 
1955 
1956 
1957 

40000 to 
8.400 to 
8.000 to 

13.500 to. 

Von dieser Menge exportierte die Firma Donau_Eisenhandel im Jahre 1'5'-
3.1t % und im Jahre 1957 2.5 %. Hingegen hat die Firma H. in den Jahren 1956 
und 1957 ca. 80 % dieser Mengen exportiert. Die von ihr exportierten Mengen 

decken sich ungefähr mit jenen Blechmengen. welche H. über die Firma E. bezog. 

Die Firma E. ist eine zum Alpine-Konzer~ gehörige Handelsfirma. (He für InlandF~ 

zwecke die an H. gelieferten Bleche von der VÖEST zu Inlandspreisen bezog.". 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieser Ausführungen, da der 

Inhal t aus dem. unter Bemerkung llV behandel ten Brief des Wo. an die VÖEST vom 

9. 12, 1958 stammt und daher ungepl'Üft ist'. Darüber hinaus ist zu bemerken, 'dass 

für die Belieferung H. durch die Firma E. der ehemalige kaufmännische Direktor 

des Alpine-Konzerns, Dir. Hutterer, verantwortlich war. 
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XXIX 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folg~nden Absatzesg 

"Zum Zwecke der vom Nationalrat gewünschten Untersuchung der noch ungeklä'rten 

Punkte müsste neben den geringfügigen Fällen wie Donau-Eisenhandel die Belieferung 

der Firma E. bzw. H. untersucht werden." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahql8 dieses Absatzes, da der Auftrag 

des Nationalrates wie folgt lautet: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert .. die im VÖEST-Bericht noch nicht klarge .. · 

stellten Punkte zu untersuchen und darüber ehestens dem Parlament einen Bericht 

zu erstatten." In der Debatte des Rechnungshofes wurde bekanntlich bloss der 

Blechbezug Bohmanns und nicht jener der beiden anderen Firmen als ungeklärt he-· 

zeichnet. H. dürfte seine Bleche nicht von der VÖEST sondern von der Firma E. . , . 

bezogen haben .. die, wie bereits er\iVähnt, zum Aufgabengebiet des ehemaligen 

Dir. Hutterer der Alpine gehörte. Über diese Firma hat jedoch der Rechnungshof 

~m Jahre 1958 nicht dem Nationalrat berichtet. 

xxx 
Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Im übrigen muss festgehalten werden, dass diese Ausfuhren mit Exportbewilligun­

gen, die das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgestellt hat, also 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechend, durchgeführt wurden"" 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, da keine ge·· 

prüften Unterlagen vorliegen, die beweisen, dass diese Ausfuhren mit Exportbewil ... . 
1 igungen des Bundesministeriums für Handel und VViederaufbau durchgeführt wurden, 

Aber auch für den Fall, dass eine Exportbewilligung seitens des Bundesministeriums 

für Hr.indel und Wied.eraufhau erteilt worden ist, dürfte Bohmann anlässlich des 

Ansuchens kaum erwähnt habens dass er das Blechs das er exportieren will, von der 

VÖEST nur unter der ausdrücklichen Verpflichtung erhielt, es dem inländischen Vr3r­

brauch zuzuführen. 

XXXI 

Sekt. Chef Chaloupka ist für' die Aufnahme folgenden Absatzes·: 
"Zur Erklärung der .VÖEST, dass die üherhöhten Anforderungen der Firma Donau­

'Eieenhandel ohnehin stark gekürzt worden sind, bemerkte der RH; dass' anderen, 
Grossabnehmern und Handelsfirmen, die länger im Geschäftsverkehr mit der ~ÖEST 
standen und ebenfalls einen weitaus hoheren Bedarf anmeldeten 3 viel geringere 
Mengen zugeteilt wurdens obwohl bei diesen die Möglichkeit einer kaufvertrags­
widrigen Ausfuhr nicht anzunehmen war. 

Diese s.tarke Beteiligung der Firma Bohmann mit Blechen ist jedenfalls auf,:... 
fallend; die wirtschaftlichen Gründe, die die kaufmännische Direktion der VÖEST 
veranlasst haben, die Firma Bohmann günstiger als die übrigen Abnehmer zu belie,~ 
fern, konntmaus den zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht festgestellt weldeTI4" 

Sekt.. Chef Schopf ist gegen die Anfnahme dieser Absätze" 
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Zu IV 

XXXII 

Sokt .Chof Schopf verlangt dia L.ufnahmo nachst ehenden A')satzes: 

"Nach dem h·Jänner 1954 botrugen die Lieferungen der VÖEST an die Firma 

Schäcka & Co. nur 4420 S, die Lieferungen Hitzingers & Co. an die VÖEST 

nur 1972 S~ Soitens der Firma Schäcke & Co. TIurdu an dio VÖEST seit dem 

14.4.1953 nichts geliefert. 1I 

Sekt .Chef Chaloupka ist gegen eHe L.ufnahme (lieses Absatzes, weil das 

Datum 14.4.1953, seit dem seitens der Firma Schäcke & Co. an die VÖEST 

nichts mehr geliefert worden soin soll, aus der Beilage 38 horvorgoht, dass 

(Lor .L.ldenvormcrk der VÖEST das Datum 29.3.1957 trägt, dem $l.eclmungshof 

boi seiner Prüfung nicht vorgolegon ist und daher eine ungüprlifte Unterlage 

darstellt. 

Es muss auch auf die Unvollständigkeit der ob'igon L.ngaben verwiesen 

"erden. Es worden nämlich nicht die Lieferw1gon der VÖEST bm7. ihrer Verkaul's­

gcsollschaften an Hitzinger & Co. ab 1.1.1954 erYJähnt, die einen weit 

höhoren Umsatz auf'weisen als dio in dem von Sokt .. Chef Schopf vorgeschlagenoL 

L.bsatz genal111.ten Beträge, 'wobei es sich vor allem um die bogünstigte ZutGi­

lung von Blechen handelt. Die in diesem iJ.bsatz erYlähnton Lieferungen wurden 

in der Rechnungshofoin3chau in Anbetracht der goringfügigen Natur überhaupt 

nicht or'aähnt. Kritisiert \7urdmlrJdiglich; die vom 1.1.1954 bis Ende 1957 

bozogenen Bleche dioser beiden Privatfirmen, v70il sie bei der Zutoilung 

iib(;rmiissig begünstigt wurden. Bekanntlich war Blech zu dioser Zeit eine 

b :sondoro Mangolwaro. Ein Teil der Fertigungsindustrio. war sogar gozyrungen, 

Blech aus dem ll.usland zu bosonders überhöhten Preisen einzuführen, Es ist k,:-'un 

anzunehmen, (lass dia beiden Firmon im gleichen L.usmC\s s bogünstigt wor(lon 

wären, ,venn Dipl.-Ing. Hitzinger nicht öf:Contlichor Vorwalter dor VÖEST 

gewo rdon vJärG. 

2=!,-,i'GII. 

Sekt .Chef Schopf verlangt die l~ufnahme folgenden .L.r-sat zes: 

IIDio Lioferllngon von Blech an dia Firma Hitzingor & Co .. - insgesamt wurckl". 

von 1952 - 1957 ca. 175 to goliofort - orfolgten zum j oYJeiligen inländischo: 

Bczugsprois. !1 

Sukt.Chef Chaloupka ist gegon die l_ufnahme dieses L.bsatzos, da für diu 

vorangüführten 175 to keine geprüfton Unterlagen vorhanden sind und auch 

die t-orte Bdass dio Lioferungen zu inländischen Be zugspreisem orfolgten" 

oine Behauptung ist 9 die nicht einmal in der ':'ntwort (br VÖEST aufscheint, 

o.lso durch koino Unt orlage bewiesen ist (, 

346/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 59 von 62

www.parlament.gv.at



Anlage IJ:/24 Boiblatt zur Parlamontsko rrespondonz 7. April 1959 

Sokt.Chef Schopf vorlangt die i.l.ufnahmo des Ilbsatzos: 

"])io Firma Hitzingor ~ Co. v(;I'Ii7endoto eho Blecho für dio Produktion von -:'-'~c1~C'on, 

cl..io zum Teil für don Export bostimmt ,wren. Blocho YJurdon im Inland nur von 

der VÖEST erzeugt ~!! 

Sokt .Chof Chaloupka ist gegon die Lufnahino diesos libso.tzos, \'leil eI' im 

1. ,Satz durch keine geprüfte Unterlage belegt orschoint und der 2. Satz nicht 

stimmt, weil Bleche im Inland nicht nur von deI' VÖEST erzougt wordon. 

Sekt .Chef Schopf voI'langt die Lufnahmc folgenden Absatzes: "1.uch bei 

[lllderen Untc:rnoh..'llungen stiegon eho Blechbezüc.;·e an, so z.B. bozog eHo FirmEC 

R.boi Eisonhof Bloche in "Jort von 388.000 S im Jahre 1954 und im :Jort 

von 1,100.000 S im Jahre 1956 (Einschauboricht des :fl,echnungshofos 5.65')." 

Sekt.Chof Chaloupka ist gegen die Lufl~lllno dioses Absatzes, da die 

VÖEST auf Seite 95 ihror .L.ntwort auf don Einschauboricht etas RH ausführt, 

cbß der ang'Jführte Umsatz des Jahres 1954 in der Höhe von 388.000 S nur einon 

kluin;;n Toil ihrer' Lufträge, nämlich nur sOYleit sio übor den Eisonhof or­

folgten, darstellt, wö,hrend dio übrigen MonGen boi andoron ForksgrossistJn 

lJozoGon YJUrc1on, soclaß dar tr,ts,rächlicho Umsatz bereits 1954 'wosontlich höhe:; 

naI' und elaheI' die von Sokt.Chef Schopf angofühI'te Umsatzstoigürung von 195LC 

auf 1956 nicht don Tatsachen entspricht. Im übrigon ist Hitzinger an dor 

Firma Hitzinger & Co 0 . und. nicht cn dor Firma R. bot ciligt. Mit Rücksicht 

auf don unter III/F orwähnten besondors empfindlichon Blochmangol, der zu 

oin,~r strongon KontingentioI'ung führte/ und auf den Z'\78ng cler Fortigungsin­

clustrio, teuI'os Bloch zu importioren, bodeutot die Zut eilung an eHo Firma 

I-Ii-l; zingoI' & Co,~ in dor 3-fachen Höhe clos berüchtigton i.l.l1.spruchos eine bosoy>-

c1.orc Beg"Ünst igung ~ 

XXXVI 

S okt. Chef Sch'2J?f vorlangt di (} iiufnahmo des Lbsatzos: "Die VÖEST botoret, 

daß ;'ios auch in andoron FälLm gos cho hün ist." 

Sckt.C1lOf Chaloupka ist gegon clj,e ..lufnahmo diasas i~bsatzas, or schlägt 

dia FoI'mulioI'ung wie folGt vor: 

"Dio VÖ:CST. betont bezüglich dor VürzugsztLnson, daß dies auch ancloI'livp,rts 

boi kurzem Zoiträumen nicht g0handhabt würde (Tz 45, Soito 7 dos Nachtrags·· 

borichtes dos Rochnungshofos).H 

Dio Firma Hitzingar bleibt ihro Rochnungon abqr nicht bloß für kurzo 

Zc:i t 9 sondern übor oinen längorem Zoi traum schulclig (S. 32 Einschauböricht 

dOS Rochnungshofos)~ 
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Anlage 11/25 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

XXXVII 

Sekt,. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme des Absatzes ~ 

":Ss muss festgehalten werden, dass sie ohne ausdrückliche Genehmigung verboten 

waren. Diese Vorschrift des Verwal tergesetzes ist nämlich, wie auch von Dipl.- Ing. 

Hi tzinger in seiner Antwort an den R'echnungshof zugegeben wird, zum Schutz gegen 

'mögliche Korruptionsfälle aufgestellt worden und zwingend gehalten." 

Sekt. Chef Schopf ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes. 

XXXVIII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes~ 

"Die Tatsache, dass Ing. Hitzingel' auch Gesellschafter der Firma Hitzingel' & Co. 

sowie Schäcke & Co. war, War zum Zeitpunkt seiner Bestellung als öffentlicher I/er_ 

waltel' bekannt." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, weil diese Be,· 

hauptung ak~enmässig nicht beweisbar ist .. Weder in einem Bestellungsakt des 

BMfVuvB noch in den Rechnungshofakten ist ersichtlich., dass zum Zeitpunkt der Be.· 

stellung Hitzingers zum öffentlichen Verwal tel' die Ta tsa,che bekannt, war 6 dass er 

auch Gesellschafter der Firma Hitzingel' & Co. sowie' Schäcke & Co. war. Sollte 

aber dem Ministerium dies trotz Fehlen aktenmässiger Unterlagen bekannt gewef:en 

sein, sn war das Ministerium höchstens darüber informiert, dass die VÖEST mit 

diesen beiden Gesellschaften einen Jahresumsatz von rund 80000 S (vor·~estellU1::.g 

Hitzingers zum öffentlichen Verwalter) abwickelte, aber keineswegs einen solchE:r1 

über 806.006 S (innerhalb von 9 Monaten nach der Bestelluftg des Genannten). 

XXXIX 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes~ 

"Hitzingel' & Co. sowie Schäcke & Co. erzeugen Elektromaschinen und ElektrowareL 

und handeln mit Waren verschiedener Art, Waschmaschinen, Radioapparate J Staub­

sauger und dergl. mehr. Keine dieser Produkte fällt in das Erzeugungsprogramm 

der VÖEST." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, da die' FragE:.. 

ob das Produktionsprogramm bzw. das Programm der Firma Hitzingel' & Co'. und Schii,::;ke 

& Co. sich mit dem Erzeugungsprogramm der VÖESTüberschneiden, nicht massgeblicb 

ist. Massgeblich ist vielmehr, dass der Handel mit diesen Waren Kontaktmöglichkc '-1,'­

ten mit Firmen gibt, die sich um Aufträge bei der VÖEST bemühen (Akt des RH, 

Zl. 300-11/1958). 
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Anlage II/2h Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1) 5' 

XL 
zu V 

Sekt •. Chef Ghaloupka verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes: 

"Im Zuge der Untersuchung zeigte es sich 3 dass beim ehemaligen BMfVuvB nicht alle 

Schriftstülirke protokolliert worden sind. Für die Berichtsabfassungstanden bloss 

die Akten zur Verfügung., die nach Auflösung der Sektion V des genanntenMiniste~ 

riums vom BKA (Aktenlagerstelle ver~taatlichte Betriebe) übernommen wurden. Mit 

Rücksicht darauf, dass dem BKA aber nur protokollierte Stücke übergeben wurden, 

konnte nicht das gesamte Material über die zu klärenden Vürgänge ausgewertet 

werden. 11 

Sekt .. Chef Schopf ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes. 

XLI 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzesg 

"In welcher Weise bei den übrigen auf Provisionsbasis getü,tigten Geschäften etwa 

40 Vertretungen bei der VÖEST s die aus der angeschlossenen Liste ersichtlich sind, 

Einflüsse eine Rolle gespielt haben, wurde nicht geprüft. 1I 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen diese Fassung., weil die Anzahl 40 aus keiner 

geprüften Unterlage hervorgeht und ausserdem hiefür kein Auftrag des National, 

rates ergangen ist. :Denn dieser lautet~ 

":Die Bundesregierung wird aufgefordert, die im VÖEST-Bericht noch nicht klar­

gestellten Punkte zu untersuchen und darüber ehestens dem Parlament einen Bericht 

zu erstatten." 

:Die angeblich 40 Fälle sind im VÖEST-Bericht nicht enthalten, daher auch 

nicht '!iU untersuchen. 

XLII 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes: 

"Es fällLt auf, dass die als Provisionäre bei der VÖEST eingeschalteten Personen 

auf Grund von Beziehungen als Unterprovisionäre in Ex,- und Importgeschäfte ver·· 

. staatlichter Betriebe eingeschaltet .wurden, wobei diese Zwischenschal tung in den 

unters~hiedlich9ten Branchen erfolgte. Auch die im Auftrag der Bundesregierung 

von der IBV durch6eführte Anfrage bei den wichtigsten verstaatlicllten Unterneh ... 

mungen hat das Brgebnis gezeitigt, dass insbesondere die beiden Namen Grover und 

Grunwald immer wieder in grundverschiedenen Geschäften aufscheinen." 

Sekt. Chef Schopf ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, weil er eine 

Schlussfolgerun.s darstellt und daher nicht aufnehmbar ist. 

-.-,,-.-.-.-.-.-
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